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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Bundeskinderschutzgesetz hat uns in den letz-
ten Monaten erheblich beschäftigt. Wir hatten Sie –
auch über den AFET-Newsletter - kontinuierlich in-
formiert. Nach der Anhörung am 25.05.09 vor dem
federführenden Bundestagsausschuss bestand die
Hoffnung, dass das Gesetz vom Tisch ist. Doch die
Ministerin setzte trotz der erheblichen fachlichen
Einwände alles daran, das Gesetz in dieser Legisla-
turperiode verabschieden zu lassen. 
Daraufhin haben neun Fachverbände – darunter der
AFET – am 03.06.09 einen offenen Brief verfasst, der
auf Seite 5 dieser Ausgabe nachzulesen ist. Auf die-
sen Brief hin hat die Ministerin die unterzeichnen-
den Verbände zu einem Gespräch am 10.06. eingela-
den. Bei diesem Gespräch wurden einzelne Aspekte
des Gesetzes intensiv diskutiert. Mögliche Änderun-
gen, die Frau Dr. von der Leyen aufnahm waren
- die Inaugenscheinnahme des Kindes und seiner

persönlichen Umgebung sollte auf die Fälle be-
grenzt werden, in denen dies „fachlich erforder-
lich“ ist.

- die Beratung und Weitergabe von Informationen
durch Geheimnisträger sollte auf die im Gesund-
heitsbereich Tätigen eingegrenzt werden

- die gesetzliche Handlungspflicht für andere Be-
rufsgruppen sollte entfallen.

Trotz dieser Änderungen verdeutlichten die Verbän-
de, dass sie den vorliegenden Gesetzentwurf ableh-
nen. Zwei zentrale Begründungen waren:
- Um Fehlsteuerungen zu vermeiden, sollten in eine

gesetzliche Änderung die Ergebnisse der zurzeit
laufenden Evaluationen (u.a. „Aus Fehlern lernen –
Qualitätsmanagement im Kinderschutz“) einbezo-
gen werden.

- Auch mit den Änderungen bleibt der restriktive
Charakter des Gesetzes erhalten. Präventive Hilfen
wurden nicht aufgenommen. Gerade präventive
Hilfen ermöglichen jedoch den guten Zugang zu
Familien und erhöhen deren Kooperationsbereit-
schaft. Ein wichtiges Ergebnis des Bundesmodell-



programms zur Wirkungsorientierung wird damit außer Acht gelassen: Dass Beteiligung eine erhebliche Bedeutung
für die Effektivität von Hilfen hat.

Aufgrund dieser erheblichen Mängel des Gesetzentwurfes forderten die Verbände eindringlich, die Ausgestaltung eines
Bundeskinderschutzgesetzes im Rahmen eines Entschließungsantrags an die nächste Bundesregierung zu geben.

Nachdem am 15.06. ein Formulierungsvorschlag des BMFSFJ für einen Änderungsvorschlag vorlag, der im Wesentlichen
die von der Ministerin zugesagten Änderungen enthielt, war dieser Vorschlag bereits 3 Tage später nicht mehr gültig. Am
18.06. lag ein Änderungsvorschlag vor, der nun ganz neue – in den Fachverbänden bis dahin noch nicht diskutierte – Än-
derungen enthielt. Eine Reihe von Fachverbänden – darunter auch der AFET - wurden auf den kommenden Tag, den
19.06. zu einer weiteren Anhörung des federführenden Ausschusses eingeladen. 
Dem AFET war es aus terminlichen Gründen nicht möglich, dieser extrem kurzfristigen Einladung zu folgen. Darüber hi-
naus drängt sich die Frage auf, ob es wirklich um den fachlich fundierten Kindesschutz geht, oder ob vielmehr wahlstra-
tegische Überlegungen im Vordergrund stehen.
Wir hoffen noch immer, dass das Gesetz in der vorliegenden Formulierung nicht verabschiedet wird, Ergebnisse der An-
hörung lagen bei Drucklegung des Dialog Erziehungshilfe noch nicht vor. Wie auch immer der Ausgang ist, ein Erfolg
bleibt uns: der Zusammenschluss der Verbände hat dazu geführt, dass die fachlichen Argumente, die monatelang ver-
hallten, nun Gehör fanden.

Auf alles Weitere darf man gespannt sein. Wie immer informieren wir Sie mit unserem Newsletter über aktuelle Neuig-
keiten. (Newsletterabonnement über: www.afet-ev.de/Newsletter)

Herzliche Sommergrüße
Ihre

Cornelie Bauer
Geschäftsführerin
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AFET-Fachtagung 2010  - PROJEKTE GESUCHT!

Die AFET-Fachtagung 2010 wird sich mit dem Thema Ausgrenzung und soziale Armut befassen. Wir suchen Projek-
te aus diesem Themenfeld, die sich in Workshops auf der Fachtagung vorstellen wollen.
Insbesondere wird es auf der Tagung um Themen gehen wie
- Gewährleistung des Kindesschutzes in uns fremden Milieus und Kulturen: Wieweit müssen wir uns fremde Erzie-

hungsvorstellungen respektieren - ab wann beginnt die Kindeswohlgefährdung, die uns zum Eingreifen zwingt?
- "Kein Russisch im Jugendhaus". Wie kann Erziehungshilfe die Integration jugendlicher MigrantInnen unterstüt-

zen, welche Regeln führen ins Abseits?
- Psychosoziale Krise oder psychisch krank? Beteiligung von schwer belasteten oder psychisch kranken Eltern in

Hilfeprozessen -  Anforderungen an die Arbeit mit ihren Kindern.
- Arm - unverstanden - schwierig? Was können wir tun, um die Menschen zu erreichen, die uns besonders schwie-

rig scheinen? Wie bekommen wir Kontakt zu ihnen?
- Hilfeplanung auf dem Prüfstand der Wirkungsorientierung. Wie viel Struktur, wie viel Beteiligung braucht eine

wirkungsvolle Hilfeplanung?
- Jugendliche - problemlos glücklich? Drogenabhängige, sich prostituierende, kriminelle oder schulverweigernde

Jugendliche haben oft keinen (subjektiven) Hilfebedarf. Wie kann die Erziehungshilfe damit umgehen?

Sie leiten ein / arbeiten in einem Projekt aus diesem Themenfeld? Sie möchten hierüber berichten und mit den Ta-
gungsteilnehmerInnen diskutieren? Dann freut sich die AFET-Geschäftsstelle über Ihre Rückmeldung!
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Aus der Redaktion
Aus redaktionellen Gründen erscheint der nächste Dialog Erziehungshilfe als Doppelausgabe 3-4/2009 am
16.11.2009. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Aus  der  Arbeit  des  AFET  

Am 25.05.09  fand eine Anhörung zum Bundeskinderschutzgesetz im federführenden Fachausschuss des Bundestages statt.
Aufgrund der erheblichen Bedenken der Experten war absehbar, dass das Gesetz zu diesem Zeitpunkt gestoppt würde. Des-
sen ungeachtet setzte die Ministerin Frau Dr. von der Leyen alles daran, dass das Gesetz schnellstmöglich verabschiedet
wird. Aus diesem Anlass formulierten neun Fachverbände den nachstehend abgedruckten offenen Brief vom 03.06.2009 an
die Ministerin. Weitere Informationen zum Bundeskinderschutzgesetz finden Sie im Editorial dieser Ausgabe.
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Die Kernproblematik des Kinderschutzes ist nicht das sofortige

„Drin-Gewesensein“, sondern das „kontinuierliche Dranbleiben“,

das „Nicht-müde-werden“, immer wieder neu und kritisch einzuschät-

zen. Notwendige Voraussetzung dafür ist der Zugang, der vertrauens-

volle Kontakt zu Kind und Eltern, seltener die „Inaugenscheinnahme“,

die immer nur Erkenntnisse im „Hier und Heute“ liefert und keine

Schlüsse auf das „Morgen“ zulässt. Ein Kinderschutzgesetz muss auf

die Unterstützung der stetigen und hartnäckigen Arbeit der Jugendhilfe

abzielen. Die Gefahr, viele namenlose Kinder nach den ordnungspoliti-

schen Verpflichtungen dieses Gesetzentwurfs nicht mehr zu erreichen,

weil sich Eltern aus Angst abschotten, ist zu groß und mit keinem Ar-

gument bisher entkräftet.

Unerwähnt bleibt in den Verlautbarungen des Ministerium auch die

einhellige Kritik der Fachwelt an Art. 1, § 2 und § 3, die eine Vielfalt

von unerfahrenen Personen im Kinderschutz zum Tätigwerden ver-

pflichten wollen.

Anlass zur Sorge gibt schließlich, dass vereinzelte Stimmen, wie der

Bund Deutscher Kriminalbeamter in seiner Stellungnahme sich der

wortgewaltigen, aber oberflächlichen Polemik gegen jegliche Kritik am

Gesetzentwurf anschließen. Unabhängig davon, ob sie durch Sorgen

und Empörung oder durch politische Erwägungen motiviert sein mö-

gen, eine verbesserte Zusammenarbeit im Kinderschutz zwischen den

Akteuren, aber auch zwischen Politik und Fachwelt hat jedenfalls die

Rückkehr zu einem sachlichen Austausch zur Voraussetzung.

Seit Beginn der Erarbeitung eines Kinderschutzgesetzes vermissen wir

das Bemühen, sich ernsthaft mit den Argumenten derjenigen ausein-

ander zu setzen, die tagtäglich in der unmittelbaren Verantwortung und

vor der Aufgabe stehen, den Zugang zu belasteten Kindern und deren

Eltern herzustellen. Der Gesetzentwurf ist von Misstrauen gegenüber

der Jugendhilfe geprägt und setzt zu einseitig auf Kontrollpflichten und

erleichterte Informationsübermittlung. Weder die Sicherung der Finan-

zierung, der Prävention, noch die strukturellen Bedingungen der Arbeit

und Kooperation der Jugendhilfe sind im Gesetzentwurf verankert

worden.
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Die unterzeichnenden Fachorganisationen und Verbände erwarten von

Ihnen, dass Sie ein Gesetz zum Kinderschutz in Ruhe reifen lassen.

Hierfür ist auch weiter die Beteiligung von denen erforderlich, die das

Gesetz umsetzen müssen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse

zum Zusammenspiel von Kinderschutzarbeit und Recht einbringen

können. Wir sehen die Gefahr, dass aus Wahlkampfgründen ein fach-

lich ungenügendes Gesetz, das dem Kinderschutz mehr schadet als

nutzt, im Schnellverfahren verabschiedet werden soll.

Seit 2005 haben alle Fachorganisationen und Verbände der Jugendhil-

fe an umfangreichen gesetzlichen und untergesetzlichen Neuregelun-

gen und Maßnahmen für einen verbesserten Kinderschutz konstruktiv

mitgewirkt und sind dabei diese umzusetzen. Mit allen Kräften werden

wir das auch weiter tun! Verschiedene Ansatzpunkte, insbesondere

beim Ausbau der Prävention und bei der Vernetzung der Systeme, gilt

es fachlich zu diskutieren und ggf. auch gesetzlich zu befördern. Wir

dürfen die Chance nicht verstreichen lassen, diese Aspekte in einem

Kinderschutzgesetz mit zu berücksichtigen. Nur dann verdient es auch

seinen Namen!

AFET Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.

AWO Bundesverband e.V.

Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst/Kommunaler

Sozialer Dienst e.V. (BAG ASD/KSD)

Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.

Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)

Die Kinderschutzzentren – Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinder-

schutzzentren

Evangelischer Erziehungsverband – Bundesverband evangelischer

Einrichtungen und Dienste e.V. (EREV)

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Vorstandsbereich

Jugendhilfe und Sozialarbeit (GEW)

Internationale Gesellschaft für Erzieherische Hilfen e.V. (IGfH)
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E in ladung

Im September 2009 jährt sich das Schiedsstellentreffen zum zehnten Mal. Diesen Anlass begeht der AFET - Bundesver-
band für Erziehungshilfe e. V. in Kooperation mit der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) Hil-
desheim mit einem Festakt.

Die Schiedsstellen der Bundesländer, Ehrengäste und auch interessierte Personen aus der AFET-Mitgliedschaft sind herz-
lich eingeladen, teilzunehmen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Bitte melden Sie sich in der AFET-Geschäftstelle bis spätestens Freitag, den14.08.2009 an:
Telefon: 0511 / 353 991 - 40 oder per email roesler@afet-ev.de.

Programm

12.30 Stehkaffee und Imbiss

13.00 Begrüßung
Rainer Kröger, 1. Vorsitzender des AFET

13.15 Grußworte 

Festvorträge 

13.30 10 Jahre Schiedsstellen nach § 78g SGB VIII - Entwicklungen und Ausblick 
Prof. Dr. Dr. Reinhard Joachim Wabnitz, Ministerialdir. a.D.

14.30 Kaffeepause

15.00 Schiedsstellen als mediative Schlichtungs- und Qualitätssicherungsstelle
Prof. Heinz-Dieter Gottlieb, Vorsitzender des Schiedsstellentreffens 

16.00 Abschluss
Rainer Kröger, 1. Vorsitzender des AFET

Anschließend Einladung zum Empfang

Festakt

10 Jahre Schiedsstellen nach dem SGB VIII
am 07. September 2009

im Senatssaal der HAWK, Goschentor 1, 31134 Hildesheim
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Erziehungshilfe  in  der  Diskussion

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände hat mit Unterstützung der AGJ und des Deutschen Vereins die
nachfolgend abgedruckte Empfehlung veröffentlicht. Aufgrund des Umfangs der Empfehlung finden Sie hier die  Gliede-
rung, Vorbemerkung und Zielsetzung der Empfehlung abgedruckt. Die vollständige Empfehlung können Sie nachlesen auf
der Homepage des Deutschen Städtetages: http://www.staedtetag.de/imperia/md/content/beschlsse/10.pdf
sowie auf der Homepage des Deutschen Vereins: http://www.deutscher-verein.de/05-empfehlungen/2009/mai/Empfeh-
lungen_zur_Festlegung_fachlicher_Verfahrensstandards_in_den_Jugendaemtern_bei_Gefaehrdung_des_Kindeswohls.

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände

Empfehlungen zur Festlegung fachlicher Verfahrensstandards in den Jugendäm-
tern bei Gefährdung des Kindeswohls

Mit Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe und des Deutschen Vereins für öffentli-
che und private Fürsorge e. V.

Gliederung

1. Vorbemerkungen
2. Zielsetzung der Empfehlungen
3. Die Empfehlungen im Einzelnen
3.1 Behandlung von Mitteilungen der Kindeswohlgefährdung
3.1.1 Erste Sofortreaktionen
3.1.2 Hausbesuch als erste Maßnahme
3.2 Bewertung der gewonnenen Erkenntnisse – Risikoeinschätzung –
3.2.1 Risikoeinschätzung bei bisher nicht bekannten Familien
3.2.2 Risikoeinschätzung bei Familien, die bereits im Rahmen der Jugendhilfe betreut werden
3.3 Risikoeinschätzung im Kontext der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII
3.3.1 Handlungsoption bei bestehender Hilfeakzeptanz
3.3.2 Handlungsoption bei nicht bestehender Hilfeakzeptanz
3.4 Anrufung des Familiengerichts
3.5 Einschaltung anderer Institutionen
3.6 Standardisierte Dokumentation
3.7 Fallabgabe und Fallübernahme durch Zuständigkeitswechsel
3.8 Leistungserbringung durch einen Träger der freien Jugendhilfe
3.9 Beachtung des Datenschutzes
3.9.1 Allgemeine Vorbemerkungen
3.9.2 Datenerhebung
3.9.3 Datenübermittlung
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1.Vorbemerkungen

Bereits im Jahr 1999 hatte die Konferenz der Großstadtjugendämter beim Deutschen Städtetag in einer Arbeitsgruppe
aus dem Kreis ihrer Mitglieder eine ”Standortbestimmung der Jugendämter zur Qualitätssicherung erzieherischer Hilfen
insbesondere bei Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch” vorgenommen. Ziel dieser Standortbe-
stimmung war es, über den rechtlichen und fachlichen Rahmen der Arbeit von Jugendämtern zu informieren und Aussa-
gen zur Qualitätsentwicklung zu machen.

Angesichts der immer wieder stattfindenden Strafverfahren gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jugendämtern
in Fällen der Kindesvernachlässigung, der Kindesmisshandlung oder des Kindestodes wurde im Jahre 2002 wiederum ei-
ne Arbeitsgruppe einberufen, die erste Empfehlungen zur Festlegung von fachlicher Verfahrensstandards in den Jugend-
ämtern bei akut schwerwiegender Gefährdung des Kindeswohls formuliert hat, die 2003 im Ausschuss für Soziales, Ju-
gend und Familie des Deutschen Städtetages beschlossen worden sind. 

Diese Empfehlungen haben maßgeblichen Einfluss auf die Formulierung und Anwendung des § 8a SGB VIII gefunden.
Mit Blick auf die Praxiserfahrungen bei der Anwendung des § 8a SGB VIII sind diese Empfehlungen nunmehr in einer aus
der Konferenz der Großstadtjugendämter des Deutschen Städtetages hervorgegangenen Arbeitsgruppe aktualisiert wor-
den. Dabei wurden weitergehende Gesetzesänderungen (Datenschutzbestimmungen, § 1666 BGB, § 50 FGG, KiföG) be-
rücksichtigt. Die vorliegenden Empfehlungen werden gemeinsam durch die Bundesvereinigung der kommunalen Spit-
zenverbände getragen und durch die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ und den Deutschen Verein
für öffentliche und private Fürsorge e.V. unterstützt.

Mit ihrer Anwendung ist gewährleistet, dass der Kinderschutz in den Jugendämtern einen entsprechend hohen Standard
bei drohender Kindeswohlgefährdung bietet und effektiv wirksam ist. Angesichts nicht bis ins letzte vorher kalkulierba-
rer Entwicklungen wird es trotz fachlicher Intervention im Einzelfall nicht immer möglich sein, Kindesvernachlässigun-
gen und Kindesmisshandlungen zu verhindern. Hier gilt es, eine genaue Analyse zu betreiben, ob dafür Organisationsver-
sagen die Ursache war und welche notwendigen Korrekturen zukünftig nötig sind.

Sollten sich aus diesen Erkenntnissen Konsequenzen für die hier vorliegenden Empfehlungen ergeben, werden diese ent-
sprechend weiterentwickelt.

2. Zielsetzung der Empfehlungen

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl ist ein Ziel der Kinderund Jugendhilfe sowie ein
Auftrag an die Kinder- und Jugendhilfe (§ 1 Abs.3 Nr.3 und § 8a SGB VIII). Diese Aufgabe gewinnt besondere Bedeutung
im Zusammenhang mit einer Kindeswohlgefährdung. Kinderschutz als Maßnahme gegen Kindeswohlgefährdung hat ei-
ne doppelte Aufgabenstellung:

a) Zum einen geht es darum, Kindeswohl dadurch zu sichern, dass vor allem Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung un-
terstützt und gestärkt werden (Hilfe durch Unterstützung). Die Erziehungsverantwortung bleibt bei den Eltern.

b) Daneben sichert die Jugendhilfe anstelle der Eltern, falls diese nicht bereit oder in der Lage sind, durch Intervention
das Wohl des Kindes. Dies geschieht durch Anrufung des Familiengerichtes, welches die entsprechenden Maßnahmen
zur Abwendung der Gefährdung zu treffen hat (siehe Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen).
Das Gericht kann bestimmte Ge- und Verbote aussprechen oder den Eltern ganz oder teilweise die elterliche Sorge
entziehen mit dem Ziel einer anschließenden Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Fami-
lie durch den Pfleger oder Vormund nach §§ 27, 33, 34 SGB VIII oder in akuten Notfällen durch Inobhutnahme nach §
42 SGB VIII (Hilfe durch Intervention). 

Insofern ist das staatliche Wächteramt in dieser Doppelfunktion zu sehen: Das staatliche Wächteramt beinhaltet

• Hilfe für das Kind durch Unterstützung der Eltern und
• Hilfe für das Kind durch Intervention, 
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wobei für die Wahl der Mittel der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit maßgeblich ist. Die sachgerechte Erledigung dieser
Pflichtaufgaben erfordert die Einhaltung fachlicher Bearbeitungs- und Verfahrensstandards.

Eine Entscheidung nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit setzt zunächst eine Einschätzung der Art und Schwere
der Beeinträchtigung des Kindeswohls voraus. Bereits diese erste Risikoabschätzung soll „im Zusammenwirken mehrerer
Fachkräfte“ erfolgen. Dabei ist zwischen Fällen mit einer weniger intensiven bis geringfügigen oder nicht akut drohen-
den Gefährdung des Kindeswohls unterhalb der Eingriffsschwelle nach §§ 1666,1666 a BGB (Hilfe durch Unterstützung)
und Fällen akuter Gefährdung durch Kindesvernachlässigung oder Kindesmisshandlung oder akuter Wiederholungsge-
fahr bei bereits eingetretenen Kindesmisshandlungen (Hilfe durch Intervention) zu unterscheiden.
Die Empfehlungen konzentrieren sich auf den Bereich der Hilfe durch Intervention. 
Für diesen Bereich werden Verfahrensstandards mit dem Ziel beschrieben, in bestmöglicher Weise das Kindeswohl zu si-
chern und gleichzeitig das Risiko einer strafrechtlichen Verantwortung für die Fachkraft zu minimieren.

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände
Lindenallee 13-17
50968 Köln
www.staedtetag.de

EU-Kommission: Studie zur Betreuung von Kleinkindern

Anfang des Jahres hat die EU-Kommission eine Studie zu Erziehung und Betreuung von Kleinkindern in Europa und
zur stärkeren Einbindung besonders benachteiligter sozialer Gruppen vorgelegt. Es wurde in 30 Ländern unter-
sucht, wie Erziehung und Betreuung von Kleinkindern in Europa gestaltet sind, welche Vorteile die verschiedenen
Systeme mit sich bringen und was zu einer effektiven Betreuung und Förderung unbedingt notwendig erscheint.

In Europa kristallisieren sich zwei Organisationsmodelle für die Erziehung und Betreuung von Kleinkindern heraus:

• Eine einheitliche Struktur für alle Kinder im Vorschulalter. Unabhängig vom Alter der zu betreuenden Kinder gilt
für das Bildungspersonal ein einheitlicher Qualifikations- und Gehaltsrahmen. Dies ist der Fall in Finnland, Is-
land, Lettland, Norwegen, Schweden und Slowenien

• Ein nach Alter gestaffeltes Angebot für Kinder von 0 bis 3 Jahren und von 3 bis 6 Jahren. Qualifikations- und
Qualitätsanforderungen sowie Finanzierung sind dabei je nach Stufe unterschiedlich. Dies ist das in Europa am
weitesten verbreitete Modell.

In einigen wenigen Ländern werden beide Modelle eingesetzt (Dänemark, Griechenland, Litauen, Spanien und Zy-
pern). Großbritannien führt derzeit in gewissem Umfang eine einheitliche Regelung für Vorschulkinder ein.

Schließlich kommt die Studie zu dem Schluss, dass eine Kombination aus mehreren sozialen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Faktoren dazu führen kann, dass Kinder in Gefahr sind, auf dem Bildungsweg ins Straucheln zu gera-
ten, wie Rheinland-Pfalz berichtet. Den stärksten Einfluss hat jedoch Armut. Nahezu jeder sechste europäische
Haushalt mit einem Kind unter sechs Jahren lebt an der Armutsgrenze. In Estland, Italien, Litauen, Luxemburg, Po-
len, Portugal und dem Vereinigten Königreich ist dies besonders besorgniserregend.

Weitere Informationen erhalten sie im EDR oder über den Weblink: 
http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=098DE
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Ulrike Schiller / Peter Schruth

Zum Auszugsverbot junger Volljähriger mit Verselbständigungsbedarf 

Ein erster Projektbericht

1. Junge Volljährige zwischen SGB II
und SGB VIII

Noch mit dem Inkrafttreten des
SGB II am 01.01.2005 bildeten nur
minderjährige unverheiratete Kinder
mit ihren Eltern eine Bedarfsgemein-
schaft. Diese Kinder erhielten 80 %
der Regelleistung des SGB II. Mit dem
Anfang 2005 neu eingeführten
Rechtsbegriff der Bedarfsgemein-
schaft in § 7 Abs. 2, 3 SGB II verbindet
das Gesetz eine einheitliche Bedürf-
tigkeitsprüfung für bestimmte Perso-
nen in einem gemeinsam wirtschaf-
tenden Haushalt unter Berücksichti-
gung des wechselseitig einzusetzen-
den Einkommens und Vermögens zur
Bedarfsdeckung. Sobald die Kinder
volljährig wurden, bildeten sie eine
eigene Bedarfsgemeinschaft und er-
hielten 100 % der Regelleistung, auch
wenn sie weiterhin bei den Eltern
wohnten. 

Der neue § 22 Abs. 2a SGB II verän-
dert diese Rechtslage. In der Geset-
zesbegründung wird u.a. ausgeführt,
dass nicht dem Umstand Rechnung
getragen wurde, dass Kinder, die wei-
terhin im Haushalt der Eltern leben,
nicht die Generalkosten eines Haus-
halts (Versicherungen, Strom etc.) zu
tragen hätten. Deshalb werden nun
auch „Kinder (...), die das 25. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben“ (§ 7
Abs. 3 Nr. 4 SGB II), in die Bedarfsge-
meinschaft der Eltern einbezogen. Ihr
Regelbedarf wird von 100 % auf 80 %
reduziert. 

Schon die Wortwahl muss erstaunen,
wenn in der Koalitionsvereinbarung
von „unter 25-jährigen Kindern“1 und
im SGB VIII von „jungen Volljährigen“
(§ 41 SGB VIII) gesprochen wird. Die

mit dem § 22 Abs. 2a SGB II gewollte
gesetzliche Einschränkung des Aus-
zugs junger Menschen aus der elterli-
chen Wohnung vor dem 25. Geburts-
tag betrifft zugleich jene Personen-
gruppe, für die das Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz bei Bedarf besondere
sozialpädagogische Hilfen zur Ver-
selbständigung anbietet (§§ 13, 19,
41 SGB VIII). Müssen junge Volljähri-
ge bei den Eltern wohnen bleiben,
obwohl die Familie mit ihrer Verselb-
ständigung - nicht nur aus persönli-
chen Gründen des jungen Volljähri-
gen - kalkuliert hat, dann können
sich Konfliktpotentiale verstärken,
deren Bewältigung wesentlich zu den
Aufgaben der Jugendhilfe zählt. Aus-
wirkungen der „Verhaftung“ junger
Volljähriger in der familiären Bedarfs-
gemeinschaft können zum Beispiel
sein: 

- wachsende familiendynamische
Konflikte,

- Existenzgefährdungen bei denjeni-
gen jungen Volljährigen, die es zu
Hause trotz der verweigerten Aus-
zugsgenehmigung nicht länger
aushalten, davon laufen und prekä-
re Bedingungen eines Lebens auf
der Straße oder im Mitwohnen (bei
Bekannten) notgedrungen vorzie-
hen,

- durch familiäre Konflikte bedingte
schulische und ausbildungsbezoge-
ne Abbrüche,

- zweifelhafte Auswege zur Begrün-
dung von Ausnahmen einer zu er-
wartenden verweigerten Auszugs-
genehmigung wie z. B. Schwanger-
schaften, Scheinverheiratungen etc.

Hier drängen sich sozialrechtliche
Fragen nach der Rechtsqualität des
§ 22 Abs. 2a SGB II ebenso auf wie

Fragen nach der Leistungskonkurrenz
mit dem Jugendhilfe- und Sozial-
recht, denn offenkundig ist, dass
nicht die eine öffentliche Hand (SGB
II) prekäre Lebensumstände (mittel-
bar) herstellen kann, die die andere
öffentliche Hand (SGB VIII, SGB XII)
sozialpädagogisch bzw. materiell wie-
der aufzufangen hat. 

Da sich in der Beratungsstelle des
Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe
(BRJ) e.V. erste Folgen dieser Neure-
gelung des § 22 Abs. 2a SGB II zu Las-
ten der jungen Volljährigen zeigten2,
haben wir Anfang 2008 das Projekt
„Zwischen Jugendhilfe und SGB II:
Auszugsberatung für junge Volljähri-
ge“ gestartet. Das auf zwei Jahre an-
gelegte Modellprojekt wird durch die
Stiftung Deutsche Jugendmarke mit
dem Ziel gefördert, dass die neuen
Probleme der Verselbständigung jun-
ger Volljähriger an der Schnittstelle
von JobCentern und Jugendämtern
analysiert, die Folgen der geänderten
Rechtslage aufgezeigt und die betei-
ligten Institutionen zur Verbesserung
ihrer Kooperation beraten werden.
Dieser Beitrag soll einen ersten Pro-
jektbericht geben.

2. Junge Volljährige in der Jugend-
hilfe

1975 wurde das Volljährigkeitsalter
von 21 auf 18 Jahre herabgesetzt. Im
bis dahin geltenden Jugendwohl-
fahrtsgesetz (JWG) waren Hilfeleis-
tungen nur bis zum Erreichen der
Volljährigkeit möglich. Einzige Aus-
nahme: Der junge Mensch befand sich
noch in einer Berufsausbildung. Ein
Abbruch der Berufsausbildung führte
zwangsläufig zum Abbruch aller Ju-
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gendhilfemaßnahmen. Erstanträge
auf Jugendhilfeleistungen nach dem
18. Geburtstag waren nach dem JWG
nicht möglich. Nicht zuletzt diese
Mängel sollten durch die Reform des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes be-
seitigt werden. So heißt es u.a. in der
Broschüre der Bundesregierung zum
SGB VIII von 1995, dass volljährige
Jugendliche, die noch nicht in der La-
ge sind, ein eigenständiges Leben zu
führen, fortan von der Jugendhilfe
nicht mehr im Stich gelassen werden.3

Seit etwa dem Jahr 2000 gehört für
viele Jugendämter die in § 41 SGB VIII
geregelte Verselbständigungshilfe für
junge Volljährige jedoch offenbar
nicht mehr zum Aufgabenkatalog;
häufig wird den nachfragenden jun-
gen Menschen vermittelt, diesen Leis-
tungsanspruch nach § 41 SGB VIII gä-
be es nicht mehr. So erleben wir im
Projekt Auszugsberatung des BRJ e.V.
immer wieder, dass der Erstantrag
junger Volljähriger von den Jugend-
ämtern schlicht nicht angenommen
wird mit der Begründung, die Zustän-
digkeit des Jugendamtes habe sich
mit dem 18. Lebensjahr erschöpft;
bestenfalls werden die Betroffenen
noch an die JobCenter (U 25) und So-
zialämter weiter verwiesen. In be-
denklicher Weise erscheint der Ver-
weis auf das JobCenter und das dort
geltende so genannte Auszugsverbot
nach § 22 Abs. 2a SGB II wie ein vor-
sätzlicher Rechtsbruch der gesetzli-
chen Soll-Norm des § 41 SGB VIII,
insbesondere deshalb, weil die Reali-
tät zeigt, wie bedeutsam die mögli-
chen und notwendigen Verselbständi-
gungshilfen für unterschiedliche Le-
benslagen junger Volljähriger sind.

3. Lebenslagenbezüge junger Voll-
jähriger und Auszugsverbot des
SGB II

Als ersten Schritt haben wir im Pro-
jekt Auszugsberatung die unter-
schiedlichen Lebenslagen junger Voll-

jähriger in Berlin beleucht und Mitar-
beiterInnen verschiedener Beratungs-
stellen, Freier Träger, JobCenter und
Jugendämter zur aktuellen Situation
junger Volljähriger in familiären Be-
darfsgemeinschaften (nach dem SGB
II) befragt. 

Es war erstaunlich festzustellen, wie
schnell junge Volljährige das Aus-
zugsverbot scheinbar akzeptiert ha-
ben und resigniert zur Kenntnis neh-
men, dass sie noch einige weitere
Jahre in ihrer Familie wohnen bleiben
müssen. Nur scheinbar auch deshalb,
weil nicht wenige, wenn es ohne Ver-
lust an Sozialleistungsansprüchen
offiziell behördlich erlaubt nicht
geht, nach schnellen anderen Lösun-
gen suchen. 

Eine von vielen gewählte Lösung ist
der „Umzug ins prekäre Mitwohnen“.
Die sozialen Netze sind aber selten so
stabil, dass hieraus eine dauerhafte
Hilfe erwachsen könnte. Meistens be-
deutet es, mal hier mal da zu nächti-
gen, ständig damit beschäftigt zu
sein, ein Bett für die Nacht zu finden,
und auch mal öfter auf der Straße zu
schlafen. 

Nicht selten sind diese Wohnverhält-
nisse von Gewalterfahrungen und
Missbrauch begleitet. Unter solchen
Umständen ist es schwierig, sich in
Schule, Ausbildung oder Berufsorien-
tierung zu behaupten und häufig sind
Ausbildungs- und Maßnahmeabbrü-
che die Folge. 

4. Beispiele aus der Beratungspraxis
des BRJ

Es ist schwierig empirisch zu erheben,
wie viele junge Volljährige die Erfah-
rungen des prekären Lebens im Mit-
wohnen oder auf der Straße betrifft,
wenn sie im Kontext des Auszugsver-
bots von zu Hause abhauen. Denn vie-
le von ihnen tauchen gänzlich ab und
sind für das Hilfesystem nicht mehr

erreichbar. Träger der Straßensozial-
arbeit und der Wohnungslosenhilfe
melden steigende Zahlen von jungen
Menschen, die ein Leben auf der Stra-
ße, das Übernachten in Rohbauten
oder S-Bahn-Waggons dem weiteren
Verbleib in ihrer auf SGB II Leistungen
angewiesenen Herkunftsfamilie vor-
ziehen. Auch nach unseren Erfahrun-
gen in der Beratung und in den Fort-
bildungen zum Thema dürfte die Zahl
solcher Fälle weiter zunehmen. 

Fallbeispiel: Dennis M. (20 Jahre)
Dennis hat ab dem 11. Lebensjahr Ju-
gendhilfe bezogen. Er lebte 4 Jahre in
einem Heim, anschließend 2 Jahre in
einer betreuten Wohngemeinschaft
und 1 Jahr im betreuten Einzelwoh-
nen. Mit 18 Jahren wurde er aus der
Jugendhilfe entlassen. Die ARGE über-
nahm die Kosten der Unterkunft und
auch die laufende Hilfe zum Lebens-
unterhalt. Dennis hat es jedoch noch
nicht gelernt, mit dem zur Verfügung
stehenden Geld zu wirtschaften. Er
hat die zugewiesenen Mietzahlungen
anderweitig verbraucht, die Wohnung
wurde ihm wegen Mietrückständen
gekündigt. 
Dennis wird obdachlos und wendet
sich an das JobCenter. Das JobCenter
sieht sich als nicht zuständig an, da
die Obdachlosigkeit selbst verschuldet
ist. Die Vermittlerin verweist ihn an
das Jugendamt. Dennis spricht mit
seiner ehemaligen Sozialarbeiterin,
die ihm eine Adresse für betreutes Ein-
zelwohnen (BEW) in einer anderen
Stadt gibt. Sie sagt, sie könne nichts
mehr für ihn tun, er solle aber bei
Herrn X. in der Einrichtung nachfra-
gen, ob er dort wohnen könne. Herr X.
lehnt die Aufnahme von Dennis ab, da
seine Einrichtung nicht für die Stadt
zuständig ist, aus der Dennis kommt.
Dennis lebt mittlerweile im Wald und
möchte auf gar keinen Fall in einer
Obdachloseneinrichtung unterkom-
men. Dennis hat nicht die nötige Kraft,
um die notwendigen Schritte für eine
Hilfeleistung zu unternehmen. Der
Kontakt zu ihm ist abgebrochen. 
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Es passiert immer wieder, dass Job-
Center, Jugend- und Sozialamt so
lange um die Zuständigkeit streiten,
bis der/die junge Volljährige aufgibt.
In manchen Fällen übernimmt zwar
das JobCenter die Kosten der Unter-
kunft, der junge Mensch ist aber nicht
in der Lage, sein Leben ohne weitere
sozialpädagogische Hilfen zu bewäl-
tigen. Die Jugendämter wiederum
verweigern flankierende Maßnahmen
mit Hinweis auf die Volljährigkeit und
die Sozialhilfeträger verfügen nicht
über dem Alter angemessene Hilfsan-
gebote. In vielen Fällen nehmen sich
weder die JobCenter noch die Ju-
gendämter der Betroffenen an, sie
werden zwischen den Ämtern hin-
und hergeschoben. Auf diesem „Ver-
schiebebahnhof“ haben junge Men-
schen denkbar schlechte Aussichten.
Sie verfügen in der Regel weder über
die fachlichen Kompetenzen noch
über die sozialen Ressourcen, um An-
sprüche auf Hilfe in Vermittlungsge-
sprächen oder Widerspruchsverfahren
erfolgreich durchsetzen zu können.
Sie geben schnell auf, denn ihnen
fehlt das nötige Durchhaltevermögen
und es gibt für sie keine Anlaufstellen
zur Unterstützung. Auf diese Weise
produzieren die Behörden eine ver-
meidbare Obdachlosigkeit. 

Fallbeispiel: Sandra M. (18 Jahre)
Sandra lebt mit ihrer Mutter, ihrem äl-
terem Bruder sowie einer 10- und ei-
ner 14-jährigen Schwester in einer
Bedarfsgemeinschaft. Zum Haushalt
gehört auch der Freund der Mutter.
Die leiblichen Eltern trennten sich als
Sandra 3 Jahre alt war, der neue Part-
ner der Mutter zog in die Wohnung ein
und wird von ihr als (Stief-)Vater an-
erkannt. Im Alter von 9 Jahren kommt
es für Sandra zum ersten Kontakt mit
dem Jugendamt und in der Folge zu ei-
nem dreimonatigen Aufenthalt in der
Kinderpsychiatrie. Sandra weiß nicht
warum. 
Vor drei Jahren erneute Trennung und
Einzug des neuen Lebensgefährten der
Mutter. Dieser akzeptiert Sandra

überhaupt nicht, sie wird ausgegrenzt,
darf nicht an den gemeinsamen Mahl-
zeiten teilnehmen und erfährt keiner-
lei Unterstützung durch die Mutter.
Der ältere Bruder beschimpft sie und
wird auch häufig gewalttätig. Wegen
der familiären Anspannung wird San-
dra gegen ihren Willen von der Mutter
für drei Monate zu ihrem leiblichen
Vater nach Mazedonien geschickt. Sie
hatte seit ihrem dritten Lebensjahr
keinen Kontakt zum Vater. Sandra
geht es zunehmend schlechter, sie
fühlt sich sehr isoliert und leidet unter
Depressionen. Sie bezeichnet die 14-
jährige Schwester als ihre beste
Freundin. Sie möchte über die Verhält-
nisse in der Familie auch nicht gerne
mit Außenstehenden reden. Sie wen-
det sich im Dezember 2008 an das Ju-
gendamt mit der Bitte um Unterstüt-
zung und wird abgewiesen: Mit 18
Jahren sei sie zu alt für Jugendhilfe-
maßnahmen, da könne man leider gar
nichts mehr tun. Sie bekommt ein
Schreiben für das JobCenter, dass ei-
gener Wohnraum unterstützenswert
sei. 
Im JobCenter wird ihr geraten, „die
Füße still zu halten“. Sandra ist ein
sehr stiller Typ, eher konfliktscheu. Sie
verlässt das JobCenter unverrichteter
Dinge. Zu Hause eskaliert die Situati-
on, die Mutter wirft sie aus der Woh-
nung, sie zieht zu ihrem Stiefvater.
Dieser lebt in einer Ein-Zimmer Woh-
nung und leidet als Alkoholiker unter
starken Stimmungsschwankungen.
Nach einem Monat wirft auch er im
volltrunkenen Zustand Sandra aus der
Wohnung. Sandra schlüpft bei einer
Freundin unter, bei der sie aber auf gar
keinen Fall bleiben kann. Sandra hat
den erweiterten Hauptschulabschluss
gemacht und ist durch Vermittlung
des JobCenters zurzeit in einer Maß-
nahme für Bewerbungstraining. Ihre
berufliche Situation ist völlig unklar,
sie interessiert sich für verschiedene
Berufe, würde aber alles nehmen. Die
Mutter hat sie beim JobCenter aus der
häuslichen Bedarfsgemeinschaft ab-
gemeldet, so dass sie völlig mittellos

und wohnungslos dasteht. Sie stellt
erneut einen Antrag auf Jugendhilfe,
dieser wird abgelehnt, da kein Bedarf
erkenntlich sei. Sie kommt in einer Kri-
seneinrichtung unter, es wird ein An-
trag beim Sozialamt gestellt. Das So-
zialamt sieht eindeutigen Jugendhil-
febedarf und lehnt eine Kostenüber-
nahme ab. Nach einigem Hin und Her
übernimmt das Sozialamt die Kosten,
obwohl die Sozialarbeiterin dort eine
Unterbringung über die Jugendhilfe
sinnvoller fände. 
Sandra lebt seit kurzem nun in einer
Wohngemeinschaft. Verselbständi-
gung in eigenem Wohnraum ist ange-
strebt, jedoch im Moment noch gar
nicht möglich. Sandra ist sehr unsi-
cher, in einer äußerst labilen psy-
chischen Verfassung, leidet unter De-
pressionen und Einsamkeitsgefühlen.
Sie hat wenig Vertrauen zu ihren Mit-
menschen, kann sich nicht gut mittei-
len, verfügt über nur wenige Konflikt-
bewältigungsstrategien und wäre mit
einer selbständigen Wohnungsfüh-
rung hoffnungslos überfordert. Sie ist
froh, nicht mehr auf der Straße leben
zu müssen und möchte keine Konflikte
mit „den Ämtern“.

Besonders dramatisch stellt sich die
Sanktionspraxis gegenüber jungen
Volljährigen dar. Bei allen Pflichtver-
letzungen greifen Sanktionen für un-
ter 25-Jährige wesentlich schneller
und härter als für ältere ALG II-Bezie-
herInnen. Seit Januar 2007 entfällt
bereits bei der ersten Pflichtverlet-
zung die Regelleistung vollständig,
bei wiederholten Pflichtverletzungen
kann auch die Kostenübernahme für
Unterkunft und Heizung für drei Mo-
nate entfallen. Die Sanktionsquote ist
insgesamt bei U-25ern viermal höher
als bei den älteren ALG II-BezieherIn-
nen.4

Diese Sanktionen, die im fragwürdi-
gen Selbstverständnis des SGB II ei-
gentlich helfen sollen, den jungen
Menschen in Arbeit zu bringen, belas-
ten tatsächlich in erster Linie die Fa-
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milie. Es braucht nicht viel Phantasie
sich vorzustellen, dass der Wegfall
von Leistungen das Zusammenleben
in ohnehin belasteten Familien zu-
sätzlich existenziell gefährdet, son-
dern Konflikte in aller Regel eskalieren
lässt. Die Familie hat kaum Möglich-
keiten, dem zu begegnen, wenn sie ihr
„Kind“ nicht vor die Tür setzen will. 

Fallbeispiel: Mohamed E. (19 Jahre)
Mohammed lebt mit seiner Mutter
und der jüngeren Schwester in einer
Bedarfsgemeinschaft, der Vater gilt
als vermisst. M. hat 2006 den erwei-
terten Hauptschulabschluss gemacht
und im Anschluss eine Klasse zum Er-
werb des Realschulabschlusses be-
sucht. Den Schulbesuch hat er im April
2007 aufgrund hoher krankheitsbe-
dingter Fehlzeiten abgebrochen. Er
wurde mehrfach wegen einer Angst-
störung behandelt. Nach Abbruch der
Schule meldete er sich arbeitslos. Sei-
ne Berufswünsche: Schauspieler, Mo-
dedesigner, Veranstaltungskaufmann.
Er wird in eine Berufsvorbereitung mit
anschließender Übernahme in eine
Tischlerausbildung vermittelt. Die
Ausbildung bricht er Anfang August
2008 ab. Er findet einen Aushilfsjob
bei Esprit, ist aber weiterhin auf
Transferleistungen angewiesen. Im
Mai 2008 erfolgt die erste Kürzung der
Geldleistungen durch das JobCenter,
da er die Eingliederungsvereinbarung
nicht unterschrieben hat. Darin sollte
vereinbart werden, dass er 20 Bewer-
bungen monatlich schreibt, was er
nicht einsehen kann, da er doch den
Job bei Esprit hat und sich an Schau-
spielschulen und auf Ausbildungsan-
gebote als Veranstaltungskaufmann
bewirbt. Er will sich nicht auf irgend-
welche anderen Aushilfsjobs bewer-
ben, weil es ihm bei Esprit Spaß macht
und er lieber diesen Job ausweiten
möchte.
Im November 2008 verliert M. seinen
Aushilfsjob, weil er wegen Angststö-
rungen häufig krank geschrieben ist.
Er ist dann bis Ende Februar 2009 dau-
erhaft krank geschrieben und be-

kommt in dieser Zeit mehrere Vermitt-
lungsangebote, in erster Linie 1-Euro-
Jobs, obwohl dem JobCenter die
Krankschreibung vorliegt. Er fühlt sich
schikaniert, sagt die Termine immer
sehr kurzfristig, meist am gleichen Tag
ab. Die Folge sind weitere Sanktionie-
rungen wegen Meldeversäumnissen
und fehlender Eigenbemühungen (Be-
werbungen). Mittlerweile ist er herun-
tergekürzt um 100 %, hat Wider-
spruch eingelegt, die Bearbeitung
dauert an, die Familie muss mit dem
wenigen Geld zurecht kommen. Kon-
flikte zwischen ihm und seiner jünge-
ren Schwester eskalieren vor Allem
aufgrund der angespannten finanziel-
len Situation. Die Mutter ist mit der
Situation überfordert und steht ihren
streitenden Kindern hilflos gegenüber. 
M. hat sich auf 40 Ausbildungsstellen
beworben und auf 15 Aushilfstätig-
keiten bei Ladenketten wie Esprit und
hat einen Antrag auf Erstattung der
Bewerbungskosten gestellt. Dieser
wurde abgelehnt mit der Begründung,
dass für die Ausbildungsplätze die Vo-
raussetzungen nicht gegeben seien
und bei den Aushilfstätigkeiten nicht
klar erkenntlich sei, ob es sich um ver-
sicherungspflichtige Tätigkeiten han-
dele.
M. möchte gerne in einer eigenen
Wohnung leben, weil die angespannte
häusliche Situation seine Angststö-
rungen verstärkt und er sich schuldig
fühlt, da die Familie wegen ihm noch
weniger Geld zur Verfügung hat. Er
möchte sich nicht ans Jugendamt
wenden, da die ihn „ja doch nur wieder
zum JobCenter schicken“. Mohammed
konnte an ein Projekt vermittelt wer-
den, das sich im Rahmen ehrenamtli-
cher Tätigkeit darum bemüht, junge
Volljährige in Arbeit oder Ausbildung
zu vermitteln. Er ist froh, überhaupt
Unterstützung zu bekommen.

5. Zwar nicht hilfebedürftig, aber ...

Schwierig stellt sich der Auszug aus
dem elterlichen Haushalt auch für

diejenigen dar, deren Eltern zwar
nicht hilfebedürftig i. S. des SGB II
sind, aber auch nicht über ein ausrei-
chendes Einkommen verfügen, um ih-
ren Kindern ein eigenständiges Leben
zu ermöglichen. Besonders betroffen
sind Auszubildende mit geringem Ein-
kommen (Ausbildungsvergütung,
BAB), junge Volljährige, die Minijobs
oder geringfügig entlohnten Beschäf-
tigungen nachgehen, sowie diejeni-
gen, die über gar kein eigenes Ein-
kommen verfügen. Hier stellt sich die
Frage, ob dieser Personenkreis über-
haupt ein Recht auf Verselbständi-
gung hat oder ob ein Auszug in jedem
Falle eine Provozierung des Hilfebe-
darfs nach § 34 SGB II darstellt. 

6. Die Vorschrift: § 22 Abs. 2a SGB II

In einem weiteren Schritt haben wir
ein Rechtsgutachten über den An-
wendungsbereich und die Auslegbar-
keit des § 22 Abs. 2a SGB II angefer-
tigt.5 

Dem Wortlaut der Vorschrift nach
geht es um einen Vorbehalt der Kos-
tenübernahme für Unterkunft und
Heizung für den Fall, dass ein unter
25-jähriger Hilfebedürftiger umzie-
hen will (und zwar aus der elterlichen
Wohnung und damit aus der mit den
Eltern bestehenden Bedarfsgemein-
schaft, vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II).
Hierzu bedarf es grundsätzlich einer
vorherigen Zusicherung durch den
kommunalen Träger (Satz 1). Satz 2
regelt drei allgemeine Gründe, die die
Kommune verpflichten, eine solche
Zusicherung als Verwaltungsakt, als
Quasi-Genehmigung des Auszuges
gegenüber dem unter 25-jährigen
Hilfebedürftigen zu erklären. Für die
Anwendbarkeit des § 22 Abs. 2a SGB
II und dessen Subsumtion im Einzel-
fall gilt grundsätzlich nach den An-
forderungen des Bundesverfassungs-
gerichts6, dass existenzsichernde Leis-
tungen nicht auf Grund bloßer Mut-
maßungen verweigert werden dürfen,
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es bedürfe vielmehr belegter tatsäch-
licher Erkenntnisse.7 Dieser Grundsatz
gebietet, dass der SGB II - Rechtsan-
wender besonders sorgfältig mit der
Sachverhaltsaufklärung im Einzelfall
umzugehen hat, um sowohl Fragen
der Anwendbarkeit des § 22 Abs. 2a
SGB II als auch dessen Subsumtion im
Einzelfall verfassungskonform zu ge-
stalten. 

6.1 Begrenzter Anwendungsbereich
der Vorschrift

Der Anwendungsbereich des § 22 Abs.
2a SGB II ist im Wesentlichen be-
grenzt auf die Stichtagsregelung, den
Erstauszug, den Umzug der gesamten
Bedarfsgemeinschaft, die Vorausset-
zung bestehender Hilfebedürftigkeit
und die Zusicherungserklärung vor
Vertragsschluss. 

Stichtagsregelung 
Nach der Stichtagsregelung des § 68
Abs. 2 SGB II findet der § 22 Abs. 2a
SGB II keine Anwendung für Personen,
die am 17.02.2006 nicht mehr zum
Haushalt der Eltern oder eines Eltern-
teils gehörten. Daraus folgt zum ei-
nen, dass diejenigen unter 25-jährigen
Hilfebedürftigen, die zum Stichtag
nicht zum Haushalt ihrer Eltern ge-
hörten, danach aber wieder bei den
Eltern eingezogen sind, auch dann
nicht mehr unter den Anwendungsbe-
reich des § 22 Abs. 2a SGB II fallen; es
kann auch keine Rechtsverpflichtung
für diesen Personenkreis geben, der
ihnen unter Sanktionsandrohung ab-
verlangen könnte, wieder in den elter-
lichen Haushalt zurückzuziehen. Zum
anderen folgt daraus, dass für diese
Personen auch der § 20 Abs. 2a SGB II
nicht anwendbar ist, es also wegen
Nichtbeachtung des § 22 Abs. 2a SGB
II keine Absenkung des Regelleis-
tungsanspruches auf 80 % geben darf. 

Erstauszug 
Zwar geht es nach dem Wortlaut des
§ 22 Abs. 2a SGB II um alle Umzüge

des Personenkreises, aber der Gesetz-
geber wollte nur eine eingeschränkte
Anwendung der Vorschrift auf Ers-
tumzüge.8 Dies im Wesentlichen des-
halb, weil der Gesetzgeber eine Son-
derregelung für hilfebedürftige Fami-
lien schaffen wollte, in denen junge
Volljährige leben, die ebenfalls hilfe-
bedürftig sind, und nur für diese fa-
miliäre Konstellation sollte „dem Aus-
zugswunsch die Selbsthilfeverpflich-
tung der Leistungsbezieher nach § 2
SGB II und die Einstandsverpflichtung
der Eltern nach § 9 Abs. 2 Satz 2 SGB
II entgegen (stehen).9

Umzug der gesamten Bedarfsge-
meinschaft 
Der Anwendungsbereich des § 22 Abs.
2 a SGB II ist auch dann nicht gege-
ben, wenn eine Bedarfsgemeinschaft
mit mindestens einer Person unter 25
Jahren gemeinsam umzieht. Dies be-
trifft regelmäßig die Fälle, in denen
junge Volljährige nicht aus dem elter-
lichen Haushalt ausziehen, um einen
eigenen Hausstand zu gründen, son-
dern die Wohnung von der gesamten
Bedarfsgemeinschaft aufgegeben
werden muss (z. B. Kündigung des
Mietverhältnisses durch den Vermie-
ter). Dies ist rechtsbegrifflich kein
„Umzug“ im Sinne des § 22 Abs. 2 a
SGB II. Davon zu unterscheiden ist,
wenn in einem solchen Falle der jun-
ge Volljährige eine eigene Wohnung
nimmt. Für diesen Fall kann nichts
anderes gelten, ist der § 22 Abs. 2 a
SGB II nicht anwendbar. Ein Zwang
zum Mit-Umzug des jungen Volljähri-
gen, also in die neue Wohnung der fa-
miliären Bedarfsgemeinschaft einzie-
hen zu müssen, wäre kaum mit dem
Grundrecht auf Freizügigkeit nach
Art. 11 Grundgesetz und damit dem
Recht, an jedem Ort innerhalb des
Bundesgebietes Aufenthalt und
Wohnsitz zu nehmen, vereinbar. 

Voraussetzung bestehender Hilfe-
bedürftigkeit 
Wenn eine junge volljährige Person
aus der elterlichen Wohnung auszieht

und für die eigene neue Wohnung die
Übernahme der Unterkunfts- und
Heizungskosten vom SGB II - Leis-
tungsträger wegen dann entstande-
ner Hilfebedürftigkeit begehrt, aber
die Bedarfsgemeinschaft mit den El-
tern zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung nach § 22 Abs. 2 a SGB II „nicht
hilfebedürftig“ ist, stellt sich die Fra-
ge, ob § 22 Abs. 2 a SGB II in solchen
Fällen Anwendung findet. 

Zusicherungserklärung vor Ver-
tragsabschluss
Grundsätzlich muss der auszugswilli-
ge junge Volljährige vor dem Ver-
tragsschluss über die Unterkunft die
Kostenübernahme für die Unterkunft
und Heizung beantragt und die Zusi-
cherung der Kostenübernahme vom
SGB II Leistungsträger erhalten ha-
ben.10 Davon unabhängig ist, wenn
der junge Volljährige für eine Über-
gangsphase schon aus dem elterli-
chen Haushalt faktisch ausgezogen
ist. 

Daraus folgt auch, dass für die Abga-
be der Zusicherungserklärung nicht
vorausgesetzt werden kann, dass sich
die Zusicherung auf eine konkrete
Wohnung beziehen muss, es ist da-
nach für den Hilfesuchenden nicht er-
forderlich, eine neue Unterkunft
nachweisen zu können.11 Eine Zusi-
cherungserklärung vor Vertrags-
schluss entfällt allerdings dann, wenn
sie bei dem SGB II - Träger rechtzeitig
beantragt und bei erkennbar eilbe-
dürftiger Entscheidung ohne sachli-
chen Grund verzögert worden ist.12

6.2. Auslegungsspielräume der tat-
bestandlichen Ausnahmerege-
lungen

Der örtlich zuständige kommunale
Träger (bzw. ARGE/JobCenter) ist zur
Zusicherung nach § 22 Abs. 2a Satz 2
Nr. 1 SGB II verpflichtet, wenn zum
Zeitpunkt der Antragstellung ein
„schwerwiegender sozialer Grund“
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vorliegt, der einem Verweis des jun-
gen Volljährigen auf die Wohnung der
Eltern oder eines Elternteils entgegen
steht. Nach dem Wortlaut der Aus-
nahmeregelung soll nicht jeder sozia-
le Grund eine Zusicherungsverpflich-
tung begründen, sondern nur ein
„schwerwiegender“, also ein solcher
von erheblichem Gewicht. 

So meint das Landessozialgericht
NRW, dass wegen eines solchen er-
heblichen Gewichtes des Ausnahme-
merkmals „nicht jede familiäre Ausei-
nandersetzung“ gemeint sein könne,
auch nicht „alltägliche und banale
Probleme, die auszuhalten und zu lö-
sen durchaus zumutbar erscheint“.13

Ein wesentliches Indiz für gegebene
„schwerwiegende soziale Gründe“ ist
die „schwere Störung der Eltern-
Kind-Beziehung“. Die Rechtsliteratur
spricht fast durchgehend von der
„schwer gestörten Eltern-Kind-Bezie-
hung“, wenn der schwerwiegende so-
ziale Grund des § 22 Abs. 2a Satz 2
Nr. 1 SGB II inhaltlich eingegrenzt
werden soll. 

Die sozialgerichtliche Rechtspre-
chung zu § 64 Abs. 2 Nr. 4 SGB III
lässt sich zur Auslegung des Begriffes
„gestörtes Eltern-Kind-Verhältnis“
wie folgt zusammenfassen:

Von einem „gestörten Eltern-Kind-
Verhältnis“ könne noch nicht gespro-
chen werden, 

a. wenn der Auszug nicht als letzter
Ausweg aus den Streitigkeiten zwi-
schen dem jungen Menschen und
den Eltern erforderlich war, 

b. wenn die gesundheitlichen Proble-
me eines Elternteils nicht in der
Häufigkeit, Intensität und Beein-
trächtigung und in den Auswirkun-
gen auf das gestörte Eltern-Kind-
Verhältnis glaubhaft gemacht wor-
den seien, 

c. wenn der junge Mensch lediglich
nicht seinen familiären Pflichten
nachkomme (z. B. zu lautes Musik-

hören, keine Übernahme von Haus-
haltspflichten).14

Ein „gestörtes Eltern-Kind-Verhältnis“
liege dagegen dann vor, 

a. wenn der Jugendliche aufgrund er-
heblicher Auseinandersetzungen in
einem gravierend gestörten Ver-
hältnis zu seinen Eltern oder einem
Elternteil bzw. dessen Partner/in le-
be, ohne dass sich nach den gesetz-
lichen Regelungen für die Beurtei-
lung des Eltern-Kind-Verhältnisses
eine deren Verursachung in den
Gründen zuweisende Schuldfrage
stelle, 

b. wenn sich eine festgestellte Stö-
rung des Eltern-Kind-Verhältnisses
auf das Zusammenleben der Betei-
ligten ausgewirkt habe und eine er-
forderliche Prognoseentscheidung
darlege, in welcher Weise sich das
Zusammenleben von Eltern und
Kind in der Zukunft entwickeln
werde,15

c. wenn der junge Volljährige und sei-
ne Eltern nach lang währenden
tiefgreifenden Auseinandersetzun-
gen übereinstimmend das Zusam-
menleben in einer gemeinsamen
Wohnung ausschließen.16

Sofern man allein auf die Eltern-
Kind-Beziehung und nicht auf die Be-
ziehung zu sonst im Haushalt leben-
den Personen abstellt, dürften die An-
forderungen an den Schweregrad der
Störungen nicht überzogen werden,
um die Annahme zu rechtfertigen, die
Verweisung auf die Elternwohnung
sei aus schwerwiegenden sozialen
Gründen unzumutbar.17

Die Einschaltung von Trägern der Ju-
gendhilfe könne als ein Indiz für das
Vorliegen einer nachhaltigen Bezie-
hungsstörung angesehen werden,
auch dann, wenn eine mögliche Ju-
gendhilfeleistung wegen der Freiwil-
ligkeit nicht in Anspruch genommen
wurde.18 Daraus folge, dass für die Zu-
sicherungserklärung des § 22 Abs. 2a

SGB II nicht zur Voraussetzung ge-
macht werden dürfe, vorweg mögliche
Jugendhilfeleistungen beantragt bzw.
in Anspruch genommen zu haben.19

7. Wie kooperieren, wie Reibungs-
verluste vermeiden?

Unter den gegebenen sozialgesetzli-
chen Bedingungen ist insbesondere
die Kooperation der beteiligten Ämter
zu verbessern, um die Reibungsver-
luste für junge Menschen so gering
wie möglich zu halten. 

Da die Bereitschaft zur Kooperation
zwischen den Jugendämtern und den
JobCentern/ARGEN bundesweit oft
ungeklärt bis mangelhaft ist, werden
die betroffenen jungen Volljährigen
häufig ohne Ergebnis von einer Stelle
zur anderen geschickt. Die Jugendhil-
fe sieht sich mit einem neuen Bera-
tungs- und Unterstützungsbedarf
junger erwerbsloser Volljähriger kon-
frontiert, die in Bedarfsgemeinschaft
mit ihren Eltern leben oder daraus auf
prekäre Weise geflüchtet sind. Dies
eröffnet geradezu zwangsläufig ein
zusätzliches und neues Feld der Ko-
operation mit den JobCentern sowie
eine entsprechende Ausrichtung der
eigenen einschlägigen Aufgaben und
Angebote.

Betrachtet man die beiden Leistungs-
systeme, in deren Spannungsfeld sich
„der/die junge Volljährige mit Ver-
selbständigungsbedarf“ befindet, so
wird sehr schnell deutlich, dass diese
beiden Systeme grundsätzlich diffe-
rente Zielsetzungen haben. Das SGB II
zielt auf eine möglichst rasche Ein-
mündung in Arbeit oder Ausbildung
und eine damit verbundene Reduzie-
rung der Hilfeleistungen ab und setzt
den mündigen und selbständigen
Bürger voraus. 

Das SGB VIII hingegen formuliert die
eigenverantwortliche Persönlichkeit
als ein Ziel der Entwicklungsförde-
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rung und arbeitet grundsätzlich ohne
Sanktionierungsdruck.20 Aufgrund der
Leistungskonkurrenz und des unter-
schiedlichen Selbstverständnisses der
beiden Hilfesysteme ist eine systema-
tische Kooperation daher keine
Selbstverständlichkeit. 

Trotzdem ist festzustellen, dass es
erste Ansätze von Kooperationen gibt.
Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen den Jugendämtern und den
JobCentern wurden in Berlin in allen
Bezirken abgeschlossen. Sie beziehen
sich in erster Linie auf die Jugendbe-
rufshilfe, auch ist die Umsetzung von
Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. In-
wieweit die Anliegen der jungen Voll-
jährigen erkannt und unterstützt und
welche Hilfen ihnen zuteil werden,
hängt in erster Linie vom Engagement
und der Kompetenz der jeweiligen be-
teiligten MitarbeiterInnen ab. In bei-
den Institutionen kann die/der Hilfe-
suchende das Pech haben, auf eine
völlig überlastete und somit überfor-
derte MitarbeiterIn zu treffen. 

Die Jugendämter klagen seit langem
über unbesetzte Stellen und die vor-
handenen MitarbeiterInnen müssen
den Personalmangel durch immer hö-
here Fallzahlen auffangen. Die Job-
Center sind ständigen Organisations-
veränderungen unterworfen, die Mit-
arbeiterInnen kommen aus unter-
schiedlichen Berufsbereichen und
sind für die anspruchsvolle Tätigkeit
oft nicht genügend geschult.21 

Die Berliner Bezirke haben nicht nur
inhaltlich unterschiedliche Kooperati-
onsverträge zwischen Jugendämtern
und JobCentern abgeschlossen, sie
haben sich auch unterschiedlich auf
die notwendige Kooperation vorberei-
tet. Einige Bezirke führten einen ge-
meinsamen Fachtag durch, um über
die unterschiedlichen Arbeitsinhalte
und Rechtsgrundlagen aufzuklären
(in manchen Bezirken unter Einbezie-
hung der MitarbeiterInnen der Sozial-
ämter). Der Bezirk Berlin-Pankow bot

zusätzlich gegenseitige Hospitationen
an, so dass nicht nur ein Einblick in
den Arbeitsalltag gewonnen werden
konnte, sondern man die KollegInnen
auch persönlich kennen lernte, was
eine spätere Kontaktaufnahme er-
leichtert. Checklisten wurden oder
werden gerade entwickelt, die insbe-
sondere den MitarbeiterInnen der
JobCenter eine Hilfestellung geben
sollen, welche Indizien auf eine
schwierige soziale Situation zwischen
Eltern und ihren „Kindern“ hinweisen
könnten. In vielen Bezirken gibt es
standardisierte „Laufzettel“, mit de-
nen die jungen Volljährigen an die Ju-
gend- oder Sozialämter verwiesen
werden, denen dann die fachliche
Überprüfung eines sozialen Härtefalls
obliegt. Meistens, aber längst nicht
immer, wird den Stellungnahmen (der
Jugendämter) gefolgt und bei einem
festgestellten „gestörten Eltern-Kind-
Verhältnis“ werden die Kosten der
Unterkunft übernommen. 

Ob die Zusammenarbeit der JobCen-
ter mit dem Jugendamt oder dem So-
zialamt erfolgt, ist in den Bezirken
unterschiedlich geregelt. In diesem
Zusammenhang muss auch die Frage
gestellt werden, ob das SGB XII immer
über altersangemessene Angebote
verfügt und ob das Jugendamt nicht
häufiger begleitende Hilfen anbieten
müsste als es derzeit der Fall ist. Auf
jeden Fall wäre bei einem festgestell-
ten sozialpädagogischen Hilfebedarf
eine gemeinsame Hilfeplanung wün-
schenswert. Insgesamt kann man sa-
gen, dass trotz einzelner lobenswerter
Ansätze die Zusammenarbeit zwi-
schen den Leistungsträgern des SGB
II, VIII und XII noch in den Kinder-
schuhen steckt und junge Volljährige
in beiden Institutionen oft ungenü-
gend beraten und unterstützt werden.
Die Qualität der Unterstützung hängt
oft wesentlich vom persönlichen En-
gagement der MitarbeiterInnen ab. 

Gefragt ist eine neue Kooperation
zwischen JobCentern und Jugendäm-

tern, um erwerbslosen Volljährigen
ausreichende Beratung und Maßnah-
men zur Verselbständigung anbieten
zu können - unabhängig davon, an
welchem Ort sie wohnen und welche
MitarbeiterIn zufällig zuständig ist. 

Es gibt noch viele Unklarheiten in Be-
zug auf die Auslegung des Gesetzes,
wobei der BRJ e.V. im Rahmen des
Projektes „Zwischen Jugendhilfe und
SGB II: Auszugsberatung für junge
Volljährige“ sowohl den betroffenen
jungen Volljährigen als auch den be-
teiligten Fachbehörden eine kompe-
tente Unterstützung anbietet. Die von
uns zum Thema durchgeführten Fort-
bildungen waren sehr gut besucht
und es stellte sich heraus, dass immer
noch viel Unwissenheit über das Ar-
beitsfeld der jeweils anderen Behörde
besteht und dass bei vielen Mitarbei-
terInnen Rechtunsicherheiten in der
Anwendung des § 22 Abs. 2a SGB II
vorliegen. In Jugendämtern und Job-
Centern kann es, wie in allen Institu-
tionen und Organisationen, zu fehler-
haften Verfahren und Entscheidungen
kommen, das beweisen nicht zuletzt
die anhängigen Klagen vor dem Berli-
ner Sozialgericht. Je angespannter die
Berliner Haushaltslage wird, desto
größer ist die Gefahr, dass die Betrof-
fenen aus finanziellen Gründen ver-
tröstet oder falsch beraten und ihre
Rechtsansprüche letztlich nicht er-
füllt werden. Im Sinne der Betroffe-
nen wird es höchste Zeit, dass die be-
teiligten Institutionen, insbesondere
die Jugendämter und die JobCenter
enger zusammenarbeiten und besser
kooperieren. Gemeinsame Hilfepla-
nungen, Einbeziehung der Jugendäm-
ter beim Abschluss der Eingliede-
rungsvereinbarungen, sofortige Mit-
teilung der JobCenter an die Jugend-
ämter bei anstehenden Sanktionen
wären ein wichtiger Schritt. 

Der grundsätzlichen Fokussierung des
SGB II auf die Aufnahme einer wie
auch immer gearteten Arbeit und die
Haltung, dass diejenigen, die öffentli-
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che Leistungen beziehen wollen, da-
für alle erdenklichen Gegenleistungen
zu erbringen haben, scheint eine
wachsende Bedeutung zuzukommen.
Dem gegenüber gilt es, das besondere
Profil der Jugendsozialarbeit zu
schärfen, es jungen Volljährigen zu
ermöglichen, durch geeignete Unter-
stützung ihren selbstbestimmten Weg
- etwa in einer eigenen Wohnung
fern der Eltern - gehen zu können. 

Es kann nicht als Erfolg gelten, junge
Menschen wegen jugendtypischer
Verstöße vollständig aus dem Leis-
tungsbezug und damit auch aus den
Augen zu verlieren. Derartige Prakti-
ken provozieren eine übergroße Ab-
gangsquote, die später um so unan-
genehmer wieder auftaucht: In Groß-
britannien sind es aktuell die Jugend-
banden, an denen der angeblich so
erfolgreiche New Deal spurlos vorbei-
gegangen sein muss; beim Kölner
„Sprungbrettmodell“, das Vorbild für
die Regelung im § 31 Abs. 5 SGB II ist,
verschwand ein Drittel der Hilfesu-
chenden ins Ungewisse.22 Richtiger-
weise gehört der § 31 Abs. 5 SGB II
gestrichen.

Außerdem muss eingefordert werden,
dass sich die Jugendhilfe entspre-
chend ihrem gesetzlichen Auftrag
wieder einmischt und junge Men-
schen vor behördlich verursachten
Existenzgefährdungen „beschützt“. 
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Volker Thon

Grenzverletzendes Handeln im pädagogischen Alltag - Auslöser und Prävention1

(Hinweis der Red.: Den zweiten Teil des nachfolgenden Artikels finden Sie im nächsten Dialog Erziehungshilfe 3-4/2009)

Einleitung

Grenzverletzungen bis hin zu Ge-
walthandlungen durch Erwachsene
(Erzieher, Betreuer, anderes Personal)
gegenüber Kindern und Jugendlichen
(und andere Betreute) in Institutio-
nen finden statt. Bei genauer Beob-
achtung – auch meiner eigenen Tä-
tigkeit – musste ich feststellen, dass
dies weitaus häufiger geschieht, als
ich mir eingestehen wollte. Eine Aus-
einandersetzung mit dem Ziel der
Verhinderung solcher Grenzverlet-
zungen halte ich für jeden Mitarbei-
ter in Einrichtungen für notwendig.
Entsprechend möchte ich mich die-
sem Thema widmen und versuchen
Anregungen für die Prävention auch
außerhalb meines Arbeitsbereiches
zu entwickeln. 

Grenzverletzendes Handeln im päda-
gogischen Alltag finden wir in vielfäl-

tigen Formen. Sie reichen von verba-
len „Ausrutschern“ über leichte Be-
rührungen bis hin zu Misshandlungen
und Missbrauch. Die vielfältigen Ver-
öffentlichungen zu diesem Themen-
komplex setzen sich weitgehend je-
doch nur mit dem Bereich der körper-
lichen Übergriffe, insbesondere Ge-
waltanwendungen und sexueller Aus-
beutung, auseinander. 

Die Fokussierung alleine auf diesen
Bereich wird aus meiner Sicht dem
Thema nicht gerecht. Handlungen im
pädagogischen Alltag können die Per-
sönlichkeitsrechte der Betreuten
massiv verletzen, ohne dass Gewalt
angewendet wird. Ein schleichender
Übergang von einfachen Grenzverlet-
zungen hin zu Missbrauch ist in ver-
schiedenen Fällen dokumentiert. In
der Literatur wird mehrfach darauf
hingewiesen, dass diese den Miss-
brauch vorbereiten können. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Auslöser
und Motivationen grenzverletzender
Handlungen genauer zu untersuchen,
um daran anknüpfend Gedanken zur
Prävention zu entwickeln. 

II. Persönliches

Im Studium der Sozialen Arbeit wid-
mete ich mich schwerpunktmäßig den
Bereichen Jugendgerichtshilfe, Be-
währungshilfe, Schuldnerberatung,
Antiaggressionstraining, Strafvollzug,
Theaterpädagogik und Jugendhilfe all-
gemein. Meine Praktika leistete ich in
der stationären Jugendhilfe und in der
Bewährungshilfe. Des Weiteren „gönn-
te“ ich mir ein Freisemester, in dem ich
an einem Theaterprojekt des Kulturpä-
dagogischen Initiativbundes teilnahm. 

Nach dem Studium wurde ich Mitar-
beiter des Kulturpädagogischen Ini-
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tiativbundes. In den Folgejahren habe
ich die Stelle nicht gewechselt. Die
ersten fünf Jahre war ich alleinver-
antwortlich für zwei Jugendliche zu-
ständig. Danach entwickelte sich die
Gruppensituation hin zu einer Vierer-
gruppe, die ich nun mit einer/m Kol-
legIn gemeinsam leite. In meiner Tä-
tigkeit in der Einrichtung habe ich
das Thema der Gewaltprävention
kontinuierlich verfolgt. Zeitweilig ha-
be ich versucht eine Gruppe zur U-
Haft-Vermeidung in der Einrichtung
zu etablieren. 

In den vergangenen dreizehn Jahren
wurden in der von mir geleiteten
Gruppe insgesamt 16 männliche Ju-
gendliche und junge Erwachsene mit
den unterschiedlichsten Problemfel-
dern betreut. Der weitaus größte Teil
dieser jungen Menschen ist dem Per-
sonenkreis der seelisch Behinderten
(§35a SGB VIII) zuzurechnen. Mit
wenigen Ausnahmen haben die von
mir betreuten jungen Menschen
Missbrauchs- und Misshandlungser-
fahrungen, einige waren hoch trau-
matisiert. 

Die Auseinandersetzung mit Gewalt
und Grenzverletzungen sehe ich als
ständige Notwendigkeit im pädagogi-
schen Alltag. Dabei ist mir in Ansät-
zen schon im Zivildienst bewusst ge-
worden, dass dabei auch Grenzverlet-
zungen durch pädagogisch Tätige in
den Blick genommen werden müssen.
Viele grenzverletzende Handlungen
der Betreuten gegenüber ihren Be-
treuern werden meiner Wahrneh-
mung nach (auch in der eigenen Tä-
tigkeit) durch Grenzverletzungen der
Betreuer ausgelöst. Gewaltprävention
kann aus diesem Grunde nicht als
einseitige Betrachtung der Phänome-
ne bei den jungen Menschen vorge-
nommen werden. 

Bei meinen Betrachtungen zur Prä-
vention grenzverletzenden Handelns
durch Betreuer haben alle von mir be-
treuten Jugendlichen Pate gestanden.

In einigen Situationen mit ihnen habe
ich zu spät (oder gar nicht?) wahrge-
nommen, dass ich übergriffig gewor-
den bin. Immer wieder haben mir die
Jugendlichen jedoch einen Spiegel
vorgehalten und so deutlich gemacht,
dass mein Handeln ihre Grenzen ver-
letzt. Einige haben dies auf so lie-
benswürdige Weise getan, dass ich
den Mut behalten konnte grenzverlet-
zendes Handeln nicht als Tabuthema
zu sehen, sondern daraus zu lernen
und die folgenden Schlüsse zu ziehen.

Sich zu eigenen Fehlern zu bekennen
ist in unserer Gesellschaft keine gut
geübte Fähigkeit. Welch großes Auf-
sehen hat es im Februar 2008 erregt,
dass Ärzte öffentlich Behandlungs-
und Operationsfehler eingestanden.
Selten geben ErzieherInnen/Pädago-
gInnen preis, wenn sie einen Fehler in
der Betreuung gemacht haben. Vor
dem Hintergrund rechtlicher Konse-
quenzen ist es verständlich, wenn
niemand öffentlich zugibt, eine Ohr-
feige verteilt zu haben. Wer jedoch
selbst im pädagogischen Alltag han-
delt weiß, wie schnell die eigenen
Grenzen erreicht sein können, wie
schnell daraus grenzverletzende
Handlungen gegenüber den betreuten
jungen Menschen entstehen. Dies
rechtfertigt keine dieser Handlungen,
lässt sie jedoch nachvollziehbar wer-
den. Entsprechend kann ich einen Teil
grenzverletzender Handlungen ver-
stehen. Wie ich darlegen werde, las-
sen sich Unterschiede in der Motiva-
tion solcher Handlungen erkennen.
Handlungen, die zur Befriedigung
egoistischer Interessen die Grenzen
der Betreuten verletzen – insbeson-
dere Missbrauch – sind meiner An-
sicht nach allerdings fraglos konse-
quent zu ahnden und zu verurteilen.

In einer Fortbildung für die anthropo-
sophischen Jugendhilfeeinrichtungen
in Nord- und Mitteldeutschland habe
ich dieses Thema im November 2007
aus verschiedenen Blickwinkeln be-
trachtet. In einem Artikel für die

Zeitschrift „Punkt und Kreis“ habe ich
die rechtlichen Aspekte in Kurzform
beleuchtet. Die so schon formulierten
Gedanken sind mit in diese Arbeit
eingeflossen. 

III. Grenzverletzendes Handeln – ei-
ne Definition

Frage ich die von mir betreuten jun-
gen Menschen, welche Handlungen
ihre Grenzen verletzen, was ich darf
und was ich nicht darf, erhalte ich
umgehend eine Liste, die in etwa fol-
gende Punkte enthält.2

- mich beleidigen
- mich schlagen
- mich anfassen
- mich bedrohen
- an meine Sachen gehen
- mich anschreien
- mein Taschengeld kürzen
- kiffen und andere Drogen nehmen
- alkoholisiert zur Arbeit kommen
- lügen
- mich einsperren
- mich sexuell belästigen
- mich filzen.

Damit umreißen sie auf ihre Weise
sehr genau einen bestimmten Teil des
rechtlichen Rahmens pädagogischen
Handelns. Dieser rechtliche Rahmen
ist weitgehend auch die Grenzlinie,
die wir als professionell Handelnde zu
wahren haben. Letztendlich sind es
ihre im Grundgesetz verankerten –
und in vielen verschiedenen Rechts-
normen wie den Kinderrechtskonven-
tion der Vereinten Nationen, dem
Bürgerlichen Gesetzbuch, dem Gesetz
zur Ächtung der Gewalt in der Erzie-
hung, dem Strafgesetzbuch und dem
SGB VIII niedergelegten – Persönlich-
keitsrechte. 

Im Wesentlichen sind dies2:

1. Unantastbarkeit der Würde
2. Entfaltung der Persönlichkeit
3. Recht auf Erziehung und Bildung 
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4. Recht auf Glaubens- und Be-
kenntnisfreiheit

5. Recht auf Information und freie
Meinungsäußerung

6. Recht auf Wahrung des Brief-,
Post- und Fernmeldegeheimnis-
ses

7. Recht auf Eigentum
8. Selbständigkeit und Selbstver-

antwortung
9. Interessenvertretung und Betei-

ligung
10. Petitionsrecht.

Ausführlicher finden wir die Persön-
lichkeitsrechte in den UN-Kinder-
rechtskonventionen3 formuliert. Eine
Kurzzusammenfassung dieser Kinder-
rechtskonventionen illustriert wie
weitreichend die Persönlichkeitsrech-
te zu fassen sind4:

- Recht auf Gleichheit, unabhängig
von Rasse, Religion, Herkunft oder
Geschlecht

- Recht auf eine gesunde geistige
und körperliche Entwicklung

- Recht auf einen Namen und eine
Staatszugehörigkeit

- Recht auf ausreichende Ernährung,
menschenwürdige Wohnverhältnis-
se und medizinische Versorgung

- Recht auf besondere Betreuung im
Falle körperlicher oder geistiger Be-
hinderung

- Recht auf Liebe, Verständnis und
Geborgenheit

- Recht auf unentgeltlichen Unter-
richt, auf Spiel und Erholung

- Recht auf Beteiligung an der Ge-
staltung der eigenen Umwelt

- Recht auf Schutz vor Grausamkeit,
Vernachlässigung und Ausbeutung

- Recht auf Schutz vor allen Formen
der Diskriminierung und auf eine
Erziehung im Geiste der weltweiten
Brüderlichkeit, des Friedens und der
Toleranz.

Entsprechend verstehe ich unter dem
Begriff „Grenzverletzende Handlun-
gen“ sämtliche Handlungen, die die
jungen Menschen in ihren Grund-

rechten verletzen oder einschränken.
Weitgehend bezeichnen die von den
Jugendlichen angeführten Grenzver-
letzungen Handlungen, die sich gegen
ihre körperliche, seelische oder geisti-
ge Unversehrtheit richten. Als Grenz-
verletzung werden am ehesten jedoch
jene Handlungen wahrgenommen, die
den körperlichen Bereich betreffen
und als Gewalt erlebt werden. Eine
jüngst veröffentlichte Studie der FH
Dortmund5 belegt, dass 53,5 % der
befragten ErzieherInnen davon aus-
gehen, dass Körperstrafen in der
Heimerziehung vorkommen. 

Nicht nur solche sind in den Fokus zu
nehmen, sondern ein weitaus größe-
res Handlungsspektrum, über dessen
Ausmaß wir uns im Alltag nicht unbe-
dingt bewusst sind. Eine Beschrän-
kung der Betrachtung ausschließlich
auf körperliche Übergriffe wird dem
Thema nicht gerecht. Die betreuten
jungen Menschen erleben ja auch vie-
le Übergriffe, die nicht den körperli-
chen Bereich (Beleidigungen, Über-
griffe auf das Eigentum, Einschrän-
kungen im Bereich der Beteiligung)
betreffen, als gewalttätig. 

Der Verlauf der so definierten Grenze
ist, wie dargestellt, im pädagogischen
Alltag nicht immer klar zu erkennen.
Vielmehr stellt sich immer wieder die
Frage, wie Erziehung tatsächlich ge-
lingen kann, wenn die jungen Men-
schen nicht auch mit der Einschrän-
kung ihrer Persönlichkeitsrechte kon-
frontiert werden. Massiv grenzverlet-
zendes Verhalten von Seiten der Kin-
der und Jugendlichen lässt sich nicht
mit ihrem Recht auf Entfaltung der
Persönlichkeit rechtfertigen. Die Ab-
wägung zwischen pädagogischen
Notwendigkeiten und Persönlich-
keitsrechten der jungen Menschen,
zwischen den Rechten Dritter und
meinen persönlichen Haltungen, be-
stimmt in der konkreten Situation das
Geschehen. Bei der Klärung, ob eine
Handlung als Grenzverletzung zu
werten ist, müssen diese Faktoren mit

berücksichtigt werden. 

Eine Betrachtung der Grenze pädago-
gischen Handelns vor dem Hinter-
grund der Persönlichkeitsrechte, hat
erst in den vergangenen Jahren ver-
stärkt eingesetzt. Erst mit der Veran-
kerung der gewaltfreien Erziehung im
Bürgerlichen Gesetzbuch (§1631 Ab-
satz 2 BGB) und dem Schutz des Kin-
deswohles im Kinder- und Jugendhil-
ferecht mit § 8a SGB VIII sind die
rechtlichen Normen konkretisiert
worden. Die Beachtung der Persön-
lichkeitsrechte als Grenze pädagogi-
schen Handelns ist in der stationären
Jugendhilfe noch nicht selbstver-
ständlich. 

IV. Macht im Erziehungsprozess

Ziel aller pädagogischen Handlungen
ist die Förderung der individuellen
und sozialen Entwicklung der jungen
Menschen zu eigenverantwortlichen,
vielseitig interessierten und gesell-
schaftsfähigen Persönlichkeiten (§1
SGB VIII). Wir wollen und sollen auf
die jungen Menschen einwirken, um
dies zu erreichen. „Erziehen bedeutet,
im jungen Menschen Verhaltenswei-
sen zu entwickeln, die ohne diese Ein-
flussnahme nicht oder nicht in dieser
Weise zustande kämen. Der Erzieher
muss also die Möglichkeit haben, auf
das Kind einzuwirken, er muss folglich
Macht – in welcher Form auch immer
– über das Kind haben. Diese Macht
ist das Fundament worauf alle Erzie-
hung ruht.“6 Fehlt diese Macht, ge-
lingt Einflussnahme nicht, ist Erzie-
hung praktisch nicht möglich7.

Da der Begriff „Macht“ umgangs-
sprachlich eher negativ besetzt ist
und einen Machtüberhang impliziert,
sträuben wir uns häufig dagegen, die-
se Perspektive einzunehmen. Betrach-
ten wir die Beziehungen zwischen
Menschen, so müssen wir jedoch
feststellen, dass dort, wo uns nicht
vollkommen gleichgültig ist was an-
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dere denken, fühlen und wollen wir
eine Fähigkeit haben uns entweder
dem Willen eines anderen zu unter-
werfen, oder einen andern Menschen
in unserem Sinne zu beeinflussen. Se-
hen wir „Macht“ als „neutrales Ver-
mögen eines Individuums, in einer so-
zialen Beziehung wirksam auf einen
oder mehrere Gegenüber einzuwirken,
…als Fähigkeit etwas zu verändern, zu
bewirken zu erhalten, zu blockieren,
zu verhindern oder neu zu erschaf-
fen“8, müssen wir festgestellen, dass
menschliche Beziehungen nicht ohne
Macht auskommen. 

Insbesondere dort, wo Menschen auf
die Fürsorge und Zuwendung anderer
angewiesen sind tritt dieses Phäno-
men deutlich zu Tage. Wir nutzen un-
sere Macht durch gezielten Einsatz, im
Sinne einer Unterstützung zum Mün-
digwerden, die jungen Menschen dazu
zu bewegen aus unserer Erziehungs-
macht den Weg in eine Eigenmacht
(Selbständigkeit) zu finden. Wir nut-
zen sie aber auch, durch gezielten Ein-
satz unseren Willen durchzusetzen
und schlimmstenfalls unsere egoisti-
schen Interessen zu befriedigen. 

Die in diesem Sinne vorhandene Er-
ziehungsmacht setzt sich aus ver-
schiedenen Machtbereichen zusam-
men9:

- Verfügungsmacht: Materielle Leis-
tungen und Versorgung, Organisie-
ren, Verteilen, Verwehren oder Ent-
ziehen von Ressourcen

- Zuwendung – Zuwendungs-
entzug: Qualität der emotionalen
Beziehungen, emotionale Abhän-
gigkeiten

- Sinnkonstruktion – Sinnentzug:
Macht, die sich aus dem begriffli-
chen Festlegen von Sachverhalten
durch z.B. Erklären, Definieren und
Etikettieren ergibt; 

- Informationsmacht, die sich im
Besitz von Informationen und deren
Offenbarung oder Zurückhaltung
zeigt;

- körperlicher Überlegenheit
- Animiermacht, die sich in der Be-

fähigung zeigt, andere anzuleiten,
zu motivieren, zu interessieren

In unserem Alltag zeigt sich deutlich,
dass in den Beziehungen keine einsei-
tige Machtverteilung gegeben ist. Wir
können dies dort erleben, wo Kinder
und Jugendlichen durch Menge und
Lautstärke, offene oder versteckte
Drohung körperlicher Gewalt, Ge-
brauch herabwürdigender Schimpf-
worte, Stehenlassen, Bloßstellen vor
der Gruppe, Androhen von Beschwer-
de beim Amt, Vorenthalten von Infor-
mationen und vielem mehr10, versu-
chen unser Handeln zu beeinflussen.
Nicht selten können die jungen Men-
schen mit ihrer Form, Macht auf uns
auszuüben, deutliche Erfolge erzielen.
Ihnen stehen in weiten Teilen ver-
gleichbare Machtmittel wie den Er-
wachsenen zur Verfügung. 

Solange die jungen Menschen nicht
in eine echte Eigenverantwortung
übergegangen sind, befinden sie sich
jedoch in einer Beziehung, in der die
sie betreuenden Personen durch ihren
Auftrag Erziehungsmacht ausüben. In
der Regel besteht ein Machtüberhang
bei den Betreuungspersonen. Auch
wenn grundsätzlich eine Beziehung
angestrebt wird, die diesen Macht-
überhang ausschließlich zu Wohle der
jungen Menschen nutzt, wird er doch
häufig als einschränkend und damit
negativ – Erziehung als Freiheiten
einschränkende Interventionen – von
den jungen Menschen erlebt. 

Kinder und Jugendliche in Einrichtun-
gen der Jugendhilfe haben weitge-
hend die Erfahrung machen müssen,
dass in der Erwachsenenwelt ein
Machtüberhang besteht, der miss-
braucht wurde und dem sie nicht sel-
ten schutzlos ausgeliefert waren. Ge-
rade diese jungen Menschen benöti-
gen einen Rahmen in dem ihre Rechte
gewahrt bleiben und Erziehungs-
macht zu ihrem Wohle ausgeübt wird,

auch dann, wenn sie zur Durchset-
zung ihrer Interessen die ihnen zur
Verfügung stehenden Machtmittel
exzessiv und massiv grenzverletzend
nutzen. 

Wie dargestellt treffen im pädagogi-
schen Prozess (mindestens) zwei Par-
teien mit unterschiedlicher Macht
und unterschiedlichen Machtinstru-
menten aufeinander. Damit so umzu-
gehen, dass beide profitieren können,
ist in erster Linie die Aufgabe der Er-
zieherInnen und PädagogInnen. Dies
erfordert von ihnen zweierlei: 

1. Sie dürfen ihre Macht ausschließ-
lich dazu nutzen, die jungen Men-
schen in ihrer Entwicklung hin zu
einer autonomen, selbstverantwort-
lichen Persönlichkeit zu fördern.

2. Sie dürfen sich nicht davon einneh-
men lassen, dass die jungen Men-
schen versuchen ihre Machtmittel
zu ihren Gunsten anzuwenden.

Wir stehen in der Gefahr, „…entwe-
der in Machtausübung zu verfallen,
in dem wir andere ohnmächtig ma-
chen (Übermacht), oder aus Schwä-
che uns selbst anderen gegenüber
auszuliefern (Ohnmacht). Jeder
Mensch steht in diesem Spannungs-
feld zwischen Ohnmacht und Über-
macht, und die Frage ist, wie er lernt
damit umzugehen.“11 

Eine wesentliche Erkenntnis für die-
sen Lernprozess kann sein, dass es in
meiner Macht liegt, wie ich mit den
Aktionen meines Gegenübers umge-
he. Ich entscheide letztendlich, ob ich
mich (auch in Situationen äußerer
Abhängigkeit) unfrei machen lasse
oder nicht. „Ich muss nicht reagieren
– ich kann. Ich kann die Situation an-
schauen. Wie ich darauf reagiere und
mich dazu einstelle, ist ein Prozess,
den ich selber gestalte. Ich werde
nicht abhängig davon, sondern lerne
aktiv daraus und bestimme selbst, wo-
hin es mich führt.“12



Dialog Erziehungshilfe | 2-2009 | Seite 24

V. Ohnmacht und Übermacht als
Auslöser grenzverletzenden Han-
delns

Der Erziehungsalltag ist geprägt von
Situationen, in denen wir unsere Er-
ziehungsmacht zum Wohl der jungen
Menschen nutzen, Situationen in de-
nen wir erleben, dass sie uns nicht
mehr zur Verfügung steht, oder Situa-
tionen in denen wir sie zum Durch-
setzen unseres Willens nutzen. Die
Grenzen sind dabei fließend und nicht
immer ist scharf zu trennen, ob es
sich um ausgeglichene Situationen,
Ohnmachts- oder Übermachtssitua-
tionen handelt. 
In der Betrachtung grenzverletzenden
Handelns im pädagogischen Alltag ist
es jedoch möglich, Unterschiede in
den Auslösern zu differenzieren. Mit
Blick auf das Machtverhältnis in der
jeweiligen Situation stellen wir fest,
dass entweder Ohnmacht oder Über-
macht die Grundlage jeder grenzver-
letzenden Handlung ist. 

a. Häufigster Auslöser grenzverlet-
zender Handlungen sind vermutlich
Überforderungssituationen in de-
nen Betreuungspersonen an ihre
Grenzen stoßen und sich ohnmäch-
tig fühlen. Die aktuelle seelische
Verfassung, die persönlichen Belas-
tungen und das individuelle Fach-
wissen bestimmen den Punkt, an
dem Ohnmachtsgefühle auftreten
und Übergriffe stattfinden. 

b. Massiv grenzverletzende Kinder
und Jugendliche führen uns immer
wieder in Situationen in denen wir
zur Abwendung von Gefahren für
sie selbst oder andere ihre Persön-
lichkeitsrechte einschränken müs-
sen. In gewisser Weise befinden wir
uns auch hier in Ohnmachtssitua-
tionen. Insbesondere dort wo sich
die jungen Menschen in einer
krankheitsbedingten Krise bzw.
Ausnahmesituation befinden erle-
ben wir diese Ohnmacht besonders
stark. Unter besonderen Umständen
ist es dann unbedingt notwendig

die Persönlichkeitsrechte der jun-
gen Menschen soweit einzuschrän-
ken, dass eine Fremd- oder Selbst-
gefährdung abgewendet wird (z.B.
Freiheitsentzug, Fixierung). Hier be-
stimmen vorrangig das individuelle
Fachwissen sowie die institutionel-
len Strukturen, ob die Einschrän-
kung der Persönlichkeitsrechte der
jungen Menschen nur soweit ein-
geschränkt werden wie dies unbe-
dingt notwendig ist.

c. Grenzverletzendes Handeln findet
des Weiteren im pädagogischen
Alltag statt, wenn einzelne Mitar-
beiter oder Kollegien aufgrund ihrer
Haltungen – z.B. zum Verständnis
des Kindeswohls – die Grundrechte
der Betreuten aus dem Blick verlie-
ren und so als Übermacht agieren.
Sehr häufig ist dies der Fall, wenn
hoch engagierte Menschen die Ab-
sicht haben, pädagogische Erfolge
zu erzielen. Eine Vermischung mit
Handlungen aufgrund von Überfor-
derungssituationen ist sehr wahr-
scheinlich. Hier bestimmen vorran-
gig die innere Haltung aber auch
die Einrichtungskultur, ob es zu
Übergriffen kommt.

d. Übergriffe aufgrund eines Macht-
missbrauches sind Handlungen in
denen einzelne Mitarbeiter im in-
stitutionellen Rahmen ihre persön-
liche Macht nutzen, egoistische Be-
dürfnisse durch die Betreuten zu
befriedigen bzw. befriedigen zu las-
sen. In deutlichster Form ist dies bei
sexuellem Missbrauch der Fall. Aber
auch weniger dramatische Situa-
tionen (z.B. „Verbrüderungen“ zwi-
schen Betreuten und Betreuern)
können dieses Element enthalten.
Übergriffe aus egoistischen Bedürf-
nissen begründen sich in erster Li-
nie in der persönlichen Reife der
übergriffigen Person, zeigen aber
auch Schwächen in der Einrich-
tungskultur auf.

e. Darüber hinaus kann festgestellt
werden, dass es gewissermaßen zu
grenzverletzendem Verhalten durch
Unterlassung kommen kann. Hier

ist der Blick weniger auf die Macht-
balance zwischen dem jungen
Menschen und dem „Nicht – Han-
delnden“ zu richten, als vielmehr
auf den Auftrag die Persönlich-
keitsrechte der jungen Menschen
zu schützen. Indem sie die Auf-
sichtspflicht wahrnehmen oder das
Kindeswohl vor Übergriffen dritter
schützen, nehmen Erzieher diesen
Auftrag wahr. Diesen Auftrag nicht
wahrzunehmen, obwohl eindeutige
Zeichen einer Kindeswohlgefähr-
dung z.B. durch Übergriffe eines
Kollegen vorliegen, sehe ich ebenso
als grenzverletzendes Handeln an.
Auch hier sind Schwächen in der
Einrichtungskultur zu erkennen. 

V.1 Grenzverletzende Handlungen
aus Überforderung

Betreuungspersonen in der Jugend-
hilfe sind in hohem Maße gefordert,
in besonderem Maße dort, wo sie mit
massiv grenzverletzenden Jugendli-
chen arbeiten. Die Erwartung als gan-
zer Mensch zur Verfügung zu stehen,
trifft auf die Notwendigkeit einzelne
Situationen nicht an sich herankom-
men zu lassen. Einerseits muss Ab-
grenzung gepflegt werden, anderer-
seits benötigen gerade diese jungen
Menschen intensive Hinwendung und
die Bereitschaft verlässlich Beziehun-
gen zu gestalten. Es bedeutet eine
hohe Herausforderung, diesen Spagat
in einer professionellen Haltung zu
meistern. 

Selbst in optimalen Rahmenbedin-
gungen, ist der professionelle Umgang
mit den Kindern und Jugendlichen in
der Jugendhilfe eine hohe Belastung.
In den seltensten Fällen findet diese
Erziehungsarbeit jedoch unter opti-
malen Bedingungen statt. Insbeson-
dere die personelle (Unter-)Besetzung
in den Gruppen zeigt sich als weiterer
Faktor in den Anforderungen an Mit-
arbeiter in der stationären Jugendhil-
fe. Häufig müssen Einzelpersonen bis
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zu neun Kinder und Jugendliche
gleichzeitig versorgen. Zusätzliche
Aufgaben wie im Bereich der Doku-
mentation und Qualitätsentwicklung,
Teamsitzungen, Außenvertretung, El-
ternarbeit und vieles mehr führen da-
zu, dass ErzieherInnen/PädagogInnen
überlastet sind. Private Belastungen
und biografische Hintergründe dürfen
bei dieser Betrachtung selbstver-
ständlich nicht unbeachtet bleiben.

Bei der Fülle der möglichen Belastun-
gen wird verständlich, dass im päda-
gogischen Alltag – insbesondere dann,
wenn die Anforderungen zu hoch wer-
den – Übergriffe stattfinden. Wer per-
manent unter Druck steht, kann nicht
durchgängig wohlüberlegt und beson-
nen handeln. Wenn der Eindruck ent-
steht, keine Gestaltungsmöglichkeiten
im Alltag mehr zu haben oder den Ein-
fluss auf die jungen Menschen zu ver-
lieren, wenn Handeln nicht mehr zum
gewünschten Ergebnis führt, schaffen
sich Ohnmachtsgefühle Platz. Insbe-
sondere dort, wo ich mich ohnmächtig
fühle, lege ich dann z.B. meine körper-
liche Übermacht in die Waagschale,
um einen Ausgleich der Machtbalance
zu schaffen und meine Ziele zu errei-
chen. Die einfache Alltagssituation
(der Abwasch wird nicht gemacht)
führt zu Übergriffen (Festhalten in der
Küche) und schlimmstenfalls zu eska-
lierenden Krisen.

V.2 Grenzverletzende Handlungen
in Krisensituationen

Einrichtungen der Erziehungshilfe be-
treuen in der Regel Kinder und Ju-
gendliche, die deutlich grenzverlet-
zendes Verhalten zeigen. Distanzlo-
sigkeit, Rücksichtslosigkeit, verbale
Entgleisungen, massive Impulsdurch-
brüche bis hin zu körperlichen Angrif-
fen sind Verhaltensweisen, die – aus
den unterschiedlichsten Gründen –
den pädagogischen Alltag bestimmen
können. Anders als in den zuvor be-
schriebenen Fällen entstehen in sol-

chen Situationen Ohnmachtsgefühle
weniger aus dem Erleben einer Über-
forderung, als vielmehr aus der Unbe-
rechenbarkeit der sich entwickelnden
Geschehnisse, in gewisser Weise aus
Krisengeschehen. In Extremfällen
entwickeln sich Abläufe zu Krisen, in
denen die Kinder und Jugendlichen
sich selbst oder andere gefährden. In
diesen Fällen steht der Schutz aller
Beteiligten im Vordergrund und die
Persönlichkeitsrechte des betroffenen
jungen Menschen müssen in den Hin-
tergrund treten. Es wird in verschie-
denen Situationen notwendig in die
Persönlichkeitsrechte der jungen
Menschen einzugreifen – ihre Gren-
zen zu verletzen – um Schaden von
ihnen oder anderen abzuwenden. 

Die Betrachtung solcher Situationen
als „grenzverletzende Handlungen im
pädagogischen Alltag“ ist ungewohnt,
da ja (anscheinend) die Grenzverlet-
zungen zunächst von einem Betreu-
ten ausgehen. Diese Perspektive ein-
zunehmen, ermöglicht aber auch in
Krisensituationen den Überblick zu
behalten und rechtmäßiges Handeln
als Leitlinie im Alltag nicht zu verlie-
ren. Es ermöglicht uns zwischen
Handlungen im Rahmen der Erzie-
hungsverantwortung und Handlun-
gen im Rahmen der Aufsichtsverant-
wortung zu unterscheiden und damit
die Voraussetzungen zu schaffen, Kri-
sensituationen nicht ohnmächtig zu
begegnen. Denn „Menschen mit Be-
hinderung provozieren nicht, sondern
ich als Mitarbeiter fühle mich provo-
ziert. Ich habe in diesem Moment kei-
ne Idee, wie ich mit dem mir entge-
gengebrachten Verhalten sinnvoll
umgehen kann.“13

Im Sinne einer Unterstützung zum
Mündigwerden der jungen Menschen
setzen wir uns im Alltag ein, mit dem
Ziel uns als lenkende Kraft mit der
Zeit überflüssig zu machen. Wir über-
nehmen einen Teil der Verantwortung
für die jungen Menschen, bis sie diese
Verantwortung selbständig ausfüllen

können. Erziehung beinhaltet, den
jungen Menschen Orientierung zu ge-
ben und Grenzen zu setzen. Die Be-
rücksichtigung der Persönlichkeits-
rechte ist dabei zentraler Bestandteil
unserer Erziehungsverantwortung. Er-
ziehungsverantwortung schließt die
Anwendung von Gewalt ausdrücklich
aus und fordert die Achtung und
Wahrung der Persönlichkeitsrechte.

Im Rahmen unserer Erziehungsver-
antwortung obliegt uns jedoch auch
die Aufsichtsverantwortung, die ins-
besondere den Schutz des Kindes-
wohles umfasst. Wo Kinder und Ju-
gendliche nicht ausreichend Eigen-
verantwortung entwickelt haben, ob-
liegt es uns durch Setzung von Gren-
zen – und nötigenfalls unter Anwen-
dung von Zwang und körperlicher Ge-
walt – Selbst- und Fremdgefährdun-
gen abzuwenden. 

Die Unterscheidung zwischen Erzie-
hungs- und Aufsichtsverantwortung,
zwischen Pädagogik und Zwang, ist
insofern nicht einfach, als häufig im
pädagogischen Alltag durch ein und
dieselbe Handlung sowohl pädagogi-
sche Ziele als auch solche der Gefah-
renabwehr verfolgt werden. Das Fest-
halten eines Kindes an einer Straße
dient einerseits der Gefahrenabwehr,
andererseits aber auch der Belehrung,
wie man sich in solchen Situationen
verhält14. 

Diese Vermischung von Erziehungs-
verantwortung und Aufsichtsverant-
wortung verleitet dazu, Mittel der
Gefahrenabwehr auch als Erziehungs-
mittel einzusetzen. Insbesondere bei
massiv grenzverletzend agierenden
Kinder und Jugendlichen greifen wir
häufig zu Mitteln der Gefahrenab-
wehr, um erzieherisch zu wirken, ohne
dass jedoch eine Gefahr abgewendet
werden müsste. 

Wir müssen im Alltag regelmäßig
feststellen, dass Grenzen wahrendes
Handeln als Reaktion auf grenzverlet-
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zendes Verhalten der betreuten Kin-
der und Jugendlichen nur schwer zu
verwirklichen ist. Und doch muss be-
achtet werden, dass auch im Umgang
mit massiv grenzverletzenden Kindern
und Jugendlichen, ebenso wie für alle
anderen, die Grundrechte weiter gel-
ten. Grenzverletzungen im pädagogi-
schen Handeln sind nur dann ge-
rechtfertigt, wenn eine Fremd- oder
Selbstgefährdung abgewendet wer-
den muss. 

Für den Einsatz von Mitteln der Ge-
fahrenabwehr gelten besondere Hür-
den, wenn es um die Frage der Recht-
mäßigkeit geht. Da solche Mittel
(körperlicher Zwang, Freiheitsbe-
schränkung, -entzug) Tatbestände des
Strafrechtes erfüllen können, sind
solche Eingriffe nur unter dem Ge-
sichtspunkt des rechtfertigenden
Notstandes (§ 34 StGB), der Notwehr
bzw. Nothilfe unter dem Gesichts-
punkt der Gefahr für ein höherrangi-
ges Rechtsgut rechtlich zulässig. Da-
bei muss unbedingt die Verhältnismä-
ßigkeit der Mittel beachtet werden15,
denn „man sollte sich daran erinnern,
dass jeder das Recht hat, sich unge-
wöhnlich, herausfordernd, ja sogar
unausstehlich zu verhalten. Unkoope-
rativ sein, Widerstand zeigen oder in
starke verbale Erregung geraten, ist
weder verboten, noch per se gefähr-
lich. Wenn wir aber auf Verhaltens-
weisen treffen, die gefährlich im Sinne
von drohender oder tatsächlicher Kör-
perverletzung sind (gegen sich selbst,
gegen andere Kinder und Jugendliche
oder gegen MitarbeiterInnen), sind wir
verpflichtet Maßnahmen zu ergreifen,
um uns oder andere Beteiligte zu
schützen.“16

Bei der Überprüfung der Rechtmäßig-
keit einer Handlung im pädagogi-
schen Alltag müssen wir daher fol-
gende Kriterien ins Auge fassen:

- Erziehung darf die Menschenwürde
nicht verletzen (Schlagen, Bloßstel-
len)

- PädagogInnen dürfen nur im Rah-
men des Auftrags Sorgeberechtig-
ter handeln

- Erziehung hat den gesetzlichen An-
sprüchen der jungen Menschen zu
entsprechen (z.B. Taschengeld)

- Maßnahmen der Aufsichtspflicht
bzw. Gefahrenabwehr, bei denen
Zwang angewendet wird, dürfen
nicht dem Strafrecht widerspre-
chen,

- Zwang darf nur insoweit angewen-
det werden, als nicht eine weniger
gravierende Maßnahme auch zum
Ziel führt.

In diesem Kontext steht die Diskussi-
on um die „geschlossene Unterbrin-
gung“ von Kindern und Jugendlichen.
Da freiheitsentziehende Maßnahmen
massiv die Grundrechte einschränken,
bedürfen sie grundsätzlich der rich-
terlichen Genehmigung. Freiheitsbe-
schränkende Maßnahmen, wie z.B.
„Time-out-Raum“ bedürfen der engen
Absprache mit den Landesjugendäm-
tern, den Kostenträgern und den Sor-
geberechtigten im Rahmen des Hilfe-
planverfahrens. So sind auch für mas-
siv selbst- und fremdgefährdend
agierende Kinder und Jugendliche die
Rahmenbedingungen zur Wahrung
ihrer Persönlichkeitsrechte klar defi-
niert und müssen beachtet werden17.

V.3 Grenzverletzende Handlungen
aus Überzeugungshaltungen

Erzieher wissen was für ihre Schütz-
linge „richtig“ ist. Sie bestehen darauf
und haben die (Macht-) Mittel die
Betreuten auch gegen ihren Willen
damit zu „beglücken“. Eng strukturier-
te Tagesabläufe, ausgeprägte Thera-
piepläne, weltanschaulich begründete
konzeptionelle Ausprägung, persönli-
ches Engagement und hoher Idealis-
mus der Erzieher können dazu führen,
dass grenzverletzende Handlungen
wie selbstverständlich Elemente des
pädagogischen Alltags sind. Die zur
Verfügung stehenden Machtmittel

werden verwendet, um der eigenen
Definition von Kindeswohl gerecht zu
werden. 

Eine rechtsverbindliche, eindeutige
Definition des Kindeswohls existiert
nicht. Diese würde zwar die Entschei-
dungen im pädagogischen Alltag we-
sentlich erleichtern, würde aber auch
dazu führen, dass Entscheidungen ge-
troffen werden, die dem tatsächlichen
Entwicklungsstand und Bedarf im
konkreten Einzelfall zuwider laufen.
Damit bleibt dem pädagogisch Han-
delnden keine Wahl, er muss auf der
Grundlage seines Verständnisses Er-
ziehung wagen. 

Auch hier bleibt die Frage wie es ge-
lingen kann die Persönlichkeitsrechte
der jungen Menschen im Alltag dau-
erhaft zu wahren. Erzieher mit hohem
Idealismus und starkem persönlichen
Engagement stehen aus meiner Er-
fahrung besonders in der Gefahr die-
sen Blick zu verlieren. So haben einige
über viele Jahre hinweg eine Haltung
entwickelt, die unzweifelhaft Grund-
lage ihres Erfolges in der pädagogi-
schen Arbeit ist, da sie in dieser Hal-
tung von den jungen Menschen als
kongruent erlebt werden und verläss-
liche Beziehungsangebote machen
können. Hinterfragen sie jedoch ihre
Haltung nicht immer wieder, schlei-
chen sich Überzeugungen ein, die
letztendlich dazu führen können, dass
die Persönlichkeitsrechte der jungen
Menschen massiv missachtet werden.
So entwickelte eine mir bekannte Ein-
richtung aus der Haltung allen Ju-
gendlichen gerecht werden zu wollen,
eine Konzeption, die ihre persönlichen
Freiheiten soweit einschränkte, dass
eine selbständige Freizeitgestaltung
kaum mehr möglich war.

Die kritische Betrachtung der Alltags-
situationen, ob pädagogische Hand-
lungen Mittel der Grenzsetzung oder
der Gefahrenabwehr nutzen, hilft ein-
zuschätzen, ob bzw. wann eine
Grenzverletzung vorliegt. So kann
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meines Erachtens nicht pädagogisch
begründet werden, dass Kinder zur
Strafe in einen Raum eingeschlossen
werden. Der Einschluss in einen Raum
ist als Freiheitsentzug zu werten, der
nur mit richterlicher Genehmigung
zum Zwecke der Gefahrenabwehr ge-
nutzt werden darf. Ebenso wenig
kann das Durchsuchen eines Zimmers
oder das Lesen eines Tagebuches pä-
dagogisch begründet werden. Es sind
Mittel der Gefahrenabwehr und un-
terliegen damit den oben beschriebe-
nen Hürden (Rechtfertigender Not-
stand). Dennoch werden solche Mittel
im pädagogischen Alltag verwendet,
ausführlich pädagogisch begründet
und gerechtfertigt.

Die Betrachtung der so genannten
Boot-Camps z.B. Glenn Mills aber
auch des Trainings-Camps Gut Kra-
genhof von Lothar Kannenberg
macht deutlich, dass aufgrund von
Überzeugungen (z.B. Erziehung durch
Sport) Tagesabläufe und Regeln so
strukturiert sein können, dass die
Persönlichkeitsrechte der jungen
Menschen massiv berührt werden.
Die ganze Gruppe zu bestrafen, wenn
einzelne zu spät kommen, halte ich
für fragwürdig. „Bootcamps funktio-
nieren nach dem Vorbild militärischen
Drills, indem man Jugendliche zu-
nächst demütigt, um sie dann wieder
aufzubauen.“18 Eine solche „Behand-
lung“ dissozialen Verhaltens kann
durchaus als Verletzung der Persön-
lichkeitsrechte – die nicht mehr der
Gefahrenabwehr dient – gewertet
werden. 

Diese kritische Betrachtung pädago-
gischen Alltagshandelns kann dazu
führen, dass Handlungsunsicherheit
entsteht, weil man sich fragt, „welche
Mittel dann noch zur Verfügung ste-
hen?“ Sie berührt die Einstellungen
und Überzeugungen der Erziehenden.
Hier Handlungssicherheit zu schaffen
ist eine der wichtigsten Aufgaben zur
Vorbeugung grenzverletzender Hand-
lungen. 

V.4 Grenzverletzende Handlungen
aus egoistischen Interessen

Erziehende sind Menschen mit eige-
nen Bedürfnissen und Interessen, die
auch in ihre Arbeit einfließen. Anders
als in den meisten anderen Berufen
sind sie geradezu gefordert, ihre gan-
ze Persönlichkeit in die Arbeit einzu-
bringen und junge Menschen auch für
Dinge zu begeistern, die bisher nicht
in deren Blickfeld gerückt waren. Dass
die Begeisterung eines Erziehers für
künstlerische Tätigkeiten sinnvoll in
den pädagogischen Alltag einzuflech-
ten ist, wird niemand bezweifeln.

Das Einflechten eigener Bedürfnisse
und Interessen in den pädagogischen
Alltag hat jedoch seine Grenzen.
Ganz unzweifelhaft können Hand-
lungen, die das Kindeswohl gefähr-
den nicht geduldet werden. Miss-
brauch muss als Handlung mit egois-
tischem Interessenhintergrund ge-
kennzeichnet werden und darf nicht
geduldet werden. 

Nicht ganz so eindeutig zeigen sich
jedoch viele andere Handlungen, die
aus egoistischen Interessen resultie-
ren. „Verbrüderungen“ zwischen Be-
treuten und Betreuern dienen aus-
schließlich dem Ego des Betreuers
und sind nicht pädagogisch zu recht-
fertigen. Sie können dagegen dem
Betreuer dazu dienen, schwerwiegen-
dere Übergriffe vorzubereiten. Ent-
sprechend benennen die Jugendlichen
ja auch u.a. „kiffen und andere Dro-
gen nehmen“ sowie „alkoholisiert zur
Arbeit kommen“ als Handlungen, die
Erzieher nicht vornehmen dürfen19.

Dort wo alltägliches Handeln davon
bestimmt ist, dass sich Erziehende die
Frage stellen, ob ihnen aufgrund ihrer
Handlungen die jungen Menschen ih-
re Zuneigung entziehen könnten, be-
geben sie sich auf ein Feld, auf dem
sie eher dem persönlichen Wohlbefin-
den als den pädagogischen Notwen-
digkeiten nachkommen. 

Zur Prävention massiver Übergriffe
hat der Gesetzgeber den § 72 a SGB
VIII „Persönliche Eignung“ in das Ju-
gendhilferecht eingefügt. Hierüber
lassen sich nicht alle Missbrauchs-
handlungen verhindern, Handlungen
mit weniger schwerwiegendem Cha-
rakter kaum unterbinden. Insofern
sind alle Mitarbeiter in der Jugendhil-
fe gefordert ihre Handlungen darauf-
hin zu untersuchen, ob sie damit pä-
dagogische Notwendigkeiten oder
egoistische Interessen bedienen und
ob sie professionell mit Nähe und Dis-
tanz umgehen. 

V.5 Grenzverletzende Handlungen
durch Unterlassung

Ebenso wie ich gefordert bin meine
Handlungen zu reflektieren und zu
korrigieren, wenn ich bemerke, dass
ich damit die Persönlichkeitsrechte
der jungen Menschen verletze, bin ich
aufgefordert darauf zu achten, dass
ich die in meinem Umfeld stattfin-
denden grenzüberschreitenden Hand-
lungen wahrnehme und ggfs. unter-
binde. Nehme ich meinen Auftrag
zum Schutz des Kindeswohles nicht
wahr, handele ich ebenfalls grenzver-
letzend. So sind Erzieher im pädagogi-
schen Alltag aufgefordert auch die
Handlungsweisen ihrer Kollegen kri-
tisch zu hinterfragen und ggfs. einzu-
greifen, wenn sie feststellen, dass Per-
sönlichkeitsrechte missachtet werden.

Es gehört zu den Täterstrategien, Ab-
hängigkeiten im Umfeld zu schaffen,
die es ermöglichen Grenzverletzun-
gen vorzunehmen, ohne dafür Kritik
zu ernten. Kollegen, die mir häufig
unliebsame Aufgaben abnehmen,
meine Schicht übernehmen oder sich
auf andere Weise beliebt machen,
müssen seltener mit meiner Kritik
rechnen, vor allem dann, wenn sie
meine Fehler decken20. 

Grenzverletzungen durch Kinder und
Jugendliche untereinander gehören
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zum alltäglichen Gruppengeschehen.
Einerseits muss davon ausgegangen
werden, dass grenzverletzend agie-
rende Kinder und Jugendliche auch
vor Gleichaltrigen nicht halt machen,
andererseits sind sie aber auch vor
den Übergriffen in der Gruppe zu
schützen. Es gehört zu den Aufgaben
der Erzieher, diese Übergriffe eben-
falls wahrzunehmen und zu unterbin-
den. Eine nachlässige Haltung gegen-
über Grenzverletzungen unter den
jungen Menschen muss vermieden
werden, um auch hier das Kindeswohl
zu schützen. 

VI. Übergriffe begünstigende Be-
dingungen in Institutionen

Grenzverletzende Handlungen finden
in einem Umfeld statt, das Übergriffe
ermöglicht, fördert und deckt. Inso-
fern muss zusätzlich ein Blick auf die
Bedingungen gerichtet werden, die
Übergriffe begünstigen. Insbesondere
können unklare oder rigide/autoritäre
Strukturen, Tabuthemen, Unsicherheit
und Angst, Mangel an fachlicher Kon-
trolle und Reflexion, hierarchische
Vermischungen und Kumpelei, Man-
gel an Transparenz und Kommunikati-
on, mangelndes Fachwissen21 als
Nährboden für Übergriffe angesehen
werden. Diese Bedingungen finden
wir in diffusen, verwahrlosten bzw.
unterstrukturierten Einrichtungen so-
wie autoritären bzw. überstrukturier-
ten Einrichtungen22. Schweigende
Kollegen tragen zudem zur Begünsti-
gung von Übergriffen bei.

Beispielhaft seien hier strukturelle
Merkmale angeführt, die in Institutio-
nen Übergriffe fördern bzw. begünsti-
gen23:

- strikte Hierarchie mit deutlichem
Machtgefälle und Abhängigkeiten

- wenig bis keine Vernetzung mit an-
deren Einrichtungen und Institutio-
nen

- Mitarbeiter arbeiten nach eigenen

Vorstellungen, die den anderen
nicht bekannt sind

- Mitarbeiter arbeiten häufig alleine
mit den Kindern und Jugendlichen 

- Mitarbeiter arbeiten hinter ver-
schlossenen Türen 

- die Rolle von privaten und profes-
sionellen Bezugspersonen sind
nicht klar abgegrenzt

- strenge moralische Vorstellungen,
die es erschweren, Abweichungen
zu thematisieren

- uneindeutiger Umgang mit Nähe
und Distanz gegenüber Kollegin-
nen, Eltern und Kindern

- keine verbindlichen Qualitätsstan-
dards

- Unsicherheit im Umgang mit Per-
sönlichkeitsrechten der jungen
Menschen.
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Die Grundidee des Stadtteilmütter-
projektes ist es, Mütter in der Mutter-
sprache und auf Augenhöhe – d.h.
durch Multiplikatorinnen ihrer eige-
nen ethnischen community - zur Aus-
einandersetzung mit ihrem Erzie-
hungsverhalten anzuregen und ihnen
durch umfängliche Informationen
Wege aufzuzeigen, ihre Kinder früh-
zeitig aktiv zu fördern.

Ausgangslage in Neukölln

Die neun Neuköllner Quartiersmana-
gementgebiete gelten als Sozialräu-
me mit erhöhten Bedarfslagen und
Risikofaktoren. Kennzeichnende Fak-
toren sind: eine große Bevölkerungs-
dichte mit hoher Arbeitslosigkeit, zu-
meist niedrig qualifizierte Berufs-
gruppen, mehr als 1/3 der Bevölke-
rung nicht deutscher Herkunftsspra-
che, die Hälfte der Vorschulkinder oh-
ne Kitaanbindung, 50 % der Erst-
klässler mit nur geringen Deutsch-
kenntnissen, häufige Entwicklungs-
verzögerungen wie auch Erkrankun-
gen bei Kindern aufgrund mangelhaf-
ter Ernährung oder fehlender Fürsor-
ge, Überforderung vieler Eltern mit
der Wahrnehmung ihrer Erziehungs-
und Bildungsaufgaben u.a..

Wissenschaft und Politik sind sich da-
rüber einig, dass Bildung bei der Inte-
gration von Kindern aus Migrantenfa-
milien eine besondere Rolle zukommt.
Wenn bereits ein Drittel der Berliner
Kinder Auffälligkeiten bei der Ein-
schulungsuntersuchung zeigt, wird

deutlich, dass der Aktivierung und
Bildung der Eltern zukünftig weit
mehr Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den muss als bisher. 

Das Projekt Stadtteilmütter wurde auf
der Grundlage dieser Erkenntnisse
entwickelt mit der Maßgabe, insbe-
sondere Familien mit Migrationshin-
tergrund anzusprechen, die bisher
wenig oder gar keinen Zugang zum
hiesigen Erziehungssystem hatten.

Projektidee : Mütter informieren
Mütter

Das inhaltliche und methodische Vor-
bild des Stadtteilmütterprojektes
kommt aus dem holländischen Rot-
terdam. Dort wie auch in den Folge-
projekten etwa in Essen oder Wiesba-
den geht es allerdings primär um
Sprachförderung. Das niedrigschwel-
lige Vorgehen dieser Programme wur-
de an die Bedingungen und Bedürf-
nisse in Neukölln angepasst insofern,
als es hier nicht um die konkrete
Sprachschulung von Migranteneltern
als MultiplikatorInnen in Kooperation
mit Kindertagesstätten gehen sollte.

In Neukölln entschied sich der Träger
bundesweit einmalig für einen um-
fassenderen Ansatz. Die Sensibilisie-
rung von noch nicht an Kitas ange-
bundene Eltern für eine frühe
Deutschsprachförderung ihrer Kinder
sowie die Stärkung elterlicher Kom-
petenzen in allen Fragen der Erzie-
hung durch umfassende Informatio-

nen und Anregungen steht im Fokus
des Konzeptes. 

Für Neukölln wurde ein aufsuchender
Ansatz gewählt: Frauen nicht deut-
scher Herkunft aus dem Kiez besuchen
Mütter ihrer eigenen ethnischen com-
munity, um mit diesen diverse Themen
der Erziehung zu diskutieren und die
Eltern differenziert zu informieren so-
wie sie zu bestärken und zu motivie-
ren, ihre Kinder aktiv zu fördern.

Die großen Umhängetaschen der
Stadtteilmütter enthalten eine Viel-
zahl von Informations- und Spielma-
terialien, die Eltern Anregungen und
Ideen für die Förderung ihrer Kinder
geben sowie alle einschlägigen
Adressen im Wohngebiet und Bezirk
erläutern. Mit Hilfe dieser Materialien
zu den Themen der Erziehung, Bil-
dung und Gesundheit informieren die
in einem Qualifizierungskurs geschul-
ten Frauen Familien des eigenen Kie-
zes aufsuchend in deren Wohnungen. 

Nach 2-jähriger Probephase in einem
Quartiersmanagementgebiet wurde
der erfolgreiche Ansatz ab September
2006 auf alle neun Quartiersmanage-
mentgebiete Neuköllns übertragen.

Nach erfolgreichem Abschluss der Pi-
lotphase wurde das Projekt auf die
Altersgruppe der Grundschüler ausge-
weitet. Seit Anfang 2009 arbeiten die
Stadtteilmütter enger mit den Grund-
schulen zusammen: jede Grundschule
im Quartiersgebiet hat 2-3 zuständi-
ge Stadtteilmütter, die einmal in der

Maria Macher

Stadtteilmütter in Neukölln

Migrantische Mütter engagieren sich für Familien mit Kleinkindern aus dem Stadtteil

Konzepte  Modelle  Projekte
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Woche an festen Terminen niedrig-
schwellige Elternarbeit an den Schu-
len durchführen, neue Familienmütter
für die Besuche werben und mit be-
suchten Familienmüttern den Kontakt
aufrechterhalten. 

In der neuen Projektphase ab 2009
werden die Stadtteilmütter nun in ei-
nem neuen inhaltlichen Modul – der
„Förderung von Kindern im Grund-
schulalter“ – qualifiziert. Die Stadt-
teilmütter selbst, aber auch Lehrer/in-
nen und andere Quartiersakteure ha-
ben uns immer wieder auf die Not-
wendigkeit hingewiesen, auch Eltern
von Schulkindern verstärkt in die Be-
suche einzubeziehen, um deren Auf-
klärung hinsichtlich spezifischer Fra-
gen zur schulischen Förderung, zum
Übergang in die Oberschule, zur (vor)-
pubertären Entwicklung etc. zu unter-
stützen. Elternarbeit kommt an den
Grundschulen immer noch regelmäßig
zu kurz, da die komplexen Aufgaben
des Lehrkörpers und die derzeitige
Umstellung auf die frühere Einschu-
lung, auf Ganztagsschulbetrieb und
jahrgangsübergreifendes Lernen die
meisten Kapazitäten bindet. Gleich-
zeitig ist derweil allgemein bekannt
und akzeptiert, dass die Eltern auch
im Schulalter als wesentliche Unter-
stützungsinstanz für ihr Kind und des-
sen gezielte Einbindung und Anspra-
che unerlässlich sind. Je mehr die El-
tern die schulische Entwicklung ihres
Kindes bewusst begleiten und fördern,
desto eher ist dessen Erfolg möglich.

Ab Sommer 2009 werden die Stadt-
teilmütter nach einer zweiten Qualifi-
zierung auch Familien mit Schulkin-
dern besuchen. 

Der doppelte Ansatz

Das Projekt Stadtteilmütter unter-
stützt Familien auf zweierlei Art. Zum
einen durch die Vermittlung familien-
relevanter Informationen an Mütter
mit Migrationshintergrund, zum an-

deren durch die Qualifizierung und
Beschäftigung von Migrantinnen. 

Vornehmlich türkisch- und arabisch-
sprachige Frauen aus den neun Quar-
tiersmanagementgebieten Neuköllns
werden angesprochen, die selbst ar-
beitslos und Mütter sind. Sie werden
in einem halbjährigen Qualifizie-
rungskurs zu den Themen Kita und
Schule, Sprachförderung, Entwick-
lungsphasen des Kindes, Erziehung
ohne Gewalt, gesunde Ernährung, Ge-
sundheitsvorsorge, Suchtvorbeugung,
Sexualentwicklung und -aufklärung,
Umgang mit Medien, Sport und Be-
wegung, Rechte des Kindes, Hilfen
und Angebote für Familien im Bezirk,
u.a. geschult. 

Nach Abschluss des Kurses besuchen
die Stadtteilmütter Familien ihrer ei-
genen community. Bei den insgesamt
10 Terminen in jeder Familie wird je-
weils ein Thema mit Hilfe der Infor-
mationsmaterialien besprochen. Die
Stadtteilmütter geben konkrete Anre-
gungen, z.B. die Kinder in einer Kita
anzumelden, damit sie frühzeitig
deutsch lernen neben ihrer Mutter-
sprache. Sie werben für eine gewalt-
freie respektvolle Erziehung oder das
Recht auf gleichberechtigte Förde-
rung von Mädchen und Jungen. Sie
informieren über einen geregelten,
maßvollen Umgang von Kindern mit
allen Medien, das heißt die Notwen-
digkeit der Kontrolle des Fernsehens
und Computerspielens, damit Kinder
nicht schon früh mit Bildern von Ge-
walt und Hass überfordert werden.
Sie regen stattdessen zu konstrukti-
ven Konfliktlösungen in der Familie
an und vermitteln Adressen und Hil-
fen im Bezirk. 

Die Entlohnung der Tätigkeit der
Stadtteilmütter ist ein wichtiger
Aspekt des Projektes, da dies die be-
sondere Verantwortung und Wert-
schätzung dieser Arbeit unterstreicht.
Gleichzeitig erlangen die – meist
langzeitarbeitslosen - Frauen auf die-

se Weise ein wenn auch kleines eige-
nes Einkommen, fühlen sich ge-
braucht und anerkannt und erlangen
berufliche Erfahrung, die ihnen bei
zukünftigen Bewerbungen hilfreich
sein kann. 

Ziele des Projektes 

- Förderung der Sprachfähigkeiten
von Kindern und Eltern

- Aufzeigen der Bedeutung des früh-
zeitigen Deutscherwerbs für den
Bildungserfolg der Kinder

- Motivierung der Eltern zum eigenen
Deutschlernen

- Vermittlung der Wichtigkeit einer
differenzierten Förderung der Fami-
liensprache 

- Ermutigung und Sensibilisierung
der Eltern ihre Erziehungsverant-
wortung aktiv wahrzunehmen

- Vorstellung der Arbeit der Kinderta-
gesstätten und Werbung für den
frühen Kitabesuch

- Wahrnehmung und Stärkung der
Eigenpotenziale der Eltern 

- Vermittlung konkreter Hilfen und
Informationen für Familien im Kiez
und Bezirk 

- Förderung der Kommunikation und
Interaktion zwischen Eltern und
Kindern 

- Stärkung des Selbstbewusstseins
der Eltern im Umgang mit den hie-
sigen Bildungseinrichtungen 

- Unterstützung der Elternarbeit an
Kita und Grundschulen

- Berufliche Eingliederung arbeitslo-
ser Migrantinnen

- Qualifizierung: Heranführung an
regelmäßige Erwerbsarbeit durch
eine Beschäftigungsmaßnahme.

Diese Ziele gelten in gleicher Weise
sowohl für die Stadtteilmütter selbst,
die durch die Qualifizierung und ent-
lohnte neue Beschäftigung an Selbst-
bewusstsein gewinnen und in ihrer
eigenen Erziehungsarbeit gestärkt
und gestützt werden, als auch für die
besuchten Eltern.
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Schulbank für die Mama 

Seit Frühjahr 2004 wurden insgesamt
150 Migrantinnen angesprochen, die
nicht erwerbstätig und Mütter sind
und Interesse an einer entlohnten Tä-
tigkeit haben. Sie wurden durch einen
halbjährigen Qualifizierungskurs
theoretisch und praktisch auf ihre Tä-
tigkeit als Stadtteilmütter vorbereitet. 

In dem theoretischen Teil des Kurses
wurden die zehn vorher genannten
Themenschwerpunkte bezogen auf
die Kleinkinderziehung behandelt. 
Entscheidend war dabei die differen-
zierte sowie kultursensible Auseinan-
dersetzung mit den Themen und ein
partizipatorischer Ansatz, der auf den
Ressourcen und Stärken der Mütter
aufbaut und deren Erfahrungen und
Anregungen bewusst mit aufnimmt.
Der Praxisteil des Kurses umfasste
Hospitationen in einer Kita, den Be-
such lokaler Beratungseinrichtungen,
Bibliothek, Sportvereine und anderer
Freizeiteinrichtungen für Familien im
Kiez sowie eine „Probe-Besuchspha-
se“ in Zweiergruppen.
Der Aufbaukurs „Grundschulkinder“
umfasst wie die Grundqualifizierung
32 Termine à 4 Stunden. Die zehn
Themenschwerpunkte werden in dem
Aufbaukurs mit Informationen über
Kinder im Grundschulalter ergänzt.

Mit Migrantenmüttern ins Ge-
spräch kommen – in der Mutter-
sprache 

Die ersten Kontakte zu den Familien
entstehen durch die persönliche An-
sprache der Stadtteilmütter in ihrer
unmittelbaren persönlichen Umge-
bung; indessen kommen die Anfragen
nach den Besuchen durch Mundpro-
paganda und vermittelnde Bera-
tungsstellen in der Umgebung (z.B.
Schwangerenberatung, Jugendamt
oder Migrationsfachdienste), auch In-
fohandzettel, die in Arztpraxen, Ge-
schäften, Moscheen und behördlichen

Einrichtungen aufgehängt werden,
verweisen auf das Angebot.

Die Kontaktaufnahme gelingt den
Stadtteilmüttern in der Regel gut, was
daran liegt, dass die Stadtteilmütter
aus dem gleichen Umfeld kommen
wie ihr Klientel. Sie leben im gleichen
Stadtteil, haben den gleichen Migrati-
onshintergrund und haben eigene
Kinder. Sie arbeiten auf gleicher Au-
genhöhe und sprechen die Mutter-
sprache der besuchten Familien. So
fassen die angesprochenen Frauen
leichter Vertrauen und lernen vieles
über Bildung, Erziehung und Gesund-
heit dazu. Dennoch stellt das Anspre-
chen unbekannter Frauen, selbst
wenn diese der eigenen community
angehören, immer auch eine Heraus-
forderung für die Stadtteilmütter dar.

Information und Hilfe mit rotem
Schal 

Die Stadtteilmütter besuchen jede Fa-
milie an 10 vorher telefonisch verein-
barten Terminen. Bei den 1,5 bis 2-
stündigen Gesprächen wird jeweils
ein Thema mit Hilfe der zum Teil auch
muttersprachlichen Materialien aus
der Umhängetasche behandelt. 
Wenn der Zugang zu den Familien ge-
lingt, ergeben sich erfahrungsgemäß
Gelegenheiten, an den Interessen der
Familien entlang Zugänge zu weite-
ren Angeboten im Kiez zu ermögli-
chen. Das Projekt endet nicht einfach
abrupt nach dem zehnten Hausbe-
such. Vielmehr ist der Abschluss mit
der Einladung verbunden, künftig an
den kieznahen Angeboten eines El-
terncafe`s an einer Schule oder Kita
zu partizipieren, um die nachhaltige
Erreichung der besuchten Familien si-
cher zu stellen.

Sema und Nese

Unter den ersten ausgebildeten Stadt-
teilmüttern war Sema, eine türkische

Heiratsmigrantin mit zwei Kindern in
der Grundschule. Nachdem sie ihre
Freundinnen, Verwandte und Nach-
barn schon besucht hat, war sie auf
der Suche nach neuen Familienmüt-
tern mit kleinen Kindern. Dann fiel ihr
eine junge Frau aus dem Bekannten-
kreis ihrer Schwiegermutter ein, die
sie vor einem Jahr bei einem Besuch
kennengelernt hatte. Nese wäre eine
geeignete Klientin, da sie eine kleine
Tochter hatte, in der Siedlung wohnte
und ziemlich zurückgezogen lebte,
überlegte die Stadtteilmutter. 

Nese war vor einigen Jahren nach
Deutschland gekommen und lebte mit
Mann, Schwiegereltern und Schwager
in einer großen Wohnung der Wohn-
siedlung. Nese hat mit 17 Jahren ge-
heiratet, genauso wie Sema Einen aus
Deutschland. Nese hat wegen der Ehe
ihre Schule kurz vor dem Abitur abge-
brochen, so groß war ihre Liebe. Als
sich die beiden Frauen kennengelernt
haben, lebte Nese schon seit 5 Jahren
in Berlin, besuchte Deutschkurse und
versorgte den Haushalt der Großfami-
lie und erzog ihre kleine Tochter Mine.
Da die Schwiegermütter der Frauen
befreundet waren, war es ziemlich
einfach, die Telefonnummer von Nese
zu bekommen. 
Nese freute sich sehr über die Besu-
che von Sema. Sie lebte inzwischen in
einer eigenen Wohnung, die Tochter
besuchte den Kindergarten, der Mann
arbeitete im Schichtdienst. Deshalb
war Nese sehr viel alleine, sie hatte
keinerlei Kontakte zu Nachbarn oder
zu anderen Eltern. Die Themen der
Besuche fand sie sehr lehrreich, ge-
nau passend für ihr Kindergartenkind.
Nese lernte das Berliner Schulsystem
kennen, sie erfuhr von Sema, dass sie
sich bereits in der Kita als Mutter be-
teiligen muss. Sie lernte, dass sie ihre
Muttersprache an ihre Tochter wei-
tergeben sollte, kaufte auch türkisch-
sprachige Kinderbücher, die sie regel-
mässig vorlas. Sie achtete verstärkt
darauf, dass ihre Tochter auch mit
deutschen Kindern spielte und melde-
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te Mine im Sportverein ein. Sie ver-
suchte die Ernährung der Familie zu
ändern, besonders die Trinkgewohn-
heiten von Mine. Sie lernte durch Se-
ma ihr Kiez besser kennen, fühlte sich
wohler, traute sich mehr auszugehen
und verbrachte immer weniger Zeit
vor dem Satellitenfernseher. Sie hat in
Sema eine große Schwester gefun-
den, die sie auch aus der Isolation
herrausholte. Sie besuchten gemein-
sam eine offene Frauengruppe, wo
Nese neue Kontakte knüpfen konnte. 

Als sechs Monate später die nächste
Qualifizierung für Stadtteilmütter
startete, war Nese eine der ersten Be-
werberinnen. Seitdem sind 3 Jahre
vergangen. Sema und Nese sind nicht
nur Kolleginnen, sondern auch gute
Freundinnen geworden. Nese hat sehr
viel Freude an der Arbeit, sie hat ihren
Führerschein gemacht, hat Schwim-
men gelernt und spielt in ihrer Frei-
zeit Theater. Die Tochter besucht zur-
zeit die Ganztagsschule und ist in ei-
nem Sportverein aktiv.

Zielerreichung: Zukunftsperspektive
für Mütter

Durch die Besuche der Stadtteilmüt-
ter sind eine Vielzahl von Familien
(bis April 2009 etwa 2000) erreicht
worden, die bislang kaum Kontakt
zum hiesigen Bildungssystem hatten.
Sehr viele der Familien konnten über-
zeugt werden, ihre Kinder (früher) in
Kitas anzumelden, damit sie früh
deutsch sprechen lernen. Alle besuch-
ten Eltern gaben an, es als große Un-
terstützung und Anregung erlebt und
diverse konkrete Informationen erhal-
ten zu haben, die sie auch weiterhin
nutzen werden. Sie fühlen sich in ih-
rer Erziehungsverantwortung gestärkt
und ernst genommen und kennen für
Problemlagen konkrete Orte zur Un-
terstützung und Beratung. 

Es sind vor allem die kleinen Erfolgs-
erlebnisse, die den 150 Stadtteilmüt-

tern beweisen, dass ihre Arbeit etwas
bewirkt. Etwa, dass Mütter eine emp-
fohlene Beratungsstelle aufsuchen
oder ihr Kind in der Kita anmelden.
Oder dass regelmäßig vorgelesen, we-
niger ferngesehen wird und mehr
Obst und Gemüse auf den Tisch
kommt statt Fast Food.

Der Zugang zu den Müttern mit Mi-
grationshintergrund ist nicht so pro-
blematisch, weil es keine Sprach- und
Kulturhürden zu überwinden gibt. Die
Akzeptanz von Veränderungsvor-
schlägen ist groß, weil man sich von
einer Stadtteilmutter, die die Lebens-
situation mit einem teilt, lieber etwas
sagen lässt als von Außenstehenden.

Die Stadtteilmütter als Vertreterinnen
der eigenen ethnischen community
werden als positive, ermutigende Vor-
bilder wahrgenommen und deren An-
erkennung durch den Bezirk und das
große mediale Interesse als politi-
sches Zeichen für eine verstärkte Ak-
zeptanz der multikulturellen Gesell-
schaft erlebt.

Durch die Ausbildung zur Stadtteil-
mutter haben die Frauen eine gewisse
berufliche Qualifikation und damit
den Zugang zu einer entlohnten Be-
schäftigung erhalten. Am Anfang der
Projektarbeit standen die Informati-
onsvermittlung und die Motivation
der Familien im Vordergrund. Durch
die Kooperation mit dem Jobcenter
Neukölln wurde der Beschäftigungs-
aspekt der Stadtteilmütter zusätzlich
relevant. 

Die Frauen werden für ihre Tätigkeit
entlohnt, sie können bei vorliegender
Berechtigung einen 30-Stunden Ar-
beitsvertrag erhalten und über 1000
Euro für ihre Tätigkeit bekommen, die
anderen erhalten ein Honorar. Viele
haben hierdurch erstmals eine reelle
Chance zur beruflichen Eingliederung
erhalten und können unabhängig von
Sozialleistungen werden. Das ver-
schafft ihnen viel Anerkennung – in

den eigenen Familien und ihren com-
munities.

Träger und Finanzierung des Pro-
jektes

Seit vielen Jahren ist die Integration
von Einwanderern und ihren Familien
ein wichtiger Schwerpunkt des Leis-
tungsspektrums des Diakonischen
Werkes Neukölln-Oberspree e.V.. Eine
Vielzahl von trägereigenen Bera-
tungsdiensten unterstützt die Arbeit
der Stadtteilmütter fachlich und
durch die Vermittlung von interessier-
ten Frauen und Familien. 
Finanziert wird das Projekt aus Mit-
teln des Programms „Soziale Stadt“
von der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung, des Bezirks Neukölln,
der Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales sowie des Jobcen-
ters Neukölln.

Fazit

Das Projekt Stadtteilmütter hat sich in
Neukölln sehr bewährt. Der Kern er-
folgreicher Arbeit mit Müttern – sei es
mit oder ohne Migrationshintergrund
- ist eine wertschätzende, subjekt-
und ressourcenorientierte professio-
nelle Haltung. Die Stadtteilmütter
werden im Projekt selbst als Expertin-
nen ihrer Lebenssituation geachtet
und arbeiten sehr erfolgreich als Mul-
tiplikatorinnen. Weitere Berliner Be-
zirke, bundesdeutsche Kommunen und
Nachbarländer mit ähnlichen Bedarfs-
lagen haben bereits begonnen das er-
folgreiche Neuköllner Modellprojekt
in ihren Regionen nachzumachen.

Maria Macher
Diakonisches Werk Neukölln-Ober-
spree e.V.
Im Rathaus Neukölln
Karl-Marx-Str. 83
12040 Berlin
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Maik Nohles / Ursula Tekath / Wilhelm Schomaker

Der pädagogisch-therapeutische Ansatz der DBT-K/J Gruppe

Die Dialektisch-Behaviorale Therapie
(DBT) wurde von Marsha Linehan zur
Behandlung von Patienten mit einer
Borderlinestörung entwickelt.
Diese komplexe, schwerwiegende
Störung wird in der Regel erst im Er-
wachsenenalter diagnostiziert. Extre-
me Belastungen in der Kindheit kön-
nen zur Ausbildung dieser Störung
beitragen. Die Borderline-Persönlich-
keitsstörung zeichnet sich durch vier
wesentliche Verhaltensmuster aus:
Impulsivität, affektive Instabilität, In-
stabilität in der Beziehungsgestaltung
und Identitätsstörung. 

Die extremen Verhaltensweisen von
Menschen mit einer solchen Störung
sind als Folge von emotionaler Dysre-
gulation und maladaptiven Strategien
zur Emotionsregulation zu verstehen.

Die Dialektisch-Behaviorale Therapie
für Kinder und Jugendliche (DBT-K/J)
transferiert geeignete Aspekte aus
dem Behandlungsansatz für Erwach-
sene auf die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, die unter hoher affekti-
ver Vulnerabilität bei gleichzeitiger
Affektdysregulation leiden. Primäres
Ziel ist es die Emotionsregulation und
die Spannungstoleranz zu verbessern.

In der DBT-K/J Gruppe (Intensiv-Plus
Gruppe) werden Kinder und Jugendli-
che betreut, die nur geringe Fähigkei-
ten zur Selbstregulation besitzen.
Selbstregulation wird dabei als Fähig-
keit zur Anpassung, zum Befriedi-
gungsaufschub, zur Impulskontrolle,
zur Affektregulation, zu gezielten
motorischen, verbalen und kognitiven
Aktivitäten und zur Einhaltung sozia-
ler Normen verstanden. 
Die Differenzierung und Zuordnung
von Affekten, Impulsen und Gedanken
gelingt oft nicht. Für die Affekte an-
derer besteht nur zeitweilig Verständ-

nis. Eigene Affekte sind wenig präsent
und verfügbar. 
Die Kommunikation mit Gleichaltri-
gen gestaltet sich oftmals schwierig.
Zugleich ist das Alleinsein für diese
Kinder und Jugendlichen schwer aus-
zuhalten. Eine Identitätsausbildung in
dialogischen Beziehungen zu anderen
mit einer einhergehenden Ausbildung
von "starken Werten" ist nicht er-
kennbar. Soziale Normen und gesell-
schaftliche Bedeutungsdimensionen
des individuellen Handelns werden
ignoriert. 

In der Lebensgeschichte dieser Kinder
und Jugendlichen ist es im familiären
Zusammenleben, im schulischen Kon-
text und in der Peergroup zu gravie-
renden Überschreitungen persönli-
cher und institutioneller Grenzen so-
wie zu Gesetzesverstößen gekommen. 

Bisherige Begrenzungen durch Eltern,
Lehrer, ambulante und stationäre (so-
zial-) pädagogische Fachkräfte haben
keinen Erfolg im Hinblick auf eine
Verhaltensänderung des jungen Men-
schen bewirken können. 

Die Kinder und Jugendlichen leiden
unter einer Vielzahl von kinder- und
jugendpsychiatrischen Störungsbil-
dern (Entwicklungsstörungen, Bin-
dungsstörungen, Störung des Sozial-
verhaltens, Aufmerksamkeits- und
Hyperaktivitätsstörung, Emotionale
Störung, Posttraumatische Belas-
tungsstörung, Dissoziative Störung,
Substanzmittelmissbrauch etc.). Un-
behandelt besteht eine hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass diesen jungen
Menschen in der weiteren Entwick-
lung ihres Lebens aufgrund des delin-
quenten Verhaltens die zeitweilige
oder auch dauerhafte Inhaftierung
und aufgrund ihrer psychischen Auf-
fälligkeiten die Entwicklung einer

schweren Persönlichkeitsstörung
droht. In der Regel sind sie im Sinne
des § 35a als seelisch behindert ein-
zustufen. 

Der sich abzeichnenden delinquenten
Entwicklung wird mit deutlicher
Grenzsetzung in einem stark struktu-
riertem Alltag Einhalt geboten. Ange-
sichts der vorhandenen psychischen
Auffälligkeiten erhalten die Kinder
und Jugendlichen im Rahmen der
Mentorenarbeit wöchentlich verhal-
tenstherapeutisch orientierte Einzel-
gespräche. Darüber hinaus nehmen
die Kinder und Jugendlichen an einem
Fertigkeitentraining mit den Schwer-
punkten Achtsamkeit, Stresstoleranz,
Emotionsregulation und Erwerb zwi-
schenmenschlicher Fertigkeiten teil.
Pädagogische und therapeutische
Perspektiven werden durch die Zu-
sammenarbeit der Fachkräfte verbun-
den. Kognitiv-behaviorale Methoden
werden durch erlebnispädagogische
Ansätze ergänzt. Resilienz- und trau-
mapädagogische Aspekte kommen
sowohl in der pädagogisch-therapeu-
tischen Arbeit als auch in der Ausge-
staltung der Räumlichkeiten zur Gel-
tung.

Im geschützten Unterricht in der DBT-
K/J Gruppe wird ein erneuter Zugang
zum eigenen intellektuellen Leis-
tungsvermögen gesucht. Im Rahmen
des Unterrichts ist es möglich die ein-
geschränkte Gruppenfähigkeit dieser
Kinder und Jugendlichen zu berück-
sichtigen (u.a. mögliche Beschulung
in separaten Räumen).
Der Unterricht in der Gruppe erfolgt
als Ganztagsunterricht, wobei sich die
schulischen Kernfächer mit sportli-
chen, kreativen und handwerklichen
Tätigkeiten abwechseln. Sobald eine
hinreichende schulische Kompetenz
erlangt ist, sieht die Förderplanung
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einen Wechsel in eine Klasse der pri-
vaten Förderschule vor. Hier können
weitere Kompetenzen zur Erlangung
der Regelschulreife entwickelt wer-
den. 

Der Tagesablauf in der DBT-K/J Grup-
pe gestaltet sich wie folgt:

- 8.00 - 8.30 Uhr Frühstück begleitet
von einer Lehrkraft und einer päda-
gogischen Fachkraft

- 8.30 Uhr Schulbeginn: Unterricht in
einem Hauptfach

- 9.20 Uhr Pause in Verbindung mit
Spiel und Bewegung 

- 9.40 Uhr Unterricht in einem natur-
wissenschaftlichen Nebenfach mit
praktischen Versuchen/ sportliche
Aktivitäten mit psychomotorischem
Schwerpunkt 

- 10.40 Uhr Pause in Verbindung mit
Spiel und Bewegung

- 11.00 Uhr Silenzium (Erledigung der
Hausaufgaben) 

- 12.00 Uhr Mittagessen 
- 13.00 - 14.30 Uhr Hausaufgaben-

betreuung für externe Schüler,
Lerngruppen, Materialkontrolle, so-
ziale Kleingruppenarbeit

- 14.30 Uhr Ende des Schultages
- anschließend aktive Freizeitgestal-

tung: Spiele drinnen und draußen,
Mediennutzung, Einzelgespräche
und Unternehmungen im Rahmen
der Mentorenarbeit, erlebnispäda-
gogische und sportliche Aktivitä-
ten, therapeutische Angebote, Mit-
arbeit in Arbeitsprojekten

- 18.00 Uhr Abendbrot
- 19.00 Uhr Freizeit/Vorbereitung auf

die Schlafenszeit.

Die Zubettgehzeiten der Kinder und
Jugendlichen sind nach Alter gestaf-
felt und festgelegt.

Behandlungsansatz 

Der pädagogisch/ therapeutische Pro-
zess gliedert sich in eine Diagnostik-
phase, eine Stabilisierungs- und

Motivationsphase, eine Bearbei-
tungs- und Internalisierungsphase
und eine Integrationsphase. 

In der Diagnostikphase werden in en-
ger Zusammenarbeit mit den Eltern
die Stärken und Ressourcen des Kin-
des/Jugendlichen kennen gelernt. Es
finden erste Überlegungen, wie und
auf welchen Stärken aufgebaut wer-
den kann, statt. 
In dieser Phase üben die Kinder und
Jugendlichen die Einhaltung der
grundlegenden Gruppen- und Schul-
regeln. Sie werden engmaschig im
Alltag begleitet, wobei das Verhalten
mehrfach täglich reflektiert wird. 
Die Kinder und Jugendlichen lernen
das Therapie- und Freizeitangebot des
Hermann-Josef-Hauses kennen.

Neben der pädagogischen Diagnostik
finden eine allgemeinmedizinische
und kinder- und jugendpsychiatrische
Diagnostik statt. Während der Diag-
nostikphase wird ein Behandlungs-
plan erstellt.

Mit Erstellung des Behandlungsplans
schließt (nach ca. 6 Wochen) die Sta-
bilisierungs- und Motivationsphase
an. Erste Anpassungsleistungen der
Kinder/Jugendlichen werden in dieser
Phase gefestigt. Die Einhaltung der
grundlegenden Strukturen der Gruppe
steht im Mittelpunkt. Mit enger Un-
terstützung durch die Eltern soll ein
Einlassen und Akzeptieren der Maß-
nahme zu einer aktiven Mitarbeit des
Kindes/Jugendlichen führen. 
Nach 3 Monaten findet eine erste
Auswertung in einem Hilfeplange-
spräch statt.

In der Bearbeitungs- und Internali-
sierungsphase gilt es auf die indivi-
duellen Zielsetzungen hin zu arbeiten.
Bei ausreichender Aufnahme- und
Mitarbeitsbereitschaft erhalten die
Kinder und Jugendlichen in Form ei-
nes Fertigkeitentrainings (s.u.) kon-
krete Hilfestellungen bei der Entwick-
lung neuer Bewältigungsformen ihrer

individuellen Schwierigkeiten. 

In der Integrationsphase steht die
überdauernde Selbst- und Fremd-
wahrnehmung im Zentrum. Die Ent-
wicklung des Kindes/Jugendlichen
wird anhand von Wochenprotokollen
über längere Zeiträume hinweg doku-
mentiert. Bei einem positiven Verlauf
und zunehmender Kooperationsbe-
reitschaft des Kindes/ Jugendlichen
rücken prosoziales Verhalten, gesell-
schaftliche Normen und Werte in den
Mittelpunkt. Mit dem erfolgten Er-
werb einer ausreichenden Fähigkeit
zur Anpassung und zur selbstkriti-
schen Reflexion kann ein Wechsel in
eine weniger intensive Betreuungs-
form erfolgen (s. Tabelle auf der fol-
genden Seite)

Fertigkeitentraining

Hauptziel der Arbeit ist die Motivati-
onsförderung und Ressourcenaktivie-
rung sowie die Vermittlung von Ver-
haltensfertigkeiten zum Lösen per-
sönlicher Schwierigkeiten.
Die folgenden Fertigkeiten werden in
der einmal wöchentlich stattfinden-
den Skills- oder Fertigkeitengruppe
eingeübt:

Achtsamkeit

Die Kinder und Jugendlichen leiden
unter einer erheblichen Verunsiche-
rung hinsichtlich ihrer Identität. Das
eigene Selbstbild oszilliert zwischen
völliger Selbstüberschätzung und
ausgeprägter Selbstunsicherheit. 
Zur Gewinnung eines realistischen
Selbstbildes mit seinen Stärken und
Schwächen wird mit Hilfe von Acht-
samkeitsübungen auf eine bewusste
Wahrnehmung der eigenen Person
sowie der Umwelt hingearbeitet. Die
achtsame Wahrnehmung und Validie-
rung durch die Fachkräfte unterstützt
diesen Prozess. Das erlebnispädagogi-
sche Arbeiten im übrigen Gruppen-
alltag versucht einen weiteren Bei-
trag zur Intensivierung und Schärfung
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Das Phasenmodell der DBT - KIJ Gruppe

Diagnosephase
(6 Wochen)

Phase 1
Stabilsierungs- und 
Motivationsphase

Phase 2
Bearbeitungs- und 
Internalisierungsphase

Phase 3
Integrationsphase

Schwerpunkte
• Phase des Ankommens:

Zimmergestaltung
• Kennen lernen der Grup-

penregeln
• Kennen lernen des Phasen-

modells
• Tagesplan zu Reflexions-

zwecken
• enge Begleitung im päda-

gogischen Alltag 
• Kennen lernen der Schulre-

geln
• Schulbesuch in der grup-

peninternen Schulklasse
• Allgemeinmedizinische

Erstuntersuchung, Kinder-
und Jugendpsychiater

• Kennen lernen des Thera-
pie- und Freizeitangebotes
des HJH 

• Überlegungen hinsichtlich
der Möglichkeiten zur
Spannungsregulation

• Ermittlung von Resilienz-
faktoren 

• intensiver Kontakt zur Fa-
milie; Besuche mit dem
Kind in der Herkunftsfami-
lie

• Unterstützung der Kinder
durch die Eltern im Grup-
penalltag, mehrtägige Be-
suche der Elternteile in der
Gruppe

• Erstellung Infobogen

Schwerpunkte
• Einhaltung der Eckpunkte

der Tagesstruktur
• konfliktarme Tagesbewälti-

gung
• Einhaltung hygienischer

Standards
• Teilnahme am Unterricht in

der Wohngruppe
• Erarbeitung eines Lebens-

buches mit Unterstützung
der Eltern

• Biografische Aufarbeitung
des Familienhintergrundes
mit Unterstützung der El-
tern 

• Entwicklung individueller
Zielsetzungen

• Teilnahme an gruppenüber-
greifenden Therapieange-
boten und Freizeitangebo-
ten (siehe Anlage)

• Erste eng begleitete Wo-
chenendheimfahrten zu
den Eltern
Aufarbeitung von Konflikt-
situationen mit Hilfe von
Verhaltensanalysen

• Einstufung der persönli-
chen Anspannung am
Skillsbarometer

• Erste Anleitung zur Selbst-
sorge

Schwerpunkte
• Teilnahme an der Skills-

gruppe
• Entwicklung persönlicher

Skills zur Stressregulation,
Auseinandersetzung mit
Gefühlen, zwischen-
menschlichen Beziehungen
und Schulung der eigenen
inneren Achtsamkeit (siehe
Anlage) 

• Erlernen eines angemesse-
nen Umgangs mit Frustra-
tion und Bedürfnisauf-
schub

• Nutzung der wöchentli-
chen Mentorengespräche
zur individuellen Zielpla-
nung

• Umsetzung persönlicher
Vorlieben und Interessen

• Selbständige Bearbeitung
von Konfliktsituationen an-
hand der Verhaltensanalyse
mit anschließender Aus-
wertung

• Anforderungen schrittwei-
se an die Realität anpassen

Schwerpunkte
• Gruppenfähigkeit
• Soziales Verhalten
• Gewaltfreiheit
• Fähigkeit zur Selbstreflexi-

on
• Kennen von Normen, Wer-

ten und Gesetzen
• Ausübung von Hobbys au-

ßerhalb der Gruppe
• Individuelle Zielsetzungen
• Selbstständige altersent-

sprechende Selbstsorge-
und Aufgabenerledigung 

• Mitarbeit in gruppenexter-
nen pädagogischen/thera-
peutischen Maßnahmen 

• Zusatzheimfahrten bei ei-
genverantwortlichen be-
sonderen Leistungen

Genogramm,

Zeitleiste
Risikoressourcenprofil,

Stärken, Res-
s o u r c e n ,
Hobbies

Entwicklungsaufgaben

• Konfliktarme Tagesbewälti-
gung
Ziel: weniger als drei rote
Tagesbewertungen inner-
halb von zwei Wochen

• Erste gelungene Wochen-
endheimfahrten 
Ziel: regelmäßige 14tägige

Entwicklungsaufgaben

• Erhöhung der Frustrations-
toleranz
Ziel: Einsicht in übergeord-
nete Zusammenhänge

• Einsatz von Fertigkeiten zur
akuten Stressregulation
Ziel: Verhinderung von Kon-
trollverlust

Entwicklungsaufgaben

• Akzeptanz eigener Proble-
me
Ziel: Bereitschaft zur Ver-
änderung

• Eigeninitiative Erarbeitung
von Zielen
Ziel: Nachhaltige Verhal-
tensveränderung
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Diagnosephase
(6 Wochen)

Phase 1
Stabilsierungs- und 
Motivationsphase

Phase 2
Bearbeitungs- und 
Internalisierungsphase

Phase 3
Integrationsphase

Auswertungsgespräch mit Ju-
gendlichen, Eltern, Lehrer,
Mentor bzw. GL und BL

Erstellung eines Behand-
lungsplandes

Beurlaubungen
• Angemessenes Sozialver-

halten in der Schule
Ziel: Wechsel von der grup-
peninternen Beschulung in
die private Förderschule

• Teilnahme an gruppenüber-
greifenden Angeboten
Ziel: Entwicklung persönli-
cher Interessen

• Entwicklung und Ausleben
von Individualität
Ziel: Positives Grundgefühl;
Fähigkeit zur Kooperation

• Soziale Verhaltensweisen
erlernen
Ziel: Befähigung zum Leben
in Gemeinschaft

• Auseinandersetzung mit
realistischen Perspektiven
Ziel: Vorbereitung auf zu-
nehmende Selbstverant-
wortung

Weiterführung: Verlegung in
eine Gruppe mit geringerer
Betreuungsintensität. Bei
deutlicher Verhaltensverän-
derung auf der Kind- bzw. Ju-
gendlichen und Erwachse-
nenebene kann die Rückfüh-
rung mit ambulanter Beglei-
tung angestrebt werden.

Elternarbeit
• Intensive Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Team

Ziel: Entwicklung einer gelingenden Zusammenarbeit/ Ver-
hinderung von Spaltungstendenzen

• Teilnahme am Gruppenalltag
Ziel: Verständigung über pädagogische Handlungsweisen

Elternarbeit
• Teilnahme an der Skills-

gruppe
Ziel: Unterstützung der Kin-
der/Jugendlichen im thera-
peutischen Setting und
Transfer der erlernten Skills
in den familiären Alltag 

Elternarbeit
• Enge Unterstützung der

Kinder/Jugendlichen im
Alltag 
Ziel: Gemeinsame realisti-
sche Perspektive 

• Bei Rückführungsperspek-
tive zunehmende Verant-
wortungs-übernahme
Ziel: Vorbereitung des all-
täglichen Zusammenlebens

Pädagogische Haltung
• Krisen werden eng von den pädagogischen Fachkräften

begleitet
• Verständnisvoller Umgang mit schwierigen

Gefühlen/Einsatz von Validierungstechniken
• Deutliche Grenzsetzung bei instrumentellem Verhalten
• Verlässliche Strukturen geben
• Suche nach individuellen pädagogischen Unterstüt-

zungen für die Jugendlichen
• Sensibles aber klares Auftreten im Kontakt
• Bei ungünstigen Verhaltensweisen fragen die Fach-

kräfte, was die Erwachsenen übersehen haben und
besser machen könnten

• Validierung günstiger Verhaltensweisen

Pädagogische Haltung
• Motivation und positive

Verstärkung im Rahmen
der Mentorenarbeit

• Anleitung zur Umset-
zung der Skills im päda-
gogischen Alltag 

• Einsatz von Validie-
rungstechniken in
schwierigen Situationen

• Modelle anbieten
• Verantwortungsüber-

nahme für eine gelunge-
ne Begleitung des Kin-
des/Jugendlichen 

Pädagogische Haltung
• Zutrauen in die Selbst-

verantwortung des Ju-
gendlichen und der Sor-
geberechtigten

• Kontrolle durch Pädago-
gische Fachkräfte wird
in bestimmten Berei-
chen durch Selbstkon-
trolle der Kinder/Ju-
gendlichen ersetzt

• Enge Begleitung und
Verantwortungsüber-
nahme besonders bei in-
dividuellen Zielen der
Jugendlichen

• Übungsfelder für Soziales
Verhalten außerhalb der
Gruppe werden den Kin-
der/Jugendlichen zuge-
standen

Bei stabiler Erreichung der Teilziele Wechsel in nächste Phase
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der Selbst- und Fremdwahrnehmung
zu leisten.

Stresstoleranz

Der Umgang mit Stress und unange-
nehmen Gefühlen stellt für die Kinder
und Jugendlichen eine erhebliche He-
rausforderung dar. Zur Verhinderung
von aggressiven Impulsdurchbrüchen
gilt es Strategien zur Krisenbewälti-
gung zu erlernen. Möglichkeiten die
Stresstoleranz zu erhöhen sind Tech-
niken der Selbstberuhigung, der Ab-
lenkung, der Verbesserung des Au-
genblicks, des Abwägens von Vor-
und Nachteilen usw.. Bereits vorhan-
dene Skills können im Sinne eines
"Notfallkoffers" genutzt und erwei-
tert werden. 

Emotionsregulation

Das Gefühlsleben dieser Kinder und
Jugendlichen schwankt zwischen ex-
tremer Fühllosigkeit und intensivstem
Gefühlserleben. Im Hinblick auf eine
anzustrebende emotionale Stabilisie-
rung und Nachreifung ist eine diffe-
renzierte Wahrnehmung vorhandener
Gefühle einzuüben. Es gilt die Anfäl-
ligkeit durch heftige Gefühle zu ver-
ringern ("Walking the Middle Path").
Dem Zusammenhang von Empfindun-
gen und Handlungsimpulsen ist dabei
besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Zur Verstärkung positiver Gefüh-
le wird eine Liste angenehmer Tätig-
keiten erstellt. 

Zwischenmenschliche Fertigkeiten

Die Kinder und Jugendlichen haben in
der Regel nur ein geringes Maß an so-
zialer Kompetenz erwerben können.
Neben einer möglichen Cliquen- und
Bandenbildung haben sie sich weit-
gehend in sozialer Isolation befunden.
Erfahrungen von positiver menschli-
cher Begegnung sind kaum vorhan-
den. 
Die jungen Menschen müssen Fertig-
keiten erlernen, wie sie Beziehungen

zu einem Gegenüber aufbauen, auf-
rechterhalten und verbessern können.

Mentorengespräche

Fortschritte beim Erwerb der o.g. Fer-
tigkeiten werden anhand der Verhal-
tensanalysen und des Wochenproto-
kolls ausgewertet. Darüber hinaus
können die Einzeltermine auch für in-
dividuelle Themen genutzt werden. 

Elternarbeit

Angesichts der massiven Störungen
der Kinder und Jugendlichen besteht
die unbedingte Notwendigkeit einer
intensiven Zusammenarbeit mit den
elterlichen Bezugspersonen. Sie sind
Teil der bisherigen Entwicklung, ihre
Zustimmung und Unterstützung ist
für eine gelingende Entwicklung er-
forderlich. Zur Vorbeugung gegen
mögliche Spaltungsphänomene ist
die Akzeptanz und Unterstützung des
begrenzenden pädagogischen Ansat-
zes unerlässlich. Bei dem gemeinsa-
men Versuch unerwünschte, schädi-
gende Verhaltensmuster zu ersetzen,
können die Eltern durch Familienak-
tivierende Methoden und Videoge-
stützte Verfahren (Marte-Meo) un-
terstützt werden. Elternteile können
kurzzeitig auch in einem Gästezim-
mer mit aufgenommen werden und
am Gruppenalltag teilhaben. Die El-
tern nehmen im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten, mindestens aber einmal im
Monat an der Skillsgruppe teil. 

Der Verbleib in der DBT-K/J Gruppe
richtet sich nach den individuellen
Lernfortschritten, sollte aber eine
Dauer von zwei Jahren nicht über-
schreiten. 
Im Anschluss an den Aufenthalt in der
DBT-K/J Gruppe kann ein Wechsel in
den elterlichen Haushalt mit ambu-
lanter Begleitung oder der Wechsel in
eine andere Betreuungsform im Rah-
men der Jugendhilfe erfolgen (Inten-
sivgruppe, Regelgruppe, 5-Tage Grup-
pe, Erziehungsstelle o.ä.). 

Allgemeine Rahmenbedingungen

Das Sicherheitssystem ermöglicht es
auch Kindern und Jugendlichen mit
heftigen Impulsdurchbrüchen einen
haltenden Rahmen zu bieten.

Angesichts des Ausprägungsgrades
der psychischen Störungen der Kinder
und Jugendlichen findet unter diag-
nostischem und therapeutischem
Blickwinkel eine enge Zusammenar-
beit mit der Kinder- und Jugend-
psychiatrie Bonn statt. 

Es besteht eine enge Kooperation
mit Polizei und Justiz. Straftaten
werden zur Anzeige gebracht. 

Bei längerfristig fehlender Mitwir-
kung des Kindes/ des Jugendlichen
und/oder der Eltern gibt es angesichts
der einzuhaltenden ethischen Prinzi-
pien der pädagogischen Arbeit keine
weiteren Einwirkungsmöglichkeiten. 

Die Überprüfung alternativer Betreu-
ungsformen (z.B. niedrigschwelligere
Standprojekte), die dem Jugendlichen
im Idealfall als Moment der Wahl
schon zu Beginn der Betreuung ge-
nannt worden sind, erscheint sinnvoll. 

Durch den hohen Einsatz gesell-
schaftlicher Ressourcen erscheint ei-
ne Überprüfung des erreichten Ent-
wicklungsstandes nach einem ersten
Intervall von 3 Monaten sinnvoll. Ge-
lingt es dem jungen Menschen auch
längerfristig nicht von dem Angebot
zu profitieren, ist der Aufenthalt in
der DBT-K/J Gruppe zu beenden.

Maik Nohles
Ursula Tekath
Wilhelm Schomaker
Hermann-Josef-Urft-Haus
Urfttalstr. 41
53925 Kall
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Themen

Hanna Permien

13. Kinder- und Jugendbericht: „Mehr Chancen für gesundes Aufwachsen – Ge-
sundheitsbezogene Prävention und Gesundheitsförderung in der Kinder- und Ju-
gendhilfe“

Der 13. Kinder- und Jugendbericht
zum Thema „Mehr Chancen für ge-
sundes Aufwachsen – Gesundheitsbe-
zogene Prävention und Gesundheits-
förderung in der Kinder- und Jugend-
hilfe“ wurde Ende Mai 2009 als Bun-
destagsdrucksache veröffentlicht.
Entsprechend des gesetzlichen Auf-
trages wurde der Bericht von einer
unabhängigen Sachverständigenkom-
mission erstellt und von der Bundes-
regierung mit einer Stellungnahme
versehen.

Der Bericht stellt aktuelle Konzepte
von Gesundheitsförderung und ge-
sundheitsbezogener Prävention vor
und beleuchtet, ausgehend von „ge-
sundheitsrelevanten Entwicklungs-
themen“ für fünf Altersstufen (0 - 27
Jahre) die gesundheitliche Situation
von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen, wobei den „neuen
Morbiditäten“ besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet wird.

Weiter geht der Bericht der Frage
nach, ob und wieweit Gesundheits-
förderung und gesundheitsbezogene
Prävention in den Arbeitsfeldern der
Kinder- und Jugendhilfe bereits um-
gesetzt werden und was die Kinder-
und Jugendhilfe in diesem Bereich
zukünftig leisten kann und sollte. 

In den Blick rücken dabei auch die
Schnittstellen und die - etwa für Frü-
he Förderung oder für den Umgang
mit Heranwachsenden mit seelischen,
geistigen oder körperlichen Behinde-
rungen - notwendigen Kooperations-
bezüge zwischen Kinder- und Ju-
gendhilfe, Gesundheitssystem, Behin-
dertenhilfe, Schule und Ausbildungs-
system. 

Weiter wird in Form von Leitsätzen
und Empfehlungen umrissen, was an
politischen, fachlichen und finanziel-
len Veränderungen unerlässlich er-
scheint, um eine produktive Koopera-
tion der Systeme im Interesse von

mehr gesundheitlicher Chancen-
gleichheit für alle jungen Menschen,
auch der jungen Menschen mit Be-
hinderungen zu ermöglichen. 

Schließlich werden fünf überprüfbare
Gesundheitsziele formuliert, sie be-
ziehen sich 

- auf die frühe Förderung der Ent-
wicklung von Kindern, 

- auf Ernährung und Bewegung, 
- auf Förderung von Sprache und

Kommunikation, 
- auf schulbezogene Gesundheitsför-

derung und 
- auf die psychosoziale Entwicklung

im Jugend- und jungen Erwachse-
nenalter. 

Dr. Hanna Permien
Deutsches Jugendinstitut (DJI)
Nockherstr. 2
81541 München
www.dji.de

Der 13. Kinder- und Jugendbericht stand als fachlicher Diskussionspunkt auf der Tagesordnung der AFET-Vor-
standssitzung am 17.06.2009.
Frau Dr. Permien, welche die geschäftsführende Verantwortung für den 13. Kinder- und Jugendbericht im DJI hat-
te, stellte dem Vorstand die für die HzE zentralen Aussagen dar und diskutierte mit den Vorstandsmitgliedern über
die Herausforderungen, die sich daraus für die Erziehungshilfe und für die verbandliche Arbeit ergeben.
Im Sinne einer schnellen Übersicht über die Aussagen des KJB - bezogen auf die HzE - stellte Frau Dr. Permien dem
AFET Folien zur Verfügung, die auf der Homepage des AFET unter www.afet-ev.de einzusehen sind.
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Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern

Arbeitshilfe zur Unterbringung von Müttern mit ihren Kindern in der Jugendan-
stalt Neustrelitz 

Aus der Arbeitshilfe für Jugendämter der Landkreise und kreisfreien Städte Mecklenburg-Vorpommerns1

Möglichkeiten und Grenzen einer
gemeinsamen Unterbringung von
Müttern mit ihren Kindern in der
Jugendanstalt in Neustrelitz

Die Trennung eines Kindes in den ers-
ten Lebensjahren von seiner Bezugs-
person, welche in der Regel die Mut-
ter ist, kann zu erheblichen Schädi-
gungen in der Persönlichkeitsent-
wicklung führen. Diese Tatsache
konnte insbesondere durch die Depri-
vationsforschung nachgewiesen wer-
den und war u.a. Ausgangspunkt da-
für, dass der Bundesgesetzgeber mit §
80 StVollzG die Möglichkeit geschaf-
fen hat, noch nicht schulpflichtige
Kinder mit der Mutter in der Vollzugs-
anstalt unterzubringen, wenn dies
dem Wohl der betroffenen Kinder
entspricht. Darüber hinaus wollte der
Gesetzgeber durch Aufbau, Aufrecht-
erhaltung und Pflege einer stabilen
Mutter-Kind-Beziehung die Bedin-
gungen für die Resozialisierung von
inhaftierten Müttern verbessern.

Seit dem 01.01.2008 ist das Gesetz
über den Vollzug der Jugendstrafe
(Jugendstrafvollzugsgesetz Mecklen-
burg-Vorpommern JStVollzG M-V) in
Mecklenburg-Vorpommern in Kraft.
Somit hat auch der Landesgesetzge-
ber im § 27JstVollzG M-V den o. g.
fachlichen Ansatz Rechnung getragen
und für den Jugendstrafvollzug in
Mecklenburg-Vorpommern geregelt,
dass Kinder bis zu einem Alter von
drei Jahren unter bestimmten Voraus-
setzungen mit ihrer Mutter zusam-
men im Strafvollzug untergebracht
werden können.

Die gemeinsame Unterbringung von
Mutter und Kind in der Anstalt birgt

neben den genannten Chancen auch
die Gefahr, dass das Kind nicht als
Subjekt des eigenen Erziehungs- und
Förderungsanspruchs im Sinne des §
1 SGB VIII gesehen wird, sondern mit-
telbar und unmittelbar zum Objekt
des Vollzugs wird. Es ist sowohl von
den besonderen Bedingungen der
Haft, die die Persönlichkeit der Mutter
negativ beeinflussten können, als
auch von den typischen Merkmalen
einer geschlossenen Einrichtung, in
der Sicherheits- und Ordnungsgedan-
ken im Vordergrund stehen, abhängig. 

Einigkeit besteht dahingehend, dass
eine Haftanstalt an sich kein geeigne-
ter Lebensort für Kinder ist und den
Kindern in der Regel weder Normali-
tät, noch die für eine gedeihliche Ent-
wicklung erforderlichen Bedingungen
bietet. Es kann sich hier also nur um
Ausnahmefälle handeln, bei denen im
Einzelfall abzuwägen ist, ob eine ge-
meinsame Unterbringung entspre-
chend dem Kindeswohl möglich und
sinnvoll ist.

Gibt es andere Familienangehörige
oder feste Bezugssysteme in denen
das Kind betreut werden kann oder
hat die Mutter eine sehr lange Haft-
strafe zu verbüßen oder erreicht das
Kind demnächst die vorgeschriebene
Altersgrenze, so dass ein Beziehungs-
abbruch ohnehin unvermeidbar sein
wird, soll von einer gemeinsamen Un-
terbringung abgesehen werden, um
dem Kind den Lebensort Haftanstalt
zu ersparen.

Handelt es sich aber um besonders
junge Kinder und um Mütter, die eine
relativ kurze Haftstrafe zu verbüßen
haben, so soll im Einzelfall abgewo-

gen werden, ob im Interesse der Mut-
ter-Kind-Beziehung eine gemeinsame
Unterbringung sinnvoll ist. Kommt
man zu diesem Ergebnis, muss aller-
dings gewährleistet sein, dass ent-
sprechende Bedingungen geschaffen
werden, die dem Kind eine angemes-
sene Entwicklung ermöglichen.

Eine Gemeinsame Unterbringung von
Müttern mit ihren Kindern in einer
Haftanstalt sollte die Ausnahme blei-
ben. Es ist aus sozialpädagogischen
Erwägungen nicht empfehlenswert,
diese Unterbringungsform auf eine
größere Anzahl von Plätzen auszu-
dehnen und damit „Mutter-Kind-
Haftanstalten“ zu schaffen. In Meck-
lenburg-Vorpommern soll daher eine
Mutter-Kind-Einrichtung in der Ju-
gendanstalt Neustrelitz geschaffen
werden und auf maximal zwei Mut-
ter-Kind-Unterbringungen in der Ju-
gendanstalt beschränkt sein, wobei
eine Mutter mit maximal zwei Kin-
dern untergebracht werden kann.

Nur im Zusammenwirken aller Betei-
ligten können Lösungen gefunden
werden, die gleichzeitig

- dem Kindeswohl entsprechen,
- die Verantwortung der Mutter für

ihre Erziehungsaufgabe stärken
- die Vollzugsbedingungen berück-

sichtigen und
- eine Perspektive für Mutter und

Kind gemeinsam oder unabhängig
voneinander entwickeln.

Um den rechtlich vorgegebenen Rah-
men zu füllen und im Wege der Inte-
ressenabwägung so in die Praxis um-
zusetzen, dass dem Wohl der Kinder
entsprochen wird, ist es zwingend er-
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Am 23./24.04.2009 hatte die Arbeits-
gruppe Fachtagungen Jugendhilfe im
Deutschen Institut für Urbanistik (Di-
fu) Leiter/innen von Jugendämtern
und Allgemeinen Sozialen Diensten
nach Berlin in das Ernst-Reuter-Haus
eingeladen, um im Rahmen einer
Fachtagung über das Thema: „Das Ju-
gendamt im Spiegel der Medien. Hilfe
und Hinweise im Umgang mit Medien
und Krisenmanagement“ zu diskutie-
ren. Die Tagung wurde gemeinsam von
Herrn Prof. Beckmann, Geschäftsfüh-
render Direktor des Difu, und Herrn
Prof. Wiesner, Leiter der Abteilung

Kinder- und Jugendhilferecht im
BMFSFJ, eröffnet. Beide betonten,
ebenso wie Herr Dr. Haller, Leiter des
Jugendamtes Leipzig und Moderator
der Tagung, dass Medienarbeit im Auf-
gabenportfolio der Jugendämter bis-
her noch unterrepräsentiert sei und es
hier noch einen großen Fortbildungs-
bedarf gebe. An vielen „medialen Bei-
spielen“, wie z.B. der Berichterstattung
über Kinderschutzfälle aus der letzten
Zeit, ließe sich beweisen/erkennen,
dass sich Jugendämter in der Öffent-
lichkeit einer großen Erwartungshal-
tung gegenübersehen. 

Schlechte Presse? „Was passiert,
wenn ‚es’ passiert…“

Dr. Maria Kurz-Adam, Leiterin des Ju-
gendamtes der Stadt München, refe-
rierte in ihrem Eingangsvortrag darü-
ber, „was passiert“, wenn es für das
Jugendamt im Zusammenhang mit ei-
nem Kinderschutzfall schlechte Presse
gibt und wie das Jugendamt dann mit
der Presse kommuniziert und zusam-
menarbeitet. Sie sprach über ihre Er-
fahrungen mit den Medien anhand ei-
nes exemplarischen Kinderschutzfal-
les in ihrem Amt und da insbesondere

Kerstin Landua

Warum versteht uns keiner? Das Jugendamt im Spiegel der Medien

Ein Tagungsbericht

forderlich, konkret festzulegen, unter
welchen personellen, materiellen und
finanziellen Rahmenbedingungen ei-
ne gemeinsame Unterbringung von
Müttern mit Kindern in der Jugend-
anstalt erfolgen kann.

Diese Rahmenbedingungen sollen im
Folgenden beschrieben werden. Es ist
zwingend notwendig, diese Rahmen-
bedingungen im zeitlichen Verlauf des
Sammelns von Erfahrungen im Um-
gang mit der gemeinsamen Unter-
bringung von Müttern mit ihren Kin-
dern in der Jugendanstalt Neustrelitz
fortzuschreiben und zu konkretisieren.

Dazu wird eine Evaluationsgruppe ge-
bildet, die aus Vertretern des örtlichen
Jugendhilfeträgers, der Erlaubnisbe-
hörde, der Jugendanstalt, dem Justiz-
ministerium und dem Träger der Mut-
ter-Kind-Einrichtung besteht.

Der Staatsanwaltschaft und den Ge-
richten, der Jugendanstalt und den

Jugendämtern bleibt selbstverständ-
lich der notwendige Beurteilungs-
spielraum erhalten. Maßgebend sind
immer die Umstände des Einzelfalls.

Im weiteren Verlauf der insgesamt
11-seitigen Arbeitshilfe werden fol-
gende Aspekte ausgeführt:

- Allgemeine Anforderungen
- Gestaltung des gemeinsamen Le-

bens
- Räumliche Rahmenbedingungen
- Sächliche bedingungen
- Personelle Bedingungen
- Aufnahme des Kindes im Einzelfall
- Trägerschaft
- Gewährung von HzE und Übernah-

me der Kosten
- Schutz von Minderjährigen in Ein-

richtungen.

Ansprechpartner im Landesamt für
Gesundheit und Soziales Mecklen-
burg-Vorpommern, sind Anke Arndt,
und Thomas Staggat, http://www.la-

gus.mv-regierung.de/land-mv/LA-
GuS_prod/LAGuS/Jugend_und_Fami-
l i e / K o n t a k t / A n s p r e c h p a r t -
nerD22_080630.pd

Anmerkung

1 Den vollständigen Text der Arbeitshilfe
finden Sie unter: http://www.lagus.mv-
regierung.de/land-mv/LAGuS_prod/LA-
GuS/Jugend_und_Familie/Publikatio-
nenMerkblaetter/Empfehlungen,_Fach-
aufsaetze,_Beitraege/Empfehlung_Mu-
Ki_JVA__Endfassung.pdf 

Landesamt für Gesundheit und Sozia-
les Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung 2 Landesjugendamt
Dezernat 21/ Fachbereich 212
Neustrelitzer Str. 120
17033 Neubrandenburg
http://www.lagus.mv-regierung.de
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auch über die für sie als Amtsleiterin
schwierige Balance zwischen Opfer-
schutz und dem Schutz ihrer Mitar-
beiter/innen. Wichtig sei im „Akutfall“
neben einer juristischen Beratung und
Absicherung eine klare Dienstanwei-
sung, eine Strategie, wer den Fall im
Amt weiterbearbeitet, ein funktionie-
rendes Informationsmanagement in-
nerhalb des Amtes und welche Mittei-
lungen (präzise formuliert) nach au-
ßen an die Medien weitergegeben
werden. Unbedingt zu beachten sei
dabei, dass es auch einen moralischen
Datenschutz gebe, das bedeute, nicht
zu intim über das Opfer zu sprechen.
Bezogen auf die Medien ihr Resümee:
„Ich glaube, wir müssen einfacher
werden, damit man uns in der Öffent-
lichkeit besser versteht und wir uns
auch selber besser verstehen.“ Darü-
ber hinaus sollten Kinderschutzfälle
Anlass für Organisationsveränderun-
gen sein, die dazu beitragen, die Mit-
arbeiter/innen in ihrer Handlungssi-
cherheit zu stärken, damit hoffentlich
nie (wieder) gesagt werden muss:
„Diese Stadt hat ein Kind verloren.“.
In der medialen Öffentlichkeit braucht
ein Jugendamt „Nehmerqualitäten“ –
wie im Boxen. Warum? Das Jugend-
amt und die Polizei müssen ihre Fak-
ten immer „gerichtsfest“ machen, be-
vor sie damit an die Öffentlichkeit ge-
hen, und diese „Gründlichkeit“ kostet
Zeit. Die Presse braucht das nicht. Das
macht „es“ schwieriger. Aber einfach
sein, ist auch schwierig.

„Sagen Sie gleich die völlige Wahr-
heit, dann ist das Thema morgen
erledigt.“ Oder:
„Ihre Mitarbeiter sind unsere bes-
ten Informanten.“

Michael Konken, Freier Journalist und
Vorsitzender des Deutschen Journa-
listen-Verbandes, sprach aus Sicht ei-
nes Medienvertreters über die „Kom-
munikation in kritischen Situationen“,
was Medienvertreter/innen dann von
der Jugendhilfe erwarten und wie

Kommunikation in der Zusammenar-
beit gelingen kann. Das Jugendamt
stehe mit so sensiblen Themen wie
z.B. Kinderschutz immer im Lichte der
Öffentlichkeit, da diese von großem
allgemeinem Interesse und auch
emotional hoch besetzt seien. Eine
kritische Berichterstattung könne
deshalb nie ganz verhindert werden.
Umso wichtiger sei es - mit Bezug auf
die beiden oben gemachten
Aussagen -, den Journalisten schnel-
le, vollständige, klare Auskünfte zu
geben, so dass alle wichtigen Details
auch nachrecherchierbar sind, also:
Fakten, Fakten, Fakten - und natürlich
auch einen zentralen Ansprechpart-
ner für diese Auskünfte zu benennen
und dies sollten in aller Regel die Ver-
antwortungsträger, also der Jugend-
amtsleiter/die Jugendamtsleiterin,
sein. Wichtig sei, sich „die Sache“
nicht aus der Hand nehmen zu lassen,
sondern mitzumachen und am besten
helfe hier „Wahrheit statt Kosmetik“. 

„Danke, dass Sie das fragen, Herr
Journalist
Diese Fragen haben wir auch, wir
werden das klären.“

Gina Graichen, Kriminalhauptkom-
missarin und Leiterin des Kommissari-
ats für Delikte an Schutzbefohlenen
im Landeskriminalamt Berlin, und
Bernhard Schodrowski, Stellvertre-
tender Pressesprecher der Berliner Po-
lizei, bestätigten, dass Delikte, bei de-
nen Kinder betroffen sind, so genann-
te „Offizialdelikte“, immer von beson-
derem öffentlichen Interesse seien.
Für die Polizei gebe es hier allerdings
keinerlei Ermessensspielraum, es
müsse immer ermittelt werden. Bei
einem Anruf müsse die Entscheidung
getroffen werden, ob eine Informati-
on an das Jugendamt ausreicht oder
die Polizei selber hinfährt. Das Ju-
gendamt werde über das Vorgehen
unverzüglich, spätestens aber bis zum
Ablauf des nächsten Tages, infor-
miert. Problematisch sei dabei

manchmal, dass es keine gemeinsame
Sprache zwischen beiden Institutio-
nen gebe, das erschwere manchmal
die Zusammenarbeit. Wie man mit
der Presse in Kontakt bleibt und auch
„angemessen“ kommuniziert, erklärte
Bernhard Schodrowski mit dem oben
stehenden Satz, „das habe noch im-
mer funktioniert“. 

Die bisher genannten Aspekte wurden
dann in einer nachfolgenden Podi-
umsdiskussion vertieft, die in der Do-
kumentation zu dieser Tagung zu-
sammen mit allen anderen Fachbei-
trägen nachzulesen sein wird und die
zeitnah zur Tagung erscheint. 

„Das Prinzip Verantwortung auszu-
buchstabieren“

Am Ende des ersten Arbeitstages wur-
de klar, dass erst gar nicht „die Not, in
einer schwierigen Situation ein (Pres-
se)Feuer auszutreten“ entstehen soll-
te, sondern Pressearbeit als Alltags-
geschäft verstanden werden muss.
Spätestens der Fall Kevin mache
deutlich, dass das Jugendamt nicht
im Geheimen arbeitet, sondern eine
gesellschaftlich verantwortungsvolle
Aufgabe zu erfüllen hat, die auch ein
entsprechendes Fehlermanagement
einschließt. Das bedeute, wie Dr. Ma-
ria Kurz-Adam es formulierte, das
„Prinzip Verantwortung auszubuchs-
tabieren“, weil Pressearbeit kein Er-
eignis ist, das über uns hereinbricht,
sondern Bestandteil des Qualitätsma-
nagements im Jugendamt sein müsse.
Auch deshalb, weil das Jugendamt als
Fachbehörde einen „Deeskalations-
auftrag“ habe, um „Ruhe ins System
zu bringen“. Cornelia Scheplitz, Abtei-
lungsleiterin im Amt für Jugend und
Soziales im Jugendamt Frankfurt
(Oder), fragte nach, wie man denn
diesbezüglich eine „Harmonisierung“
mit der Presse erreichen könne. Die
Beantwortung dieser Frage war zen-
traler Bestandteil der Diskussion am
zweiten Tag. 
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„Das ‚tote Kind’ hat mit den höch-
sten Nachrichtenwert überhaupt.“

Sonja Enders, Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Universität Koblenz-
Landau, stellte in ihrem Beitrag Be-
funde aus dem aktuellen Forschungs-
projekt zur Medienrepräsentanz von
Jugendämtern vor. Sie gliederte ihren
Vortrag in drei Teile:

• Jugendämter in der Presse – nur
Negativ-Schlagzeilen?

• Ein Fall – viele Schlagzeilen – was
fällt auf? („Kevin“)

• Ein Jugendamt und zahlreiche Me-
dien – viele Möglichkeiten oder vie-
le Risiken?

Frau Enders wertete insgesamt 1300
Artikel aus regionaler und überregio-
naler Presse aus. Sie kam zu dem
Schluss, dass die regionalen Pressear-
tikel deutliche Übereinstimmungen in
Bezug auf die Anzahl und Inhalte der
Artikel sowie in der Darstellung der
Jugendämter zeigen, sich jedoch we-
sentlich von der „gefühlten“ negati-
ven Berichterstattung und den Arti-
keln in der überregionalen Presse un-
terscheiden. Deutlich wurde dabei
auch, dass die regionale Presse we-
sentlich mehr und auch kontinuierli-
cher über „das Jugendamt“ berichtet
als die überregionale Presse, die eher
auf einzelfallbezogene Ereignisse rea-
giert. Die Berichterstattung verdop-
pelt sich bei den regionalen Zeitun-
gen während dramatischer Einzelfäl-
le, wohingegen sie sich in der überre-
gionalen Presse mindestens verfünf-
facht. Dies lässt sich auch gut am Fall
„Kevin“ darstellen. Hier habe die Aus-
wertung der Berichterstattung zum
Fall „Kevin“ ergeben, dass zu den bei-
den Polen, 1. das Jugendamt, das
nichts tut und 2. das Jugendamt als
Kinderklaubehörde jetzt 3. das über-
forderte Jugendamt kommt. Diese
„Art Schlagzeilen“ werde u.a. auch
dazu genutzt, um auf die Be- und
Überlastung in Jugendämtern auf-
merksam zu machen und über Zu-

stände in den Ämtern zu informieren.
Ein Fazit von Frau Enders war somit,
dass es wichtig ist, Öffentlichkeitsar-
beit vor der Krise zu machen, damit in
der Krise die Chance besteht, die Me-
dienarbeit aktiv mit zu gestalten, und
dass die Wahrnehmung von Chancen
und Risiken abhängig von der Gestal-
tung der Öffentlichkeitsarbeit des Ju-
gendamtes ist. Das Jugendamt kann
nicht nicht öffentlich sein. 

Öffentlichkeitsarbeit ist ein
Führungsthema, an jedem Tag!

Zu diesem Thema folgten anschlie-
ßend drei Statements aus der kom-
munalen Praxis. Dr. Peter Marquard,
Leiter des Amtes für Soziale Dienste
in Bremen, sprach über „Fallverständ-
nis und Fallentwicklung nach Abzug
der Sensationskarawane“. Seine Er-
fahrung sei, dass Medieninteressen
Marktinteressen folgen und deshalb
„ein gelingender Alltag, der unser Le-
ben im Jugendamt viel mehr be-
stimmt als Einzelfälle “ nicht so be-
richtenswert ist. Dazu komme die
Neigung der Presse, das Jugendamt in
der Regel für die Entstehung von Pro-
blemen verantwortlich zu machen.
Allerdings seien Fallverständnis und
Fallentwicklung relativ unabhängig
vom Medieninteresse. Im Jugendamt
Bremen habe es „vor Kevin“ keine fes-
ten Regeln für die Öffentlichkeitsar-
beit gegeben. Dies habe sich danach
geändert, es wurden viele Fragen von
Führungskultur diskutiert, entspre-
chende Änderungen vorgenommen
und u.a. auch eine strukturierte Öf-
fentlichkeitsarbeit aufgebaut. 

„Mit der Presse reden? Ich wollte es
eigentlich (erst) nicht …“

Petra Daniela Hörner, Abteilungsleite-
rin Förderung freier Träger, Entgeltfi-
nanzierung und Pressearbeit im Ju-
gendamt Stuttgart, stellte die „Ge-
staltung amtsinterner Informations-

wege“ in ihrem Jugendamt vor. Ihre
Erfahrung sei, dass es sehr hilfreich
ist, den eigenen inneren Widerstand
gegen Mitarbeiter/innen von der
Presse abzulegen, „sie sind nicht an-
ders als wir“, mit der Zeit entstehe
dann auch das notwendige Vertrauen.
Wenn das Alltagshandeln gut struk-
turiert sei, brauche es auch keine Ex-
tra-Regelungen im Krisenfall. Im Ju-
gendamt Stuttgart sei allen Mitarbei-
tern bekannt, dass sie neben dem
Amtsleiter innerhalb des Jugendam-
tes die zentrale Ansprechpartnerin für
Pressefragen sei und auch die Ent-
scheidungen über die Art und Weise
der Zusammenarbeit mit den Medien
treffe. Dies sei vor allem auch ein
Schutz für die Mitarbeiter/innen, be-
sonders in einem Krisenfall. Wichtig
wäre es, sich weder im Alltag noch in
der Krise von der Presse unter Druck
setzen zu lassen und vor allem glaub-
würdig in seinen Aussagen zu bleiben.
Auch wenn das im Einzelfall bedeuten
könne, dass die Presse auf eine späte-
re Stellungnahme „vertröstet“ werden
muss, damit vollständige Informatio-
nen an die interessierte Öffentlichkeit
weitergegeben werden können.

Und wenn das Ergebnis nicht stimmt?

Anselm Brößkamp, Leiter des Allge-
meinen Sozialen Dienstes im Kreis
Plön, sprach über seine Erfahrungen
im Umgang mit Medienvertretern
„zwischen Ergebnisvermittlung und
Fehleranalyse“. Grundsätzliche Dinge,
die er in der Zusammenarbeit mit Me-
dienvertretern beachtet, seien u.a.
folgende: Gemachte Zusagen einhal-
ten/ Rückrufen/ Offensives und ko-
operatives Handeln/ Frühestmöglich
informieren/ Informationsabgleich
mit Dritten/ Entscheiden, was geht
raus, was bleibt drin/ Zusätzliche The-
men anbieten! In jedem Fall sei aber
eine eigene Fehleranalyse selbstver-
ständlich, Fehler sollten dabei nicht
verheimlicht oder minimiert werden,
aber: „Sie müssen (auch) nicht auf al-
le Fragen antworten“. Es gelte, im
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Erststadium eines „Falls“ eine offensiv
zurückhaltende Informationspolitik
zu betreiben. Wenn Nebenabreden
und Absprachen von der Presse miss-
achtet werden, sollte ggf. ein Leser-
brief, eine Gegendarstellung oder eine
Programmbeschwerde veranlasst
werden. Allerdings sei es bei schlech-
ten Erfahrungen wichtig, zukünftig
vielleicht die Zusammenarbeit mit ei-
ner bestimmten Person, aber keines-
falls mit dem ganzen Medium zu ver-
weigern. 

Das selbstbewusste und verantwor-
tungsvolle Jugendamt, „seine“ Psy-
chologie und der Umgang mit öf-
fentlichem Druck 

Thomas Krützberg, Leiter des Jugend-
amtes Duisburg, schilderte sehr per-
sönlich seine Erfahrungen in einem
Krisenfall in Duisburg, der hohe Wel-
len in der Presse, in der Öffentlichkeit
und im eigenen Amt geschlagen und
auch bei ihm seine Spuren hinterlas-
sen hat. Ihm sei klar, dass Fehler der
Mitarbeiter Fehler des Chefs sind und
das in der Außenwirkung auch immer
bleiben. Trotzdem sei es nicht immer
leicht, eine professionelle Haltung und
Distanz gegenüber der Öffentlichkeit
zu bewahren: „Ich spreche für eine
Behörde, nicht für mich.“, wenn die ei-

gene Familie per Telefon und E-Mail
anonym bedroht und beschimpft wer-
de. Aber was könne man tun, um nicht
persönlich angegriffen zu werden bzw.
wie lernen, damit umzugehen? 

Manfred Karremann, Dipl.-Sozialar-
beiter und langjähriger Autor beim
„Stern“ und beim ZDF, hat teilweise
ähnliche Erfahrungen nach der Aus-
strahlung seiner Sendungen gemacht
und empfahl, aus Gründen des (psy-
chischen) Selbstschutzes ggf. auf das
Lesen von Leserbriefen in Zeitungen
und insbesondere von E-Mails und
Blogs im Internet etc. zu verzichten.
Vor allem in letzterem Medium könne
sich jeder ungehemmt entfalten, dies
sei weder steuer- noch kontrollierbar.
Er stellte dann die Frage in den Raum,
woher die Konfrontation zwischen
Medien und Jugendämtern kommt,
und berichtete aus seiner Sicht als
Medienvertreter von seinen Bemü-
hungen, einen Film über die präventi-
ve Arbeit von Jugendämtern zu ma-
chen, der aber letztendlich an der
mangelnden Mitwirkungsbereitschaft
des Jugendamtes scheiterte. Dabei
seien eine Menge Ressourcen (Zeit +
Geld + Nerven) verloren gegangen.
Inzwischen sei nun ein solcher Film,
u.a. mit der Beteiligung der Jugend-
ämter Duisburg und Berlin-Mitte, im
Entstehen. Seine Erfahrung sei, Ju-

gendämter wollen, dass das Fernseh-
team kommt, wenn alles gut läuft.
Aus filmerischer Sicht ist es aber
wichtig, dass „ein Hilfeprozess“ be-
gleitet und dadurch erkennbar wird,
warum z.B. dieser gut gelaufen ist.
Hier würde sich Herr Karremann eine
größere Offenheit bei den Jugendäm-
tern wünschen und keine Verzöge-
rungstaktik, aus der Angst heraus, die
Arbeit des Jugendamtes könnte kri-
tisch dargestellt werden. 

Und für die Zukunft?

„Sehe ich so aus, als müssten Sie
Angst vor mir haben?“, fragte Jens
Schellhass, Journalist bei Radio Bre-
men, auf dieser Tagung in die Runde
und wir alle haben zusammen gelacht
und so hoffe ich, auch etwas mehr
Vertrauen in die Zusammenarbeit mit
der jeweils anderen Profession entwi-
ckelt. 

Kerstin Landua
Deutsches Institut für Urbanistik
Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugend-
hilfe (AGFJ)
Straße des 17. Juni 112
10623 Berliin
www.fachtagungen-jugendhilfe.de

ISA Planung und Entwicklung GmbH/Universität Bielefeld

Praxishilfe zur wirkungsorientierten Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung
- Band 9 Wirkungsorientierte Jugendhilfe erschienen

Die "Praxishilfe"wurde konzipiert als eine Handreichung für Akteure der Jugendhilfe die "ihre Praxis" wirkungsori-
entiert entwickeln und sich "auf den Weg" machen wollen, ihre eigenen wirkungsorientierten Vereinbarungen zu
erarbeiten. 
Der neue Leitfaden fasst erfolgreiche Bausteine und Angebote der Jugendhilfe zusammen, die sich in der Praxis vor
Ort bewährt haben. Er bietet allen, die sich auf lokaler oder regionaler Ebene mit dem Thema befassen, eine gute
Orientierung und fachliche Argumente für ihre tägliche Arbeit.
Download: www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de
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Die allgemeine Bedeutung dieses mit
Blick auf den Kindergarten geschrie-
benen Fachbuches liegt in der umfas-
senden Erörterung des heutzutage
nun auch hierzulande die Runde ma-
chende Begriffes Inklusion. Der eine
oder andere Leser wird ihm hier zum
ersten Male begegnen, wohingegen er
mit dem Begriff Integration schon
eher etwas anzufangen weiß.

Auf S. 36 dieses Buches lesen wir : In-
tegration und Inklusion sind verwand-
te, aber völlig verschiedene Begriffe.
Das zeigt schon der Buchtitel, indem
„Dabeisein“, also allein die physische
Gegenwart, für die Integration steht,
während hinter den Worten „ist nicht
alles“ sich die Inklusion verbirgt. Inte-
gration und Inklusion sind zwar nahe
zueinander stehende Begriffe, aber
mit unterschiedlicher Bedeutung. In-
tegration bedeutet. dass alle in diesel-
be Einrichtung gehen, in der engli-
schen Sprache als ’mainstreaming’
bezeichnet. Die Bedeutung der Inklu-
sion hat diese Perspektive erweitert.
Sie handelt nicht nur von der physi-
schen Platzierung aller Kinder in der-
selben Institution, sondern darüber
hinaus von der Qualität der Arbeit, die
in der integrierten Einrichtung geleis-
tet wird. Sie soll so betrieben werden,
dass alle, auch Kinder mit Funktions-
beeinträchtigungen, die Inhalte und
Aktivitäten gemeinsam erleben und
Nutzen daraus ziehen können. Und
weiter auf S. 36 ff. : „Die mit der In-

klusion verbundenen politischen und
pädagogischen Herausforderungen
sind sehr verschieden, ... aber es las-
sen sich drei übergeordnete Haupt-
themen unterscheiden.“ Erstens, alle
Kinder, auch die mit Funktionsbeein-
trächtigungen, sollen die Möglichkeit
haben oder erhalten, in eine Bildungs-
einrichtung zu gehen. 

Diese Forderung ist in internationalen
Übereinkünften verankert, wie The
Word Declaration on Education for All
1990 und The Convention of Rights of
the Child 1989.. Zweitens, Kinder mit
Funktionsbeeinträchtigungen sollen
einen speziellen und einfachen Zu-
gang zu relevanter Förderung und Bil-
dung erhalten. Drittens, in Kombina-
tion der ersten beiden soll das Förder-
und Lernangebot für die Mehrzahl der
Kinder und für die Kinder mit Funkti-
onsbeeinträchtigungen im Besonde-
ren, soll in ein und demselben Kinder-
garten vereint werden. Dazu ist auf
S. 38 zu lesen : Inklusion ist ein zen-
traler internationaler bildungspoliti-
scher Begriff. 

Das ’mainstreaming’ beziehungswei-
se die Integration lernte der Rezen-
sent während seines Aufenthaltes in
den USA 1983 in Marchfield im Staa-
te Wisconsin im dortigen Schulwesen
kennen, in dem keine Sonderschulen
benötigt werden. Und, wenn dort wie
auch hier im Buche die Rede auf alle
Kinder kommt, dann ist damit nicht

jedes Kind gemeint. Denn auch das
’mainstreaming’ beziehungsweise In-
tegration und darüber hinaus Inklusi-
on hat seine Grenze. Sie wird in dem
Buch nicht erwähnt, weil für die
Grenze der Kindergarten steht, hin-
sichtlich Lebensalter der Kinder und
dem Grade ihrer Beeinträchtigung,
der noch die Einnahme einer Position
in der Gruppe möglich machen muss.
Dies beobachtete der Rezensent im
Integrativen Kindergarten in Vahl-
hausen, Kreis Detmold, und in der
Kindergartengruppe des Christopho-
rus - Hauses in Göttingen, einer Ein-
richtung für Kinder mit geistiger Be-
hinderung. In diesen Kindergärten er-
wiesen sich die Kinder als tolerant
gegenüber den anderen, so dass sich
keine eine erkennbare Struktur hin-
terlassende Gruppendynamik ergab.
Wenn also im Buchtext von allen
Kindern die Rede ist, so ist damit
nicht jedes Kind gemeint, sondern al-
le, für die als sogenannte Verhaltens-
gestörte in Frankreich die «éducation
spécialisé» und in England die ’speci-
al education’, beide psychoanalytisch
orientiert, zuständig sind. In Frank-
reich kommen noch das «centre psy-
cho-pédagogique» und in England
die ’child guidance clinic’ für hoch-
gradig neurotisch gestörte Kinder
hinzu. Diejenigen aber, die das «cen-
tre médico-pédagogique» in An-
spruch nehmen oder die ambulant
oder stationär in die Klinik gehen,
werden nicht mehr von der Inklusion

Max Kreuzer / Borgunn Ytterhus (Hrsg.)

„Dabeisein ist nicht alles“

Inklusion und Zusammenleben im Kindergarten

Ernst Reinhardt Verlag München Basel 2008 
ISBN 978-3-497-01960-1

Rezensionen



Dialog Erziehungshilfe | 2-2009 | Seite 46

erfasst und der Klinik zugerechnet.
So beobachtete es der Rezensent
1983 in der Norfolk-Klinik in March-
field im Staate Wisconsin USA. 

Nachdem also Integration und Inklu-
sion aus der Neuen Welt zu uns herü-
bergekommen sind, erhebt sich die
Frage, warum hierzulande niemand
darauf gekommen ist. Haben wir
nicht die dafür wohl erforderlichen
brillianten Köpfe? Diese durchaus
verständliche Frage ist nicht mit we-
nigen Worten zu beantworten. Darum
müssen wir uns hier mit Hinweisen
begnügen, denen wir, gewissermaßen
auf eigene Faust, nachgehen können. 

Dazu ein Blick auf S. 54 dieses Bu-
ches. Da ist zu lesen: „Die moderne
Gesellschaft ist funktional organisiert,
d.h. sie ist in Teilsysteme organisiert,
die unterschiedliche Funktionen für
die Gesellschaft erfüllen“. Dazu wer-
den genannt, die Religion, die Politik,
das Recht, das Militär, die Wirtschaft,
die Wissenschaft, die Massenmedien,

die Kunst, die Familie/ Intimbeziehun-
gen, die Gesundheit, der Sport, die Er-
ziehung und die soziale Hilfe. 
Von da an gilt: Die Einheit der moder-
nen Gesellschaft ist die Differenz ih-
rer Funktionssysteme (nach Niklas
Luhmann). Während das nicht
deutschsprachige Europa darauf vor-
bereitet war, speziell Frankreich und
England, befinden wir, die wir in der
Alten Welt zu Hause sind, womit das
deutschsprachige Europa gemeint ist,
also Deutschland, Österreich und die
Schweiz, uns noch im Kontext unserer
Geistesgeschichte, speziell der Päda-
gogischen Anthropologie, wie sie
nach den uns überkommenen Schrift-
zeugnissen erstmalig bei Johann
Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827)
hervorgetreten ist. 

Danach haben wir das jeweilige Indi-
viduum im Blick, was für ein Mensch
es sei. Was beispielsweise hinter den
von Paul Moor postulierten Erzie-
hungszielen steht, dem momentan
Dringlichen, dem individuell Mögli-

chen und dem generell Notwendigen.
Da ist der Mensch nicht Träger einer
oder mehrerer Funktionen oder Kom-
petenzen, sondern ein Geschöpf mit
eigenem Wert, das gar nicht so lange
her als lebensunwert bezeichnet wer-
den konnte, während unser Grundge-
setz der Bundesrepublik Deutschland
seine Unantastbarkeit garantiert. 

Die Bedeutung dieses hier zu rezen-
sierenden Buches, sowohl für die Er-
ziehungshilfe als auch für die Heilpä-
dagogik wird durch seine formale Be-
grenzung auf den Kindergarten da-
rum nicht geschmälert, weil sich die
Autoren um eine umfassende Darstel-
lung und Diskussion darüber einge-
lassen haben, was Inklusion ist und
was sie soll. Darum ist das Buch ei-
nem jeden Interessierten, auch als
persönliche Erwerbung, zu empfehlen.

Prof. Dr. Wolfgang Klenner
Am Iberg 7
33813 Oerlinghausen

Heinz Messmer

Jugendhilfe zwischen Qualität und Kosteneffizienz
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2007
ISBN-978-3-531-15343-8

Wirkungsorientierung ist zum neuen
„Zauberwort“ im Sozialwesen allge-
mein und in der Kinder- und Jugend-
hilfe insbesondere geworden.
Die dortigen Bemühungen stehen, so-
fern sie nicht grundsätzlich abgelehnt
werden, allenfalls erst am Anfang und
werden dort jedenfalls noch kritischer
und intensiver erörtert als anderswo. 

Die vorliegende empirische Studie er-
laubt einen tiefer gehenden analyti-
schen Blick auf die Probleme einer ef-
fektiven Kinder- und Jugendhilfe. Von
der vom Gesetzgeber mit den gesetz-

lichen Neuregelungen der § 78a ff.
SGB VIII geforderten und erwünsch-
ten passgenauen und am wirklichen
Bedarf orientierten Leistungserbrin-
gung scheint die Kinder- und Jugend-
hilfe sich wieder weiter zu entfernen. 

Mit wissenschaftlicher Genauigkeit
und Gründlichkeit , in der Sache sorg-
fältig differenzierend und distanziert
beleuchtet die Studie die gegenwärti-
ge Entwicklung und leistet damit ei-
nen wichtigen Beitrag zu einer Ver-
sachlichung der gegenwärtigen Dis-
kussionen. Die Studie ist daher allen

zu empfehlen, die sich professionell in
Sachen Qualität und Kosteneffizienz
in der Kinder- und Jugendhilfe kundig
machen wollen oder machen müssen.

Heinz-Dieter Gottlieb
HAWK Fachhochschule
Hildesheim/Holzminden/Göttingen
Soziale Arbeit und Gesundheit
Brühl 20
31134 Hildesheim
www.hawk-hhg.de/
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Ann Ida Mueller/Janina Baumann (Hrsg.)

Eine ganze Menge Leben …

Lambertus Verlag, Freiburg 2008
ISBN: 978-3-7841-1862-8

In Zeiten, in denen lesen und schrei-
ben zu können zu etwas Besonderem
wird, bekommen Schreibprojekte,
wie das von Ann Ida Mueller initiierte,
einen besonderen Stellenwert. „Eine
ganze Menge Leben“ ist das Resultat
einer engagierten Projektarbeit. Von
Kindern und Jugendlichen, die im
Heim leb(t)en und gemeinhin als be-
nachteiligt bezeichnet werden, für
Kinder und Jugendliche und alle Er-
wachsenen, die lesen können und es
lesen sollten, wie ich finde, ist dieses
Buch gemacht.

Die Mitherausgeberin, Janina Bau-
mann, sie ist heute 18 Jahre jung,
lebte bis vor kurzem im Jugendhilfe-
zentrum St. Anton in Riegel am Kai-
serstuhl. 16 Jahre lang arbeitete dort
auch die Autorin, Ann Ida Mueller, als
Soziologin, Erziehungswissenschaft-
lerin und Künstlerin, die zahlreiche
Kunstprojekte mit Kindern und Ju-
gendlichen gestaltete.

Dass kleine und größere Bewohnerin-
nen und Bewohner der Einrichtung
das Bedürfnis haben, sich auszudrü-
cken, oft aber nicht wissen, wie das
geht, geschweige, dass sie eine Idee
davon haben welches Potenzial in ih-

nen steckt, das ist der Pädagogin ver-
traut.

Am Anfang war das Buchprojekt

Durch ihre Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen entsteht 2006 das Buch-
projekt, zu dem Ann Ida Mueller Jani-
na Baumann als zweite Projektleiterin
und Mitherausgeberin gewinnt. Jani-
na ist zum Zeitpunkt der Entstehung
des Schreibprojekts die einzige, die
bereits einen Zugang zum Schreiben
hat.

Der Prozess des Schreibens beginnt

Die Projektleiterinnen laden Kinder
und jugendliche Bewohnerinnen und
Bewohner des Heims, aber auch ehe-
malige im Alter von 8-19 Jahren, mit
unterschiedlichem Bildungshinter-
grund, ein. Es wird motiviert, ermu-
tigt, begleitet, Themen werden be-
sprochen, Formen des Schreibens
erörtert, erste Textfragmente entste-
hen. Bei einigen Wenigen bleibt es bei
ein oder zwei Texten, andere entde-
cken ihre Freude am Schreiben und
sehen darin einen persönlichen Ge-
winn.

Die Schreibwerkstatt

30 Kinder und Jugendliche nehmen
nun an einer dreitägigen Schreib-
werkstatt teil. Gemeinsam gestaltet
wird diese von Ann Ida Mueller, Jani-
na Baumann, einem weiteren Mitar-
beiter der Einrichtung und einem
Journalisten. Dass das Schreiben hier
keine schulische Angelegenheit ist,
muss vor allem jüngeren Autorinnen
und Autoren immer wieder versichert
werden. Authentische Texte sind ge-
schrieben, das Schreibprojekt ist ge-
lungen und der Weg für das geplante
Buchprojekt geebnet. 

Dass Ann Ida Mueller den Jung-Auto-
rinnen und -Autoren nicht zuviel ver-
sprochen hat, zeigen ihre Bemühun-
gen um einen Verlag, den sie für die-
ses beispiellose Projekt schnell gefun-
den hat. „Eine ganze Menge Leben“
erschien m September 2008 im Lam-
bertus Verlag Freiburg. Die meisten Il-
lustrationen im Buch sind von Kindern
und Jugendlichen der Einrichtung. 

Bettina Emmerich
50937 Köln
www.be-promotion.de

AGJ - Deutscher Kinder- und Jugendhilfepreis 2010
Die AGJ schreibt den Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis 2010 - Hermine-Albers-Preis - in den Kategorien
Praxispreis, Medienpreis, Theorie- und Wissenschaftspreis der Kinder- und Jugendhilfe aus, die mit jeweils 4.000. -
Euro dotiert sind; Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2009.
In der Kategorie Praxispreis der Kinder- und Jugendhilfe können Arbeiten ausgezeichnet werden, die zu dem aus-
geschriebenen Thema "Experimentierraum Jugend ohne soziale Sicherheit" innovative Modelle, Konzepte bzw.
Strategien der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe beschreiben und dieser neue Impulse geben sowie zu ihrer Wei-
terentwicklung beitragen. 
Weitere Informationen: www.agj.de/Jugendhilfepreis
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Verlautbarungen

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ)

Qualifizierung und Fachlichkeit für Partizipation 
– Anforderungen an sozialpädagogische Fachkräfte

Diskussionspapier des Fachausschusses „Qualifizierung, Forschung, Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe“
der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ)

Die umfassende Beteiligung der
Adressatinnen und Adressaten an al-
lem, was ihre Person und ihre Lebens-
welt betrifft, ist ein zentrales Paradig-
ma pädagogischen Handelns. Dieses
im Alltag der Kinder- und Jugendhilfe
zu verwirklichen, gehört zu den we-
sentlichen Aufgaben der dort tätigen
Fachkräfte. Mit diesem Diskussions-
papier will die AGJ aufzeigen, wie sich
wesentliche Anforderungen an die
Fachlichkeit in der Organisation von
Trägern freier und öffentlicher Kin-

der- und Jugendhilfe, in Ausbildungs-
inhalten und bei der Personalentwick-
lung widerspiegeln sollten.
Um die Diskussion über die notwendi-
ge Veränderung von interner Organi-
sation sowie der Aus- und Weiterbil-
dung anzuregen, wird im Folgenden
in einem ersten Schritt knapp die
Notwendigkeit, umfassende Partizi-
pationsmöglichkeiten für die Adres-
satinnen und Adressaten zu sichern
und diese auszubauen, dargestellt. In
einem zweiten Schritt werden Konse-

quenzen für die Träger der Angebote
sowie für die Aus- und Weiterbildung
skizziert.

1 Partizipation als unabdingbare
Grundlage pädagogischen Han-
delns

1.1 Rechtsgrundlagen
Unabhängig von allen pädagogikim-
manenten Fragestellungen gibt es ein-
deutige rechtliche Normierungen auf

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ)

Soziale Arbeit in Bachelor- / Master-Studiengängen

Kompetenzen von Fachkräften - Erwartungen von Anstellungsträgern
Auszug aus dem Diskussionspapier der AGJ 

Anfang März 2009 hat der Vorstand
der AGJ das Diskussionspapier verab-
schiedet.
Die AGJ befasst sich darin eingehend
mit 

- den Strukturvorgaben verschiede-
ner Fachgesellschaften zum euro-
päischen und/oder nationalen Qua-
lifikationsrahmen vor dem Hinter-
grund des Bolognaprozesses und

den Folgen für die Soziale Arbeit
- dem Spannungsfeld zwischen Ge-

neralisierung und Spezialisierung
- den Möglichkeiten und Grenzen

staatlicher Anerkennung sowie
- den Konsequenzen bzw. Erwartun-

gen von und an Anstellungsträger.

Wegen der erheblichen Länge erfolgt
hier kein Abdruck des Volltextes; das
Diskussionspapier kann unter

www.agj.de/stellungnahmen herun-
tergeladen werden.

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe (AGJ)
Mühlendamm 3
10178 Berlin
www.agj.de
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allen Ebenen, von der UN-Kinder-
rechtskonvention über das BGB, die
Sozialgesetzbücher bis hin zu Landes-
vorschriften, die ein Mindestmaß an
Beteiligungsrechten für die Adressaten
und Adressatinnen der Kinder- und Ju-
gendhilfe sicherstellen. Die Fachkräfte
sind natürlich verpflichtet, diese ge-
setzlichen Regelungen einzuhalten.
Der Blick auf die entsprechenden Nor-
mierungen im Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB) offenbart aber eher vage
bzw. allgemein gehaltene Formulie-
rungen – schließlich lässt sich nicht
jede Eventualität gesetzlich regeln –,
die im jeweiligen Einzelfall großen in-
terpretatorischen Spielraum zulassen:

§ 1618a BGB
Eltern und Kinder sind einander Bei-
stand und Rücksicht schuldig.

1626 Abs. 2 BGB
Bei der Pflege und Erziehung berück-
sichtigen die Eltern die wachsende Fä-
higkeit und das wachsende Bedürfnis
des Kindes zu selbständigem und ver-
antwortungsbewusstem Handeln. Sie
besprechen mit dem Kind, soweit es
nach dessen Entwicklungsstand ange-
zeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge
und streben Einvernehmen an.

Auch die vielfältigen Bestimmungen
des für die Kinder- und Jugendhilfe
besonders relevanten achten Sozial-
gesetzbuches (SGB VIII), die die Parti-
zipationsrechte der Adressatinnen
und Adressaten regeln, erlauben un-
terschiedliche Auslegungen. Dies liegt
in der Natur der Sache, da Partizipati-
onsprozesse nicht abstrakt und for-
mal hinreichend beschrieben und ge-
regelt werden können. Besonders her-
vorzuheben sind folgende Regelungen
des SGB VIII:

§ 1 – Recht auf Erziehung, Elternver-
antwortung, Jugendhilfe,

§ 4 – Zusammenarbeit der öffentli-
chen Jugendhilfe mit der freien-
Jugendhilfe,

§ 5 – Wunsch- und Wahlrecht,

§ 8 – Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen,

§ 8a – Schutzauftrag bei Kindeswohl-
gefährdung,

§ 9 – Grundrichtung der Erziehung,
Gleichberechtigung vonMäd-
chen und Jungen,

§11 –Jugendarbeit,
§12 – Förderung der Jugendverbände,
§ 17 – Beratung in Fragen der Part-

nerschaft, Trennung und
Scheidung,

§ 22a – Förderung in Tageseinrich-
tungen,

§ 36 – Mitwirkung, Hilfeplan,
§ 37 – Zusammenarbeit bei Hilfen au-

ßerhalb der eigenen Familie,
§ 42 – Inobhutnahme von Kindern

und Jugendlichen.

Die gesetzlichen Regelungen zur Ju-
gendhilfeplanung und daran an-
schließend weitere landesrechtliche
Regelungen in Ausführungsgesetzen
zum SGB VIII beinhalten, von Land zu
Land differenziert, weitere Beteili-
gungsaspekte, die auch den Bereich
der Hilfen zur Erziehung und sozialen
Beratung berühren können.

1.2 Pädagogische Grundlagen

Pädagogisches Handeln als Anregung
zur Selbsttätigkeit ist darauf ange-
wiesen, bei den Adressaten und
Adressatinnen bereits das vorauszu-
setzen, was im pädagogischen Prozess
eigentlich erst erworben werden soll.
In Bezug auf Beteiligungsprozesse
führt dies zu der Situation, dass die
Kompetenz, sich zu beteiligen, vo-
rausgesetzt wird und gleichsam durch
die pädagogischen Anregungen er-
worben werden soll. Thiersch hat die-
ses für pädagogische Handeln typi-
sche Spannungsverhältnis zwischen
der Stimme der Adressatinnen und
Adressaten und dem Blick auf Defizite
und Hilfsbedarf sowie einer „struktu-
rell asymmetrischen Kommuni-
kation“1 beschrieben. Die Perspektive
der Adressatinnen und Adressaten

könne auch den „in aller Arbeit not-
wendigen und riskanten Schematisie-
rungen und Typisierungen von Le-
bensverhältnissen, Konflikten und Kri-
sen“2 sowie der „Macht der Institutio-
nen und professionalisierten Arbeits-
programme, die aus ihrer eigenen Lo-
gik agieren“3 gegenüber stehen.

Prozessen gelingender Erziehung, So-
zialisation und Bildung haftet also ein
gewisses Maß an machtvoller Hierar-
chie an, welches sich in den Gedan-
ken und Handlungsweisen der Erzie-
hungspersonen als grundsätzliches
Erziehungsverständnis niederschlägt,
und welches sich mit zunehmenden
Fähig- und Fertigkeiten der zu erzie-
henden Individuen adäquat verändern
muss, um Beteiligung zu ermöglichen.
Einen angemessenen Umgang mit
dieser unauflösbaren Ambivalenz zu
finden, erfordert von der Fachkraft ei-
ne permanente Reflexion ihrer eige-
nen Rolle. Studien zeigen (z.B. Pluto
2008)4, dass ein wesentlicher Faktor,
der Beteiligung von Adressatinnen
und Adressaten in der Kinder- und Ju-
gendhilfe behindert, in einem eigen-
willigen Verständnis der Rolle als
Fachkraft begründet liegt. Solange
Fachlichkeit mit „Besserwisserei“
gleichgesetzt wird und nicht in der
Kompetenz, gemeinsam mit den
Adressaten und Adressatinnen neue
Formen der Alltags- und Beziehungs-
gestaltung zu eröffnen, gesehen wird,
besteht eine große Gefahr darin, die
Beteiligungsrechte und -notwendig-
keiten nicht ernst zu nehmen.

Zusätzlich zu diesem alle Erziehenden
betreffenden Phänomen schafft der
Bereich Sozialer Arbeit ein weiteres
Spannungsfeld: Die Kinder- und Ju-
gendhilfe hat nicht nur den Auftrag
zu fördern und Angebote zu unter-
breiten, die Adressatinnen und Adres-
saten auch ablehnen dürfen, sondern
sie hat auch explizite Kontrollaufträ-
ge und zwar sowohl gegenüber Eltern
als auch Kindern. Zwar gelten auch in
den Bereichen und Feldern, in denen
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Kontrollaufgaben wahrgenommen
werden, weiterhin die grundlegenden
Rechte der Adressatinnen und Adres-
saten, und die Funktionsprinzipien
pädagogischen Handelns haben sich
hierdurch nicht geändert, aber die
Widersprüchlichkeit der Anforderun-
gen an die Fachkräfte wird noch grö-
ßer. Gerade solche Kontexte zeigen,
welche Anforderungen an Organisati-
on sowie Aus- und Weiterbildung zu
stellen sind, damit zentrale pädagogi-
sche Paradigmen auch in der Praxis
der Kinder- und Jugendhilfe zum Tra-
gen kommen. 

2 Konsequenzen für Träger, für
Aus- und Weiterbildung

2.1 Zur Verantwortung von Trägern
öffentlicher und freier Kinder-
und Jugendhilfe

Verschiedene Studien zeigen, dass
zwischen den Selbstbeschreibungen
der Praxis sowie ihren eigenen An-
sprüchen und dem Alltag in den Ein-
richtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe große Diskrepanzen bestehen
(vgl. z.B. Pluto et al. 20075 oder
www.diebeteiligung.de). Der Blick in
Nachbarländer wie die Niederlande
und England zeigt, dass eine stärker
verpflichtende Gesetzeslage (z.B. in
Bezug auf die Einführung eines Be-
schwerdemanagements) sehr hilfreich
sein kann bei der forcierten Umset-
zung von Anforderungen von Partizi-
pation in der Kinder- und Jugendhil-
feplanung und -praxis.6

Partizipation als zentrales pädagogi-
sches Paradigma lässt sich im Alltag
der Kinder- und Jugendhilfe nur dann
umsetzen, wenn auch die Strukturen
der Kinder- und Jugendhilfe beteili-
gungsfreundlich sind. Dies gilt sowohl
für das Innenverhältnis zwischen Mit-
arbeitenden und Vorgesetzten sowie
zwischen Einrichtung und Träger als
auch in Bezug auf die Strukturen, die
den Adressatinnen und Adressaten
die Möglichkeiten der Mitentschei-

dung und Kontrolle eröffnen. Die
Schaffung dieser strukturellen Vo-
raussetzungen liegt eindeutig in der
Verantwortung der Träger. 

Leitungs- und Führungskräfte tragen
die primäre Verantwortung für eine
erfolgreich agierende Kinder- und Ju-
gendhilfe und somit für die politisch
gewollte Gestaltung von Partizipati-
on. Dabei kann die Gestaltung von
Partizipation nicht „ – im Zug der
Sparpolitik – in den Erwartungsdruck
einer auf rasche Erledigung zielenden
primär betriebswirtschaftlich be-
stimmten Arbeitsorganisation, die für
die Eigenwilligkeit und oft Umwegig-
keit in der Stimme der Adressatinnen
keinen Raum lässt (geraten, sonst
wird sie) gleichsam eingeebnet und
geglättet in die Muster des professio-
nell effektiven Handelns.“7 Sie erfor-
dert Raum und Zeit.

Leitungs- und Führungskräfte entfal-
ten den Rahmen, sorgen für Struktu-
ren, wählen Personal aus. Sie definie-
ren Prozessstandards für Mitarbeiter-
beteiligung und sorgen für einen an-
gemessen gefüllten Geldtopf für Fort-
bildung und Supervision. Leitungs-
und Führungskräften der Kinder- und
Jugendhilfe kommt somit ein beson-
deres Maß an Verantwortung zu, ha-
ben sie doch nicht nur Sorge zu tragen
für ein entsprechendes grundsätzli-
ches Selbstverständnis sowie eine an-
gemessene inhaltliche sowie personel-
le Struktur und Konzeption der Ge-
samteinrichtung (und nicht zuletzt
Kontrolle der umzusetzenden Inhalte),
sondern sollten sich auch über ihre
Vorbildfunktion im Klaren sein, welche
sie im Kontext der Einrichtung inneha-
ben: Wirkt Leitung nicht wie selbstver-
ständlich beteiligend, werden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter diese Hal-
tung kaum übernehmen und im päda-
gogischen Beziehungssetting leben.

So scheint es zum einen unerlässlich,
strukturelle Vorgaben zu machen, die
Partizipation nicht nur ermöglichen,

sondern geradezu einfordern: Ein re-
gelmäßig tagendes Heimparlament,
kontinuierlich stattfindende Gruppen-
abende in Wohngruppen vollstationä-
rer Jugendhilfe oder die Bereitstellung
eines Beschwerde- und/oder Feed-
backmanagements (z.B. Kummerkas-
ten) sind diesbezüglich nur einige Bei-
spiele hinsichtlich der Umsetzung ei-
ner Kultur des Beteiligtwerdens.

Das Installieren partizipativer Instru-
mente (Strukturqualität) ist dabei
ebenso wichtig wie die stete Überprü-
fung der einzelnen Maßnahmen und
Vorgänge (Prozessqualität), um den
Terminus „Partizipation“ nicht nur zu
einer wohlklingenden Worthülse im
konzeptionellen Kanon der Einrich-
tung werden zu lassen und garantie-
ren zu können, dass seitens der Lei-
tung erwünschte Ziele auch tatsäch-
lich in die Realität umgesetzt werden.
Im Rahmen der Institutionalisierung
und des regelmäßigen Evaluierens
partizipativer Mechanismen sind die
Träger der Kinder- und Jugendhilfe im
Kontext ihrer strukturellen bzw. die
Einrichtung strukturierenden Arbeit in
der Pflicht, auch personelle Möglich-
keiten zu schaffen, die Partizipation
erlauben, die die potentielle Haltung
von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im Sinne eines „Ist ja eine schöne
Idee, aber wer soll das denn noch alles
machen?“ vermeiden helfen. So sollten
Muster entwickelt werden, die Mitwir-
kung und Beteiligung honorieren.

Die Ausgestaltung der Partizipation
im beruflichen Alltag wird maßgeb-
lich durch gesetzte bzw. gemein-
schaftlich erarbeitete Haltungen und
fachliche Standards in den jeweiligen
Struktureinheiten bestimmt. Dies ist
jedoch nur die eine Seite der Rah-
menbedingungen von Partizipation.
Das kontinuierliche Reflektieren da-
rüber, dass die möglichst selbst erar-
beiteten und nicht von oben oder au-
ßen gesetzten fachlichen Positionen
auch eingehalten werden, erscheint
ebenso wichtig. 
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Zwischenbilanzierend kann an dieser
Stelle festgehalten werden, dass die
Vorbildfunktion der jeweiligen Lei-
tungskräfte, das Einsetzen und Evalu-
ieren adäquater Strukturen – gestützt
durch zeitliche, personelle sowie in-
haltliche Komponenten bis hin zu Be-
lohnungssystemen – sowie die Etab-
lierung entsprechender Fort- und
Weiterbildungs- sowie Reflexionsan-
gebote wesentliche Säulen des Um-
setzens partizipativer Inhalte sind.
Nur unter diesen Rahmenbedingun-
gen scheint es möglich, Partizipation
in den pädagogischen Alltag zu trans-
ferieren.

Sind die strukturellen Rahmenbedin-
gungen so gestaltet, dass sie Partizi-
pation ermöglichen, ja geradezu ein-
fordern, kann vermutet werden, dass
bei entsprechender Personalauswahl
und -führung sich dieses Bewusstsein
der Beteiligung als gelingende Inter-
aktion zwischen Kindern, Jugendli-
chen, ihren Eltern und den Fachkräf-
ten in allen Handlungsfeldern der
Kinder- und Jugendhilfe widerspie-
gelt: Struktur führt zu Kultur, einem
(Betriebs-)Klima bzw. einer Mentali-
tät gegenseitigen Respekts.

2.2 Zum Anforderungsprofil an Per-
sonal, Aus- und Weiterbildung

Zweifelsohne genügt es nicht, adäqua-
te Strukturen zu schaffen, um Partizi-
pation zu ermöglichen. Jegliche Form
von Beziehungsarbeit steht und fällt
mit den in ihr tätigen Personen. Si-
cherlich ist jede Einrichtung gehalten,
geeignetes Personal nicht nur auszu-
wählen, sondern auch im Rahmen der
eigenen Arbeit fort- und weiterzubil-
den, mit den Einrichtungsmethoden
und -zielen vertraut zu machen und
eine größtmögliche Übereinkunft zwi-
schen den Haltungen der jeweils han-
delnden Personen und dem Wirken
und Sein der Einrichtung herzustellen.
Neben diesen einrichtungsinternen
Vorgehensweisen müssen jedoch be-

reits im Kontext der Ausbildung be-
stimmte Weichen gestellt werden, da-
mit die Bedeutung des Paradigmas
Partizipation erkannt und Beteili-
gungsorientierung in der pädagogi-
schen Arbeit widergespiegelt wird.

Für die Aus- und Weiterbildung der
Fachkräfte der Kinder- und Jugend-
hilfe sind deshalb folgende Inhalte
unerlässlich:

• substantielle Auseinandersetzun-
gen mit Partizipationstheorienund
der damit verknüpften Herausbil-
dung eines reflexiven professionel-
len Selbstverständnisses, das die ei-
gene Expertinnen- und Experten-
rolle nicht im „Besserwissertum“
sondern in der Kompetenz der Un-
terstützung der Adressatinnen und
Adressaten bei der Befriedigung ih-
rer Bedürfnisse und der Förderung
ihrer Entwicklung sieht

• Auseinandersetzung mit den recht-
lichen Grundlagen, die von jeder
Fachkraft in der Kinder- und Ju-
gendhilfe die Anerkennung und
Förderung der Beteiligungsrechte
der Adressatinnen und Adressaten
fordert 

• Fort- und Weiterbildungen hin-
sichtlich der betrieblichen Mitbe-
stimmung

• Kennenlernen und Einüben von un-
terschiedlichen Methoden der Be-
teiligungsförderung 

• Erwerb von Kenntnissen über das
Zustandekommen von Entscheidun-
gen in unterschiedlichen Organisa-
tionen und gesellschaftlichen Be-
reichen 

• Ermöglichung konkreter Erfahrun-
gen in partizipativen Prozessen, das
heißt: Bereits im Rahmen der Aus-
bildung müssen demokratische und
gruppendynamische Prozesse er-
und gelebt werden können, um zu
erfahren, was direkte Beteiligung
bedeutet und um die Entwicklung
eines entsprechenden beruflichen
Selbstverständnisses zu fördern und
abzusichern. Dies wird nicht ohne

Konsequenzen für die Organisation
und die Formen der Aus- und Wei-
terbildung bleiben, denn diese sind
bisher häufig nicht partizipativ ge-
staltet.

• Erlernen und Einüben von Konflikt-
managementkompetenzen, wie z.B.
spezifische Mediationstechniken,
damit bei Dissensen zwischen
Fachkräften und Adressatinnen
bzw. Adressaten nicht quasi auto-
matisch auf autoritäre Muster zu-
rückgegriffen wird

• Erwerb von Kenntnissen in den Me-
thoden der Selbstevaluation und
der kritischen Reflexion zur Über-
prüfung des Erfolgs von Partizipati-
onsprozessen.

Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe – AGJ
Wiesbaden, 04./05. März 2009
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Gemeinsame Stellungnahme von 60 Verbänden unterzeichnet1

Kinder sind keine Ware

Fachverbände der Kinder- und Ju-
gendhilfe, Verbände, die sich in
Deutschland für die Umsetzung der
Rechte des Kindes einsetzen, und im
Bundesforum Familie zusammenge-
schlossene Verbände protestieren
scharf gegen die geplante RTL-Serie
Erwachsen auf Probe, in der Eltern ih-
re Kinder für mehrere Tage in einem
kameraüberwachten Haus an Jugend-
liche abgeben. Hier sollen noch min-
derjährige jugendliche Paare den All-
tag mit Kindern hautnah erfahren,
damit ihnen klar wird, was frühe El-
ternschaft bedeutet - so die Intention
des Senders. Es beginnt mit Babys,
dann folgen Kindergartenkinder,
Schulkinder und "Halbstarke".

Die unterzeichnenden Verbände se-
hen in diesem Experiment ein erhebli-
ches Risiko, gerade für die Babys, die
ohne Not einem erheblichen Stress
ausgesetzt wurden. Allen Kindern
drohen in der angespannten Atmo-
sphäre des Drehortes schwere Belas-
tungen - die Anwesenheit einer Alibi-
Psychologin nützt da gar nichts. Die
Jugendlichen, die die Kinder "erzie-
hen" sollen, sind selbst noch minder-
jährig, kommen aus belasteten Le-
bensumständen und müssen selbst
vor öffentlicher Zurschaustellung ge-
schützt werden.

Die Fachleute fordern die zuständigen
Jugendämter auf, hier aktiv zu wer-
den, mit den betroffenen Eltern zu
sprechen und notfalls einzuschreiten.
Die Rechte der Kinder auf Schutz und
Förderung ihrer Entwicklung haben
einen höheren Stellenwert als Eltern-
rechte, die nicht im Interesse der Kin-
der wahrgenommen werden. Wenn
Eltern ihren (von ihnen abhängigen)
Kindern so etwas zumuten, bedürfen
sie selbst der Unterstützung für ihre
Erziehungsaufgabe.

Vor allem aber ist nach Auffassung
der Verbände eine Kontrolle der Me-
dien gefragt. Kinder zur Erhöhung der
Einschaltquoten im Fernsehen zu
prostituieren, ist sittenwidrig und hat
mit Pressefreiheit nichts zu tun. Kin-
der sind keine Ware. 

Der angebliche Zweck der Sendung,
Jugendliche auf das Leben mit Kin-
dern vorzubereiten, greift nach An-
sicht der Fachverbände zu kurz: Kin-
der sind mehr als Stressfaktoren, sie
brauchen verlässliche und verantwor-
tungsvolle Beziehungen. Diese zu ge-
stalten, ist für sehr junge Eltern eine
besondere Herausforderung. Kinder
wie Gegenstände auszuleihen, ist
aber genau das falsche Signal. Die
Fachverbände fordern deshalb RTL
auf, die geplante Serie zu stoppen
und signalisierten die Bereitschaft,
den Sender bei der Suche nach einer
angemessenen Behandlung des The-
mas zu unterstützen.

Anmerkung

1 Die gemeinsamen Stellungnahme wurde
von der Bundeskonferenz Erziehungsbe-
ratung (bke) initiiert. 

Bundeskonferenz für Erziehungs-
beratung (bke) e. V.
Herrnstr. 53
90763 Fürth
www.bke.de
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Das Bundeskabinett hat am 22. April
2009 den Entwurf eines Gesetzes zur
Bekämpfung der Kinderpornographie
in Kommunikationsnetzen beschlos-
sen. Hiermit sollen bereits bestehende
freiwillige Abkommen zwischen dem
Bundeskriminalamt und Internetan-
bietern auf eine gesetzliche Basis ge-
stellt werden. Damit würden auch
weitere Anbieter einbezogen, die kei-
ne Abkommen ohne Gesetz schließen

wollen. Per Artikelgesetz sind hierzu
diverse Änderungen des Telemedien-
gesetzes und des Telekommuni-
kationsgesetzes vorgesehen. Im Kern
soll eine vom Bundeskriminalamt zu
erstellende und zu verantwortende
Liste mit zu sperrenden Seiten1 ar-
beitstäglich an die Zugangsanbieter
(Provider) übermittelt werden. Diese
sollen verpflichtet werden, mittels
„geeigneter und zumutbarer techni-

scher Maßnahmen“ Nutzeranfragen
auf sogenannte Stopp-Seiten umzu-
leiten, welche auf die Strafbarkeit des
kinderpornographischen Inhalts und
eine Kontaktmöglichkeit zum BKA
verweisen. Die Bundesregierung will
dem Bundestag innerhalb von zwei
Jahren nach Inkrafttreten Bericht
über die Anwendung des Gesetzes er-
statten. 

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ)

Bekämpfung von Kinderpornographie in Kommunikationsnetzen als Teil einer 
Gesamtstrategie zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt
und Ausbeutung
Positionspapier der AGJ

Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ)

Diskussionspapier: Das Persönliche Budget (PB) in der Jugendhilfe
Beschlossen auf der 106. Arbeitstagung der BAGJJÄ vom 25.-27.03.2009 in Halle
Auszug aus der Pressemitteilung

Einen zentralen Beschluss der Tagung
stellt das Diskussionspapier zum Per-
sönlichen Budget in der Jugendhilfe
dar.
Die Leistungsform des Persönlichen
Budgets im SGB IX eröffnet jedem be-
hinderten Menschen unabhängig von
dessen Art und Grad der Behinderung
oder dem Alter die Möglichkeit, von
den Rehabilitationsträgern anstelle
von Dienst- oder Sachleistungen zur
Teilhabe ein Budget zu wählen. Hie-
raus bezahlen sie die Aufwendungen,
die zur Deckung ihres persönlichen
Hilfebedarfs erforderlich sind. Damit
wird den Leistungsberechtigten mehr
Eigenverantwortung und Selbstän-
digkeit zugesprochen, um ihnen ein
möglichst selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen.

In der Jugendhilfe sind grundsätzlich
alle Leistungen darauf ausgerichtet,
den Jugendlichen in seiner Entwick-
lung zu einer selbstbestimmten Per-
sönlichkeit zu fördern. Umfangreiche
Beteiligungsrechte und -möglichkei-
ten für den Jugendlichen selbst und
seine Sorgeberechtigten sichern dies
ab. Aufgrund der Tatsache, dass die
größtenteils erzieherischen Leistun-
gen der Jugendhilfe auch im Falle der
Eingliederungshilfen nicht über mo-
netäre Mittel kompensiert werden
können, wird im Hilfeplanverfahren
nach § 36 SGB VIII sorgfältig geprüft
und begründet werden müssen, ob
das Persönliche Budget als Form der
Leistungsgewährung nach § 35a SGB
VIII bei Minderjährigen in Betracht
kommt. Bei Eingliederungshilfen für

junge Volljährige (§ 35a i. V. mit § 41
SGB VIII) kann das Persönliche Budget
im Einzelfall allerdings geeignet sein,
die Führung eines selbstbestimmten
Lebens zu erleichtern.

Das Diskussionspapier ist nachzulesen
unter: www.bagljae.de/Stellungnah-
men/Diskussionspapier_Persoenli-
ches%20Budget.pdf

Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Landesjugendämter (BAGLJÄ)
ZBFS - Bay. Landesjugendamt
Winzererstr. 9
80702 München
www.bagljae.de
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Problemaufriss 

Taten gegen die körperliche Unver-
sehrtheit (§§ 223 ff. StGB) und sexu-
elle Selbstbestimmung (§§ 174 –
184g StGB) sind in Deutschland unter
Strafe gestellt. Im Kampf gegen Kin-
derpornographie werden insbesonde-
re der sexuelle Missbrauch von Kin-
dern (§ 176 StGB) sowie die Verbrei-
tung, der Erwerb und Besitz kinder-
pornographischer Schriften (§ 184b
StGB) strafrechtlich verfolgt. Damit
sind zwar wirksame Mittel für die Be-
kämpfung von Kinderpornographie im
Internet vorhanden; die aus § 184b
StGB resultierende Verpflichtung für
Provider, entsprechende Inhalte zu
entfernen, ist jedoch auf deutsche
Server beschränkt. 

Unabhängig von schwer zu validie-
renden Verbreitungs-und Zugriffszah-
len stellen die Ermittlungsbehörden
eine allgemeine Zunahme mit Ten-
denz zu immer brutaleren Darstellun-
gen und immer jüngeren Opfern fest:
Die Polizeiliche Kriminalstatistik2 ver-
zeichnet seit Jahren einen konstanten
Anstieg beim Besitz, der Beschaffung
und Verbreitung von Kinderpornogra-
phie (2006: 7.318 Fälle; 2007: 11.357
Fälle). Bei der Besitzverschaffung von
Kinderpornographie durch das Inter-
net gab es von 2006 auf 2007 einen
Zuwachs von 2.936 auf 6.206 Fälle.
Bilder im Internet zeigen zunehmend
Gewaltausübungen gegen Kleinkinder
oder sogar Kleinstkinder, die schwer
missbraucht und misshandelt werden.
Die Dimension der Verbreitung von
Kinderpornographie über das Internet
in Deutschland verdeutlicht die An-
zahl der Beschuldigten in einzelnen
großen Ermittlungskomplexen allein
in Deutschland.3

Es gibt unterschiedliche Angaben
über den kommerziellen Anteil am
Gesamtmarkt für kinderpornografi-
sche Schriften im Internet, so auch
über den jenseits von Web-und FTP4-
Servern stattfindenden Austausch (z.

B. über E-Mail, Peer-to-Peer-Netz-
werke, Mobilfunk).5

Mit technischen Sperrmaßnahmen,
wie sie der vorliegende Gesetzentwurf
vorsieht, ist diese Form der Verbrei-
tung nicht erreichbar. 

Vom Gesetzentwurf ausgenommen
sind außerdem diejenigen Dienstean-
bieter, die den Zugang für unter
10.000 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer kommerziell anbieten sowie
staatliche Einrichtungen, zum Bei-
spiel Behörden, Bibliotheken, Univer-
sitäten und Schulen. 

Das Datenschutzrecht verlangt auf
Verfassungs- und Gesetzesebene den
Schutz des Grundrechts der informa-
tionellen Selbstbestimmung und da-
mit den Schutz von personenbezoge-
nen Daten. Das Erheben solcher Daten
durch das Bundeskriminalamt ist
ebenso wie das Speichern, Verändern
und Übermitteln – also ein Eingriff in
die grundrechtliche Schutzsphäre –
verfassungsrechtlich nur zulässig,
wenn eine Rechtsvorschrift dieses zu-
lässt oder die/der Geschützte insoweit
eingewilligt hat. Fehlt es hieran, ist
die Grundrechtseinschränkung ver-
fassungswidrig, unabhängig davon,
welches andere Grundrecht (hier: die
Würde der betroffenen Kinder) zu
Lasten des Grundrechts der informa-
tionellen Selbstbestimmung ge-
schützt werden soll. Sperrmaßnah-
men, die Grundrechte von Bürgerin-
nen und Bürgern, insbesondere das
Fernmeldegeheimnis sowie das Recht
auf infomationelle Selbstbestimmung
verletzen, erfordern somit eine ge-
setzliche Grundlage, damit die Diens-
teanbieter die notwendigen techni-
schen Maßnahmen im rechtssicheren
Raum umsetzen können. 

Kampf gegen Kinderpornographie
in Kommunikationsnetzen als Teil
einer Gesamtstrategie 

Die AGJ begrüßt das laufende Gesetz-

gebungsverfahren zur Erschwerung
des Zugangs zu kinderpornographi-
schen Inhalten über deutsche Provi-
der auf ausländischen Servern. Sie ist
eine öffentlichkeitswirksame Maß-
nahme zur gesellschaftlichen Äch-
tung von sexueller Gewalt gegen Kin-
der und Jugendliche. 

Der Gesetzentwurf enthält die für die
Sperrung gelisteter kinderpornogra-
phischer Webseiten sowie die Umlei-
tung auf eine Stopp-Seite notwendi-
ge gesetzliche Einschränkung des
Grundrechts des Fernmeldegeheim-
nisses. 

Die geplante Sperrliste mit Internet-
seiten, die Kinderpornographie ent-
halten oder dem Verweis auf entspre-
chende Seiten dienen, ist geeignet,
zufällige oder lediglich auf der Einga-
be von Domain-Namen (www-Adres-
se) basierende Zugriffe zu verhindern.
Damit könnten sowohl irrtümliche als
auch aus „reiner Neugier“ motivierte
Zugriffe verhindert werden. Für die
Stopp-Seite vorgesehene Hinweise
darauf, dass durch die Dokumentation
und Veröffentlichung der Taten die
Opfer zusätzlich traumatisiert und
dauerhaft stigmatisiert werden, und
dass Nachfrage zumindest mittelbar
die Begehung weiterer Missbrauch-
staten fördert, können sinnvolle Auf-
klärung leisten. Vor dem Hintergrund
der deutlich gestiegenen Verbrei-
tungs-und Zugriffszahlen steht die
Einschränkung des Fernmeldegeheim-
nisses in einem ausgewogenen Ver-
hältnis zu dem mit den gesetzlichen
Regelungen verfolgten Zweck, Seiten,
mit denen Kinderpornographie ver-
breitet und auf einfache Weise welt-
weit verfügbar gemacht wird, zu blo-
ckieren. 

Das geplante Verfahren ist jedoch
technisch nicht geeignet, Internetsei-
ten auf ausländischen Servern wirk-
sam unzugänglich zu machen – so
reicht zum Beispiel bereits die Kennt-
nis der IP-Adresse eines einschlägigen
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Angebotes aus, um diese Form der
Sperre zu umgehen. Einen geeignete-
ren, verfassungsrechtlich jedoch be-
denklichen, Eingriff auf der IP-Ebene6

sieht der Gesetzentwurf nicht ver-
pflichtend vor. Eine solche gesetzliche
Regelung zum Schutz der von Porno-
graphie betroffenen Kinder würde
dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit wohl nicht genügen. Die jetzt
vorliegende, technologieneutrale For-
mulierung mit der Mindestforderung
nach DNS-Sperrungen und den Gebo-
ten Eignung, Effizienz und Verhältnis-
mäßigkeit ist einerseits konsensfähig,
spiegelt aber andererseits das Dilem-
ma der Diskussion wider. Letztlich
handelt es sich um eine notwendige
Sicherstellung von Kinderrechten /
Kinderschutz, ohne die Informations-
freiheit im Internet unangemessen
einzuschränken. Aus Sicht der AGJ
darf der Kampf gegen Kinderporno-
graphie weder zu einer verfassungs-
feindlichen „Durchregulierung des In-
ternet“ und unzulässigen Beschrän-
kung grenzüberschreitenden Informa-
tionsaustauschs führen, noch darf er
Symbolpolitik bleiben. Es ist notwen-
dig, ihn als Teil einer Gesamtstrategie
gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder
zu führen: 

1. Ein Ziel des Kampfes gegen Kinder-
pornographie im Internet muss eine
international verbindliche Gesetz-
gebung sein. Die AGJ begrüßt aus-
drücklich die aktuellen Vorschläge
der Europäischen Kommission für
entsprechende Rahmenvereinba-
rungen (25.3.2009), die nach Dis-
kussion im EU-Ministerrat in natio-
nales Recht umgesetzt werden
könnten. Die internationale Zusam-
menarbeit bei der Strafverfolgung
(z. B. über Interpol) muss intensi-
viert werden, zu begrüßen sind Ak-
tivitäten der EFK (Europäischen Fi-
nanzkoalition)7 und der angekün-
digte Beitritt Deutschlands zu CIR-
CAMP (Cospol Internet Related
Child Abusive Material Project)8.
Darüber hinaus werden rechtliche

Grundlagen zum Löschen bereits
eingestellter und identifizierter In-
halte auf ausländischen Servern so-
wie zur Schließung von Websites
benötigt. Es ist internationaler
Druck auf die Staaten notwendig,
die Kinderpornographie unzurei-
chend oder schleppend verfolgen.
Bei der Suche nach erfolgreichen
nationalen und internationalen
Maßnahmen ist es wichtig, sowohl
positive als auch negative Erfah-
rungen aus Ländern, die bereits
Sperrmaßnahmen auf vertraglicher
oder gesetzlicher Basis anwenden
(z. B. Großbritannien, Schweden,
Norwegen, Finnland, Dänemark,
Italien, Belgien, Schweiz, Neusee-
land, Kanada) einzubeziehen. Bei-
spielhaft sind Projekte und Netz-
werke im Rahmen des EU-Pro-
gramms „Safer Internet“. 

2. Die AGJ fordert, den Kampf gegen
Kinderpornographie im Internet im
breiten Rahmen einer globalen Ge-
samtstrategie gegen sexuelle Aus-
beutung von jungen Menschen
(laut UNICEF werden weltweit jähr-
lich 12 Milliarden Euro durch sexu-
elle Ausbeutung von Kindern um-
gesetzt) zu diskutieren und begrüßt
ausdrücklich den „Pakt von Rio des
Janeiro zur Prävention und Unter-
bindung sexueller Ausbeutung von
Kindern und Jugendlichen“ (III.
Weltkongress, November 2008). 

Zu berücksichtigen sind sowohl 

• die sexuelle Gewalt an Kindern und
Jugendlichen als auch „

• die sexuelle Gewalt von Kindern
und Jugendlichen, 

• der Kinderhandel, 
• die Kinderschutzstandards in Insti-

tutionen (z. B. in Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe) sowie 

• der Kinderschutz im Rahmen der
gesellschaftlichen Verantwortung
von Unternehmen im privaten Sek-
tor (z. B. Kodizes der Tourismusin-
dustrie, Mobilfunkunternehmen,
Kreditunternehmen). 

Die hiermit verbundenen Formen von
sexueller Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche stehen in engem Zusam-
menhang und sind eine Grundlage für
die kommerzielle sexuelle Ausbeu-
tung von jungen Menschen. Ein wich-
tiger Teil einer Gesamtstrategie muss
der Aufklärung und Prävention sowie
der Vermittlung von Medienkompe-
tenz sowohl an Kinder und Jugendli-
che, aber auch an Eltern und Fach-
kräfte dienen. 

3. Die AGJ begrüßt Pläne, den „Akti-
onsplan der Bundesregierung zum
Schutz von Kindern und Jugendli-
chen vor sexueller Gewalt und Aus-
beutung“ fortzuschreiben und ihn
in den NAP „Für ein kindergerech-
tes Deutschland“ zu integrieren. 

4. Die AGJ betont die Bedeutung ge-
meinsamer Begriffe und Definitio-
nen beim Kampf gegen sexuelle
Gewalt gegen Kinder und Jugendli-
che. Begriffe wie „sexuelle Gewalt“,
„sexueller Missbrauch“, „sexuelle
Übergriffe“, „sexuelle Grenzverlet-
zungen“, „Vergewaltigung“ werden
häufig willkürlich verwendet. Die
AGJ schließt sich der Forderung des
III. Weltkongresses in Rio an, eine
„eindeutige Definition von Kinder-
pornographie gemäß internationa-
len Standards zu beschließen“. 

5. Als Teil einer Gesamtstrategie ge-
gen sexuelle Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche hält die AGJ deren
Mitwirkung an der Ausgestaltung
von Präventionsprogrammen und
Hilfeangeboten für zwingend erfor-
derlich. Viele Kinder und Jugendli-
che verfügen über Erfahrungen mit
sexuellen Grenzverletzungen im
Alltag. Darüber hinaus können sie
unverzichtbare spezifische Medien-
erfahrungen und -kompetenz ein-
bringen. 

6. Für einen erfolgreichen Kampf ge-
gen Kinderpornographie sind die
entsprechenden Ressourcen bereit-
zustellen. Das betrifft sowohl die
Strafverfolgung (bessere techni-
sche Ausstattung, mehr und besser
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qualifizierte Ermittlerinnen und Er-
mittler, bessere Opfer- und Täteri-
dentifizierung) als auch die For-
schung und die Unterstützungsan-
gebote für Opfer sowie die Täterar-
beit. 

Die angestrebten gesetzlichen Neure-
gelungen signalisieren zwar, dass
rechtsfreie Räume in der Bekämpfung
von Kinderpornographie auch in der
virtuellen Welt des Internet nicht to-
leriert werden, notwendig ist jedoch
die Bekämpfung von Kinderpornogra-
phie in Kommunikationsnetzen als
Teil einer Gesamtstrategie zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor sexueller Gewalt und Ausbeutung. 

Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe – AGJ Berlin,
19. Mai 2009 

Anmerkungen

1. Liste über vollqualifizierte Domainna-
men, Internet-Protocol-Adressen und
Zieladressen von Telemedienangeboten,
die Kinderpornographie nach § 184b
StGB enthalten oder deren Zweck darin
besteht, auf derartige Angebote zu ver-
weisen 

2 Vgl. Bundeskriminalamt: Organisierte
Kriminalität (Bundeslagebild 2007) 

3 z.B. Operation Marcy: 530; Operation
Penalty: über 1.000; Operation Mikado:
322; Operation Himmel: 12.000; Opera-
tion Smasher: 987; vgl. ebd. 

4 FTP-Server (File Transfer Protocol) die-
nen im Internet als Speicherort zum
Hoch-und Runterladen von Dateien. 

5 So konstatiert Kuhnen, dass trotz eines
klaren Trends zur Kommerzialisierung

der Markt mit illegalen Bildern größten-
teils ein Tauschmarkt sei, bei dem un-
entgeltliche Verbreitung mit einem An-
teil von 70 % dominiere. (vgl. Korinna
Kuhnen (2007): Kinderpornographie und
Internet. Medium als Wegbereiter für
das (pädo-)sexuelle Interesse am Kind?,
Göttingen, S. 96 sowie Martin Gantner
(2008): Viel Lob und ein wenig Tadel –
Interview mit Korinna Kuhnen, In: Die
Zeit, 48/2008) Die Europäische Kommis-
sion geht hingegen davon aus, dass der
nicht-kommerzielle Anteil am kinder-
pornographischen Markt lediglich 20 %
beträgt. (vgl. Pressemitteilung der EU-
Kommission vom 25. März 2009 –
IP/09/472) 

6 Das Internet Protocol (IP) bildet die
Grundlage für den Austausch von Infor-
mationen über die Datenleitungen des
Internets. Jedes direkt am Internet an-
geschlossene Gerät verfügt über eine
eindeutige IP-Adresse, über die es ange-
sprochen werden kann. Da außerhalb
von technisch versierten Kreisen kaum
jemand ernsthaft mit diesen, in krypti-
schen Nummernkolonnen daher kom-
menden IP-Adressen umgehen mag,
wurden im World-Wide-Web die soge-
nannten Domainnamen (z. B.
www.agj.de) etabliert. Es ist die Aufgabe
sogenannter Domain-Name-Server
(DNS), eine vom Nutzer aufgerufene
www-Adresse, für den weiteren Daten-
verkehr in die IP-Adresse des jeweiligen
Angebotes zu übersetzen. Die als Min-
destforderung vom Gesetz verlangten
DNS-Sperren verhindern beim Aufruf
beanstandeter Angebote diesenÜberset-
zungsvorgang durch schlichte Manipu-
lation des zugrundeliegenden Verweis-
registers und leiten stattdessen auf eine
Stopp-Seite um. Die Kenntnis der IP-
Adresse eines einschlägigen Angebotes

reicht allerdings bereits aus, um diese
Form der Sperre zu umgehen. Durch eine
Angebotssperre auf IP-Ebene würde ein
Provider auch diese direkte Kontaktauf-
nahme zu einem auf der BKA-Liste ver-
merkte Internetserver blockieren, indem
entsprechende Datenpakete anhand ih-
rer Adressinformationen identifiziert
und nicht weitergeleitet würden. Der
nutzerseitige Aufwand zum – grund-
sätzlich möglichen – Umgehen dieser
IP-Sperren wäre höher, gleichzeitig be-
deutet die providerseitige Filterung des
gesamten, innerhalb der Kundschaft an-
fallenden Datenverkehrs einen ungleich
höheren Aufwand. 

7 Die EFK ist eine öffentlich-private infor-
melle europäische Gruppe, in der Polizei,
Finanzdienstleister, Internetanbieter,
Nichtregierungsorganisationen und an-
dere Partner vertreten sind, unter ande-
rem MasterCard, Microsoft, PayPal, VISA
Europe und Missing Children Europe.
Ziel ist die Verbesserung von Opfer-
schutz und Täteridentifizierung, vor al-
lem aber sollen Gewinne aus kriminellen
Aktivitäten eingezogen werden. 

8 In CIRCAMP sind 13 Staaten organisiert:
Norwegen, Großbritannien, Dänemark,
Belgien, Frankreich, Finnland, Irland, Ita-
lien, Malta, Polen, Schweden, Niederlan-
de und Spanien. Die meisten dieser Län-
der betreiben einen gemeinsamen Filter
zur Sperrung (nach der jeweiligen Lan-
desgesetzgebung) und zum Austausch
von Sperrlisten.

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe - AGJ
Mühlendamm 3
10178 Berlin
www.agj.de

Bundesweite Studie „LBS-Kinderbarometer 2009“
Wie wohl fühlen sich Kinder in Familie, Freundeskreis und Schule? Mit welcher Beschäftigung können sie sich am bes-
ten trösten? Worüber gibt es in der Familie am meisten Streit? Und wie ernähren sich die jungen Leute? Für das LBS-
Kinderbarometer wurden 10.000 Kinder und Jugendliche zwischen neun und 14 Jahren in ganz Deutschland zu ihren
Lebensumständen, dem Körpergefühl und ihren Vorstellungen befragt.
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Tagungen

Technische Universität Dortmund
Gerechtigkeit. Verantwortung. Sicher-
heit. Soziale Arbeit positioniert sich!
7. Bundeskongress Soziale Arbeit
24. - 26. 09.2009 in Dortmund
Der Kongress diskutiert im Rahmen seiner
Symposien, Foren und Arbeitsgruppen die
aktuellen wissenschaftlichen und profes-
sionellen Erkenntnisse zu den gesellschaft-
lichen Entwicklungen und ihren berufs-
praktischen Konsequenzen. Im Zentrum
stehen dabei soziale (Aus-)Schließungs-
prozesse und die öffentlichen, professio-
nellen und privaten Reaktionsformen auf
die so entstehenden Unsicherheiten. Die
mit dem Bundeskongress entwickelte Ex-
pertise für die Soziale Arbeit eröffnet die
Möglichkeiten einer kritischen Reflexion
und Neujustierung in Verantwortung für
das Soziale.
Anmeldung: TU Dortmund, Fak. Erzie-
hungswissenschaft und Soziologie, Emil-
Figge-Str. 91, 44227 Dortmund, www.bun-
deskongress-soziale-arbeit.de/

Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
(bke)
Kinderperspektiven
Wissenschaftliche Jahrestagung
24.- 26.09.2009 in Marburg
In der Mehrzahl der Beratungsfälle geht es
darum, das Erleben der Kinder und Ju-
gendlichen zu verstehen. Welche Entwick-
lungsbedürfnisse haben Kinder heute?
Wie äußern sie sich über ihr eigenes Erle-
ben? Welche Perspektiven haben Kinder in
einer zunehmend von sozialer Ungleich-
heit geprägten Lebensumwelt mit starker
Mobilität und oft starken psychischen Be-
lastungen der Erwachsenen? Welche Fak-
toren befähigen Mädchen und Jungen,
sich trotz vieler Risikofaktoren gesund zu
entwickeln? Was macht sie widerstands-
fähig? Diese Tagung rückt die Lage und die
Perspektiven von Kindern in den Mittel-
punkt ihrer professionellen Aufmerksam-
keit. 

Anmeldung: bke, Herrnstr. 53, 90763 Fürth,
www.bke.de

Deutsches Institut für Jugendhilfe und Fa-
milienrecht (DIJuF) e. V.
Jugendhilfe - Mission Impossible?
28. / 29 09.2009 in Bonn
Erstmals veranstaltet das DIJuF eine
"ZweiJahrestagung". Es werden aktuelle
Fragen aus den Bereichen Jugendhilfe und
Familienrecht behandelt, aber auch Er-
wartungen an die weitere Entwicklung in
diesen Bereichen formuliert und disku-
tiert. Dem Selbstverständnis des DIJuF fol-
gend, ein "Forum für Fachfragen" zu sein,
sollen insbesondere Leitungskräfte der Ju-
gendämter Gelegenheit haben, sich (im
Plenum und in Arbeitsgruppen) zu infor-
mieren, Meinungen auszutauschen und an
pointierten Debatten teilzunehmen. Die
Tagung behandelt "Erwartungen an die
Jugendhilfe in Politik und Öffentlichkeit",
" Das Jugendamt: Spielball der Politik oder
Fachbehörde?", "Trennung, Scheidung,
Patchworkfamilie als Regelfall heute ...
und die Aufgaben für die Kinder- und Ju-
gendhilfe?"und schließt mit einem Podi-
umsgespräch ab.
Anmeldung: DIJuF, Postfach 10 20 20,
69010 Heidelberg, www.dijuf.de

Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugendhilfe
im Deutschen Insititut für Urbanistik (Di-
fu) GmbH / Deutsches Institut für Jugend-
hilfe und Familienrecht (DIJuF) e. V.
Das aktive Jugendamt im familienge-
richtlichen Verfahren
01. / 02.10.2009 in Berlin
Anliegen der Tagung ist es, die "Philoso-
phie", die Möglichkeiten und Grenzen des
neuen Rechts vorzustellen, das einen Rah-
men für Konfliktlösungsmöglichkeiten im
Verfahren schaffen soll. Dabei sollen ins-
besondere die Schnittstellen zur Kinder-
und Jugendhilfe, die aktive Rolle des Ju-
gendamtes und die damit verbundenen

Handlungsschritte der verschiedenen Ak-
teure (bei "Trennung und Scheidung" bei
"Kindeswohlgefährdung" und bei "Häusli-
cher Gewalt") diskutiert werden. Bestand-
teil dieser Diskussion soll auch ein Erfah-
rungsaustausch zu dem Gesetzesteil Ki-
woMaG sein, der bereits im Sommer 2008
in Kraft getreten ist.
Anmeldung: DIfU Straße des des 17. Juni
112, 10623 Berlin, www.fachtagungen-ju-
gendhilfe.de/

Con Sozial 2009 und 78. Deutscher Für-
sorgetag 
Märkte für Menschen verantworten -
gestalten - selbst bestimmen
10. - 12. 11.2009 in Nürnberg
Im Angesicht der aktuellen Krise richtet
sich der Blick unter diesem Motto glei-
chermaßen auf Wirtschaft und Gesell-
schaft wie auf den sozialen Sektor und
macht Verbindungslinien sichtbar: Nur
Formen des Zusammenlebens und Wirt-
schaftens, die jenseits von Renditezielen
auch die Verantwortung für Integration
und Teilhabe benachteiligter Menschen
akzentuieren, bilden eine fruchtbare
Grundlage für soziales Handeln als pro-
fessionelles oder bürgerschaftliches Enga-
gement. Gerade jetzt erweist sich der so-
ziale Bereich als tragendes Element einer
humanen Gesellschaftsordnung und
gleichzeitig als stabilisierender Wirt-
schaftsfaktor. Doch auch er wird immer
stärker durch Marktmechanismen geprägt
und verlangt nach aktiver Gestaltung. Die
Frage ist: Sind die Menschen für den
Markt oder ist der Markt für die Men-
schen da? Es gilt, die Selbstbestimmung
der Adressaten sozialer Arbeit ebenso zu
achten wie die der lokalen Akteure. Nur so
können die Kreativ- und Motivationspo-
tenziale für eine verbesserte Gestaltung
der Lebensbedingungen benachteiligter
Menschen entfaltet 
Informationen: www.www.fuersorgetag-
consozial.de/
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Matthias Benad / Hans-Walter
Schmuhl / Kerstin Stockhecke (Hrsg.)
"Endstation" Freistatt
Fürsorgeerziehung in den von Bodel-
schwinghschen Anstalten Bethel von
den 1890er Jahren bis in die 1970er
Jahre
Verlag für Regionalgeschichte
Bielefeld 2009
ISBN 978-3-89534-676-7
Die Betheler Zweiganstalt Freistatt im
Diepholzer Moor galt in den
1950er/60er Jahren als eines der här-
testen Fürsorgeerziehungsheime
Deutschlands. Es herrschte eine fast
militärische Disziplin; strenge Kon-
trollen, Briefzensur und Prügelstrafe
gehörten zum Alltag; die Arbeit im
Moor war außerordentlich schwer.
Der Band beleuchtet die Praxis der
Fürsorgeerziehung in Freistatt (mit ei-
nem Blick auch auf die Betheler
Zweiganstalt Eckardtsheim in der
Senne), untersucht die geschichtli-
chen Wurzeln und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen des dort herr-
schenden repressiven Erziehungsre-
gimes und dessen Auswirkungen auf
die betroffenen Jugendlichen wie
auch auf die Erzieher. Aber auch die
Anfänge der grundlegenden Reform
des Jugendhilfebereichs, die Ende der
1960er/Anfang der 1970er Jahre Ge-
stalt annahm, werden mit in den Blick
genommen. Die Untersuchung stützt
sich u. a. auf Interviews mit ehemali-
gen Zöglingen und auf stichprobenar-
tige statistische Auswertungen.

Julia Fiedler/Christian Posch
Yes, they can! Children researching
their lives
Schneider Verlag Hohengehren 2009
ISBN 978-3-3-8340-0561-8
Jugendliche im Alter zwischen 14 und
16 Jahren präsentieren ihre For-
schungsprojekte zu Fragen wie "Wel-

che Rahmenbedingungen sind not-
wendig, damit Forschung von Kindern
und Jugendlichen gut funktioniert
und nicht nur Alibifunktion hat? Wel-
che Methoden können in der Arbeit
mit Kindern eingesetzt werden und
welche Untersuchungen gibt es darü-
ber?" Sie berichten über ihre Metho-
den, ihre Ergebnisse und Schlüsse, die
sie daraus zogen, denn: "Jeder besitzt
die Würde, über unsere Gesellschaft
zu sprechen und nachzudenken." Kin-
der und Jugendliche tun das und ha-
ben uns viel zu sagen.

Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugend-
hilfe (AGFJ)
Kinder- und Jugendhilfe (nicht) nur
für Deutsche?!
Interkulturelle Arbeit im Sozialraum
Dokumentation der Fachtagung vom
29./30. Januar 2009
Berlin 2009
ISBN 978-3-931418-78-6
Ziel der Tagung war eine Verständi-
gung darüber, was gute (interkultu-
relle) Sozialarbeit ist, welche Hand-
lungsfelder in diesem Kontext wichtig
sind, „illustriert“ durch die Vorstel-
lung von Beispielen guter interkultu-
reller kommunaler Praxis. Folgende
Fragen standen dabei im Mittelpunkt
der Diskussion:
- Ist gute soziale Arbeit = Interkultu-

relle Arbeit? 
- Was bedeutet das für den Umgang

mit Migranten als Kunden/Nutzer
der Kinder- und Jugendhilfe? 

Wie können Mitarbeiter/innen für in-
terkulturelle Arbeit qualifiziert wer-
den? Welches Handwerkszeug, wel-
che Handlungskompetenzen sind not-
wendig? 
Wie wichtig ist es, sozialräumliche
Ansätze mit einzubeziehen? Wie kön-
nen soziale Räume für interkulturelle
Arbeit qualifiziert werden? 

Wo sind die Bedarfe in der Praxis, vor
allem bei den „Hilfen zur Erziehung“?
Wie kann eine interkulturelle Öffnung
der Hilfen zur Erziehung erfolgreich
angegangen werden? 
Was war der Hintergrund für die Ent-
stehung von Migrantenselbsthilfeor-
ganisationen? Was qualifiziert sie? 
Wie vereinbaren sich diese mit Kon-
zepten der Jugendhilfeplanung der
örtlichen Jugendämter? Wie ist das
Verhältnis zu freien Trägern auf dem
Jugendhilfe-“Markt“? 
Wie kann die deutsche Jugendhilfe
für Migrantenselbsthilfeorganisatio-
nen geöffnet werden? Was lernt das
System Kinder- und Jugendhilfe von
Menschen mit Migrationshinter-
grund? 

Catharina Aschpurwis
Der Verfahrenspfleger gemäß § 70b
FGG im Verfahren zur geschlosse-
nen Unterbringung Minderjähriger
gemäß § 1631b BGB
Verlang Peter Lang Frankfurt/M. 2009
ISBN 978-3-631-57922-0
Bereits seit 1992 sieht das Gesetz den
Verfahrenspfleger gemäß § 70b FGG
im Kontext von § 1631b BGB vor.
Während die Verfahrenspflegschaft
gemäß § 50 FGG rege wissenschaftli-
che und rechtspolitische Diskussionen
auslöste, blieb die Auseinanderset-
zung mit der Rechtsfigur des Verfah-
renspflegers gemäß § 70b FGG sehr
verhalten. Dies überrascht, bedenkt
man, dass es sich um die Interessens-
vertretung Minderjähriger handelt,
die von einem Freiheitsentzug be-
droht sind. In der Arbeit wir die frei-
heitsentziehende Unterbringung des
Kindes gemäß § 1631b BGB unter-
sucht. Sodann folgt eine Untersu-
chung des für eine Genehmigungs-
entscheidung ausschlaggebenden
Tatbestandsmerkmals „Kindeswohl“.
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Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei
der Auseinandersetzung mit dem in
den §§ 70-70n FGG geregelten Unter-
bringungsverfahren. Im Anschluss
wird auf die Frage der Verfassungs-
mäßigkeit der für die zivilrechtliche
Unterbringung zentralen Vorschrift §
1631b BGB eingegangen und aufge-
zeigt, dass diese nicht verfassungs-
widrig ist. Im weiteren Verlauf des
Buches wird der Verfahrenspfleger
gemäß § 70b FGG untersucht, insbe-
sondere wird die wesentliche Frage
der Qualifizierung der als Verfahrens-
pfleger eingesetzten Person erörtert
und ein spezifisches Anforderungs-
profil herausgearbeitet.

Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugend-
hilfe (AGFJ)
Frühe Hilfen interdisziplinär gestal-
ten
Zum Stand des Ausbaus Früher Hilfen
in Deutschland
Dokumentation der Fachtagung vom
19.-21.November 2008
Berlin 2009
ISBN 978-3-931418-77-9
Anliegen der Tagung war es, darüber
zu diskutieren, wie eine gute Koope-
ration von Pädiatrie und Jugendhilfe
gelingen kann, welche Wege es für ei-
ne bessere Vernetzung und den Auf-
bau lokaler Hilfestrukturen in
Deutschland gibt und wie diese im
Rahmen des SGB VIII umgesetzt wer-
den können. Es wird eine Zwischenbi-
lanzierung der auf der ersten Tagung
2006 vorgestellten Projekte vorge-
nommen und das Nationale Zentrum
Frühe Hilfen (NZFH) im Plenum mit
seinem Arbeitsauftrag und seinen An-
geboten für die Praxis und den aktu-
ellen Problemfeldern vorgestellt.
Auf dieser Tagung waren alle drei
Ebenen vertreten: Bund, Länder und
Kommunen. Der Schwerpunkt lag klar
auf kommunaler Ebene und hier auf
der Frage der Vernetzung, aber auch
der Aspekt der Wirksamkeit Früher
Hilfen wurde für bestimmte Zielgrup-
pen und bei der Vorstellung der Pra-

xisprojekte mitdiskutiert und bereits
evaluierte Praxis vorgestellt. Diese
Dokumentation soll helfen, eine eige-
ne Standortbestimmung im Bereich
der Frühen Hilfen vorzunehmen und
wichtige Anregungen für die (Wei-
ter)Entwicklung Ihrer Praxis vor Ort
vermittelt.

Thomas Meysen/Lydia Schönecker/
Heinz Kindler
Frühe Hilfen im Kinderschutz
Rechtliche Rahmenbedingungen und
Risikodiagnostik in der Kooperation
von Gesundheits- und Jugendhilfe
Juventa Verlag Weinheim 2008
ISBN 978-3-7799-2260-5
Der Band bietet Grundlagen sowie
praxisrelevante Informationen zur Ri-
sikodiagnostik und zum rechtlichen
Rahmen früher präventiver Hilfen für
Eltern im Rahmen eines kooperativen
Kinderschutzes. Er zeigt Möglichkei-
ten zur interdisziplinären Kooperation
von Gesundheits-, Kinder- und Ju-
gendhilfe auf.

Dirk Nüsken
Regionale Disparitäten in der Kin-
der- und Jugendhilfe 
Eine empirische Untersuchung zu den
Hilfen für junge Volljährige
Waxmann Verlag Münster 2008
ISBN 978-3-8309-2007-6
Seit Mitte der 1980er Jahre ist die
Zahl der durch soziale Schwierigkei-
ten marginalisierten jungen Volljähri-
gen stetig angestiegen - und damit
der Bedarf an sozialen Hilfen für diese
Zielgruppe. Durch die seit 1991gel-
tenden Regelungen des SGB  werden
jungen Volljährigen Hilfen zur"Wei-
terführung der Persönlichkeitsent-
wicklung und zur eigenverantwortli-
chen Lebensführung" im Rahmen der
Jugendhilfe ermöglicht (§ 41 SGBVIII).
In der Praxis haben sich durch die Re-
form dieser gesetzlichen Regelungen
zahlreiche Angebote des Betreuten
Wohnens und der Beratung und Be-
gleitung für junge Volljährige entwi-

ckelt. Vor 1991 hatte die Jugendhilfe
im Rahmen des Jugendwohlfahrtsge-
setzes(JWG) nur eine begrenzte Zu-
ständigkeit für junge Volljährige.

Frank Cerner
Vorläufige Freiheitsentziehung bei
delinquenten Jugendlichen zwi-
schen Repression und Prävention
Eine dogmatische Analyse von Inte-
rimsinterventionen nach Jugendstraf-
recht, Jugendhilferecht und Familien-
recht
Nomos Verlagsgesellschaft Baden-
Baden 2008
ISBN 978-3-8329-3680-8
Die vorliegende Arbeit behandelt das
Spannungsfeld von Freiheitsentzie-
hung bei jugendlichen Straftätern vor
dem Rechtskrafteintritt. Sie analysiert
die bislang unzureichend untersuchte
Systematik innerhalb dieses Interven-
tionsspektrums ebenso wie die Frage
einer harmonischen Ergänzung des
Ensembles grundrechtsinvasiver
Maßnahmen durch die geschlossene
Unterbringung.

Werner Michl
Erlebnispädagogik
Ernst Reinhard Verlag München 2009
ISBN 978-3-8252-3049-4
Lange galt die Erlebnispädagogik als
umstritten, sie hat sich allerdings in
der Praxis der Jugendarbeit, der
Heimerziehung, der beruflichen Bil-
dung, in nahezu allen (sozial-) päda-
gogischen Praxisfeldern durchgesetzt.
Dieses Buch bietet eine Einführung in
die wichtigsten Grundlagen der Erleb-
nispädagogik entlang der folgenden
Fragen: Wie hat sie sich etabliert?
Was wird ganz konkret an welchen
Standorten angeboten? Für wen sind
die Angebote geeignet?
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Die Zukunft des Menschen steht auf dem Spiel; 
sie ist gesichert, sobald nur genügend Menschen sich dieser Einsicht nicht ver-
schließen.

Bertrand Proust


